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SCHUTZ BEGLEITET GEFLÜCHTETER  
KINDER UND JUGENDLICHER

Rund die Hälfte der geflüchteten Menschen weltweit sind Kinder und Jugendliche. Über 90 % von ihnen flüch-
ten in Begleitung ihrer Eltern oder anderer Erziehungspersonen. Auch in Deutschland setzen sich Kinderrechts
organisationen für eine Verbesserung der Bedingungen für ihr Aufwachsen ein. Anlass bietet sich ausreichend. 
Doch was wissen wir über das Wohl von Kindern und Jugendlichen nach der Flucht? Mit welchen Belastungen 
und Ressourcen kommen sie nach ihren Lebenserfahrungen vor und auf der Flucht in der Fremde an? Erfah-
rungswerte aus der Praxis und Annahmen in Fachwelt und Gesellschaft gibt es hierzu ausreichend. Wozu ha-
ben wir aber auch wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse darüber, was Kinder und Jugendliche nach der 
Flucht weiter belastet oder stärkt? Woraus ergeben sich Risiken für ihre Entwicklung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit oder woraus schöpfen sie Resilienz? Was hilft ihnen bei 
der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben, bei der Verarbeitung belastender Ereignisse oder beim Ankom-
men in einer für sie neuen Gesellschaft und was schadet ihnen? Diesen Fragen stellt sich die Expertise, sie 
trägt den nationalen und internationalen Forschungsstand zusammen und wertet ihn aus. Sie setzt die Er-
kenntnisse in Beziehung zu den gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in Deutschland für das 
Aufwachsen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien – im Asyl- und Aufenthaltsrecht 
sowie Sozialleistungsrecht, in den Aufnahmestrukturen sowie Hilfe- und Unterstützungssystemen. Die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über die prekären Bedingungen für ein gesundes und förderliches Aufwachsen 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sind ein eindrücklicher Anlass für die deutschen Hilfe- und Unter-
stützungssysteme, sich mit erhöhter Aufmerksamkeit geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Fa-
milien zuzuwenden. Wenig spricht für die Annahme, dass das Wohl von Kindern und Jugendlichen in Großein-
richtungen für geflüchtete Menschen ausreichend oder zuverlässig geschützt und gewährleistet werden kann. 
Im weiteren Diskurs dürfte es daher lohnen, sich genau anzuschauen, warum eine Diskrepanz zwischen dem 
Wissen hinsichtlich der Bedarfe und der tatsächlichen Veränderungsbereitschaft in Politik und bei Organisati-
onsverantwortlichen für eine Schaffung kind-, jugend- und familiengerechter Strukturen bei der Aufnahme 
geflüchteter Kinder und Jugendlicher besteht.
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SCHUTZ BEGLEITET GEFLÜCHTETER  
KINDER UND JUGENDLICHER

1	 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) hat im Frühjahr 2016 gemeinsam 
mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
UNICEF und weiteren Partnerorganisationen wie Save 
the Children Deutschland e. V. und Plan International 
e. V. die Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten 
Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ gestartet. Ziel 
ist, zur Wahrung internationaler Verpflichtungen bun-
desweite einheitliche Qualitätsstandards für Unter-
künfte für geflüchtete Menschen zu definieren und 
anhand derer den Schutz von geflüchteten Menschen 
zu einem integralen Bestandteil der vielseitigen Aufga-
ben von Flüchtlingsunterkünften in Deutschland zu 
machen. Das BMFSFJ und UNICEF haben im Rahmen 
der Bundesinitiative mit zahlreichen national wie in-
ternational tätigen Verbänden und Organisationen 

„Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Men-
schen in Flüchtlingsunterkünften“ veröffentlicht.1 Der 
erste Grundstein wurde im Jahr 20162 gelegt. 2017 wur-
den die Mindeststandards von inzwischen 37 Verbän-
den und Organisationen überarbeitet und ausdifferen-
ziert, die Aspekte des Schutzes für LSBTI*-Geflüchtete 
sowie für geflüchtete Menschen mit Behinderung 
wurden ergänzt und in einer erweiterten Version ver-
abschiedet.3 Die Entwicklung der Mindeststandards 
wurde flankiert von einer Vielzahl von Projekten. So 
wurden Praxistools und Praxisleitfäden erarbeitet,4 
Trainingskonzepte erarbeitet, Trainer*innen zum Ge-
waltschutz fortgebildet5 sowie Gewaltschutzkoordina-

1	� BMFSFJ & UNICEF 2017a.

2	� BMFSFJ & UNICEF 2016.

3	� BMFSFJ & UNICEF 2017a.

4	� Plan International Deutschland e.V. 2017; Save the Children Deutschland e.V. 2018b; Plan International Deutschland e.V. 2017a;  
Plan International Deutschland e.V. 2018; Save the Children Deutschland e.V. 2018a. 

5	� UNICEF 2018b.

6	�� Zu einer Sammlung verschiedener Instrumente und Leitfäden, Gewaltschutz-Schulungen und weiteren Materialien siehe  
www.gewaltschutz-gu.de.

7	� Z. B. NZFH 2018.	

8	� Siehe unter vielen Bundesjugendkuratorium 2016; Wiss. Beirat für Familienfragen 2016 u. 2017.	

tionsstellen in Einrichtungen für geflüchtete Men-
schen eingerichtet.6 Jenseits der Bundesinitiative ist 
insbesondere das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 
hervorzuheben, das mit unmittelbarem Praxisbezug 
Schlüsselthemen für die Phase von der Schwanger-
schaft bis zum Alter des Kindes von drei Jahren iden-
tifiziert und Hinweise für Hilfsmöglichkeiten für Kin-
der und ihre Familien aufgezeigt hat.7 Damit ist ein 
solides Fundament gelegt, um nunmehr regional so-
wie vor Ort in den einzelnen Einrichtungen die defi-
nierten Standards auch verlässlich und flächende-
ckend umzusetzen.

Während und in Folge der Hochzeit der Aufnahme ge-
flüchteter Menschen in den Jahren 2015/2016 haben 
zudem etliche Akteure und Gremien die besonderen 
Bedarfe der Kinder und Jugendlichen in den Blick ge-
nommen und politische Forderungen aufgestellt.8

Die vorliegende Expertise möchte einen Schritt zu-
rücktreten und den internationalen und nationalen 
Forschungs- und Wissensbestand zusammentragen 
und mit den aktuellen rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen in Beziehung setzen. Im 
Unterschied zu den bisherigen Arbeiten im Rahmen 
der Bundesinitiative stellt sie nicht den unmittelbaren 
Handlungsbezug in den Vordergrund, sondern bereitet 
den Forschungsstand so anschlussfähig auf, dass in der 
Folge die bestehenden Handlungsempfehlungen und 

-konzepte anhand der Erkenntnisse reflektiert und 
neue Handlungsideen entwickelt werden können. Zur 
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Situation in Deutschland kann die Arbeit vor allem auf 
qualitative Studien zurückgreifen. Einer Studie von 
Thomas Berthold aus dem Jahr 2014 mit dem Titel „In 
erster Linie Kinder. Flüchtlingskinder in Deutschland“9 
folgten in jüngerer Zeit insbesondere Arbeiten aus 
dem Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI).10  

1.2 Aufbau und Auftrag
Save the Children Deutschland e. V. hat in Kooperation 
mit Plan International Deutschland e. V. das SOCLES 
International Centre for Socio-Legal Studies beauftragt, 
eine Expertise zum Schutz von begleitet geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen für ge-
flüchtete Menschen zu erstellen. Sie ist Teil eines um-
fassenderen Projekts, gefördert vom BMFSFJ, in dem 
zuständige Entscheidungsträger in drei ausgewählten 
Bundesländern von den Auftraggebern unterstützt 
werden, Kinderschutzstandards zum Schutz von ge-
flüchteten Kindern und ihren Familien in Unterkünf-
ten für geflüchtete Menschen in bestehenden Regula-
rien gesetzlich zu verankern und dafür Sorge zu tragen, 
dass diese in Unterkünften für geflüchtete Menschen 
umgesetzt werden. Synergien zwischen verschiedenen 
politischen Ebenen und Entscheidungsträger*innen 
sollen gestärkt und einheitliche Standards im Kinder-
schutz entwickelt und in einem Verfahren zur Umset-
zung des präventiven und reaktiven Schutzes auf Lan-
desebene in entsprechenden Ausführungsvorschriften, 
Verträgen und Regularien festgeschrieben werden. 
Darüber hinaus bietet das Projekt den teilnehmenden 
Bundesländern Beratung bei der Konzeptionierung 
standardisierter Weiterqualifizierungsmaßnahmen aus- 
gewählter Mitarbeitergruppen zum Kinderschutz und 
bei der Erarbeitung von Informationsmaßnahmen für 
die Sensibilisierung von Kindern und Eltern zu Kinder- 
schutzrechten. 

9	�� Berthold 2014; siehe auch UNICEF 2017a. – Zum wissenschaftlichen Erkenntnisstand zur Lebenssituation von geflüchteten Menschen in 
Deutschland siehe Robert Bosch Stiftung 2016; Wiss. Beirat für Familienfragen 2017.	

10	�� Siehe etwa Holthusen 2019; Lechner & Huber 2017; Lechner 2016.	

11	� Zu den notwendigen Übersetzungsleistungen zwischen den Betrachtungsweisen sowie den Spannungsfeldern  
siehe etwa Maywald 2014.	

Die Expertise soll im Rahmen des Projekts die Grund-
lagen für die Förderung der Entwicklung und die Si-
cherung des Kindeswohls von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen herausarbeiten. Hierzu wurden weit 
über hundert nationale und internationale Studien 
zum Wohlergehen und der Gesundheit, zu Risiken und 
Gefährdungslagen, Ressourcen und Resilienz, zu Barri-
eren bei der Inanspruchnahme und bei Wirksamkeits-
potenzialen von Beratung, Unterstützung und Versor-
gung identifiziert und ausgewertet. In einem 
mehrdimensionalen Ansatz setzt die Expertise diese 
Studien einerseits mit dem deutschen Diskurs und 
den Erfahrungswerten und andererseits mit dem 
rechtlichen Rahmen in Beziehung.

Die Expertise beginnt mit einer Reflexion zum „Kin-
derschutz“ als politisch-strategischer Begrifflichkeit  
mit unterschiedlich weiter Begriffsaufladung. Es folgt 
eine Auseinandersetzung mit der abstrakten Kin
deswohlgefährdung, wie sie für die Unterbringung in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Ein-
gliederungshilfe maßgebliches Kriterium der Struktur-
qualität ist. Für Aufnahmeeinrichtungen nach dem 
Asylgesetz (§ 44 Abs. 2a u. 3 [i. V. m. § 53 Abs. 3] AsylG) 
findet sie indes keine Anwendung (§ 45 Abs. 2 SGB 
VIII). Anschließend wird ein Konzept entwickelt, an-
hand dessen Erkenntnisse zu den Kindeswohl- und 
Kinderschutzbelangen herausgearbeitet und darge-
stellt werden (siehe unten 2). Auf Basis vorliegender 
Studien wird das Wissen zu den Belastungen und Res-
sourcen aus der Zeit vor, auf und nach der Flucht so-
wie zur Gesundheit und dem Wohlergehen bei der 
Ankunft zusammengetragen (3). Es werden die Er-
kenntnisse zu den Risiko- und Schutzfaktoren auf ver-
schiedenen Ebenen (Familien-, Sozialraum-, Gesell-
schaftsebene) der Lebenszusammenhänge dargestellt 
(4). Nach der Herausarbeitung der Bedürfnisse und 
Anforderungen an die Verwirklichung der Kinderrech-
te geflüchteter Kinder und Jugendlicher11 widmet sich 
die Expertise in einem nächsten Schritt dem for-
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schungsbasierten Wissen über bedarfsgerechte Ange-
bote und Versorgung, zu Barrieren für den Zugang zu 
Beratung, Unterstützung, Behandlung und Therapie 
und sodann zu Wirksamkeitspotenzialen (5). Sie kann 
dabei auf den Publikationen mit substanziellen und 
umfassenden Grundlagen für die strukturellen Aspek-
te von Kinderschutzstandards in Einrichtungen für 
geflüchtete Menschen aufbauen. 

Rechtliche Implikationen werden schon bei der Schil-
derung des Forschungsstands benannt, um anschlie-
ßend näher auf sie einzugehen. So werden aufbauend 
auf den sozial- und humanwissenschaftlichen Erkennt-
nissen die rechtlichen und strukturellen Rahmenbe-
dingungen beleuchtet. Dies wiederum ist Ausgangs-
punkt für eine Reflexion zu den Umsetzungspotenzialen. 
Herausgearbeitet werden zum einen die Zuständigkei-
ten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten relevanter Ak-
teure für Schutz und Hilfen zur Gewährleistung des 
Kindeswohls und zum anderen das Nebeneinander der 
wenig aufeinander bezogenen Rechtsbereiche 

• �Asyl-, Aufenthalts- und internationale Rechtsinstru-
mente für Geflüchtete,

• �Kinder- und Jugendhilferecht, Gesundheitsrecht, 
Teilhaberecht für Menschen mit Behinderung sowie 
weiteres Recht zu Hilfe und Schutz,

• �Familienrecht (6). 

Praxiserfahrungen und Erfahrungswerte zur Koopera-
tion zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren 
in der Arbeit mit geflüchteten Menschen und zum 
Vertrauens- sowie Datenschutz in der Zusammenar-
beit (7) bilden den Übergang zu den Schlussfolgerun-
gen und Handlungsempfehlungen (8). Die Ableitungen 
aus dem Wechselspiel zwischen sozial- und human-
wissenschaftlichem Forschungsstand einerseits und 
Recht und Verwaltungshandeln andererseits werden 
für den weiteren Diskurs zur Verfügung gestellt.

In der gesamten Expertise finden Aspekte des Schutzes 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie El-

tern mit Behinderung gewissermaßen inklusive Beach-
tung. Die Spezifika aufgrund der gesteigerten Vulnera-
bilität und des gesonderten rechtlichen Rahmens 
sowie eigenen institutionellen Zuständigkeit werden 
analysiert und ebenfalls mit den sozial- und 
humanwissenschaftlichen Erkenntnissen in Beziehung 
gesetzt.

Die interdisziplinäre Expertise wurde im Zeitraum zwi-
schen Juni 2019 und Ende Oktober 2019 erstellt von Dr. 
Thomas Meysen und Lydia Schönecker. Lydia Schöne-
cker zeichnet hierbei für die Aspekte zu den geflüchte-
ten Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Behinde-
rung verantwortlich, im Übrigen Thomas Meysen. 
Susanne Achterfeld, Referentin für Kinder- und Ju-
gendhilferecht, Asyl- und Ausländerrecht im Deut-
schen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. 
(DIJuF), hat die Erarbeitung mit der Expertise in asyl- 
und aufenthaltsrechtlichen Fragen unterstützt. Im Er-
arbeitungsprozess wurde ein Entwurf zur Konzeption 
und Gliederung der Expertise mit den Auftraggebern 
und ausgewiesenen Expert*innen im Bereich geflüch-
tete Kinder und Familien reflektiert und anschließend 
weiterentwickelt. Die Autor*innen bedanken sich bei 
Dr. Heinz Kindler, Christine Gerber und Bernd Holthu-
sen, Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI), für den Aus-
tausch und die wertvollen Hinweise sowie bei Stefanie 
Fried und Marie Nadjafi-Bösch, Save the Children 
Deutschland e. V., und Miriam Loschky und Luisa Ge-
bauer, Plan International Deutschland e. V., für die en-
gagierte und unterstützende Begleitung.



12

Der Begriff Kinderschutzstandards enthält zweierlei: 
• �Kinderschutz, der einerseits die Zielgruppe der Men-

schen im Alter unter 18 Jahren beschreibt (Art. 1 Abs. 1 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen [KRK]) 
und andererseits weitgehend unspezifisch Schutz 
intendiert, was Raum für vielfältige Begriffsinterpreta-
tionen bietet. 

• �Standards, die sich im Wechselspiel zwischen Wissen-
schaft, gelebter Fachpraxis, Fachdiskurs und politischer 
Setzung herausbilden, um eine Vereinheitlichung zu 
erreichen.

Was in den Diskursen zu Kinderschutzstandards bei 
der Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher 
sowie ihrer Familien verstanden wird, erscheint un-
eindeutig und ist kaum explizit reflektiert. Die Band-
breite reicht vom Schutz vor sexueller und körperli-
cher Gewalt durch Personen außerhalb der Familie 
oder vor Ausbeutung über gefährliche religiöse Prak-
tiken oder Zwangsverheiratung, Risiken und Schädi-
gungen infolge belastender oder traumatischer Er-
lebnisse, Vernachlässigung und Misshandlung in der 
Familie bis hin zur Vielfalt der Entwicklungsbedin-
gungen beim Aufwachsen in der besonderen Lebens-
situation von Kindern und Jugendlichen auf oder 
nach der Flucht. Bevor sich die Expertise der Frage 
nach allgemeingültigen Standards nähert, spürt sie 
daher zunächst dem schillernden Begriff „Kinder-
schutz“ in seiner konkreten und abstrakten Dimensi-
on nach (2.1 und 2.2), um sodann eine Begriffsklärung 
für die vorliegende Expertise vorzunehmen (2.3). 

12	� Schone 2018, S. 42.

13	�� Siehe nur die Titel folgender Publikationen zum Thema geflüchtete Kinder: Plafky 2018; Plan International Deutschland e.V. 2017; Plan 
International Deutschland e.V. 2018a; MBJS Brandenburg 2016; Kindler 2014; Köhn 2014.

14	� Schone 2018, S. 42.

15	� Zu einer ähnlichen Analyse der Begriffsverwendung Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 18 f.

16	�� Hammer 2010.

17	� Bode & Turba 2014, S. 15 ff.

2.1 �Weites und enges Ver-
ständnis von Kinderschutz

Kinderschutz hat sich im deutschen Diskurs seit eini-
ger Zeit zum Trendbegriff entwickelt, der öffentliche 
Aufmerksamkeit sichert12 und entsprechend gezielt 
eingesetzt wird. Dies trifft auch auf den Kontext ge-
flüchteter Kinder und Jugendlicher zu.13 Reinhold Scho-
ne beklagt, dass mit einer Instrumentalisierung des 
Begriffs die Erosion einer der Leitbegriffe der Kinder- 
und Jugendhilfe einhergehe, und konstatiert ernüch-
tert, Kinderschutz sei im Fachdiskurs zu einer „nichts­
sagenden Universalformel für ( fast) beliebige Inhalte“ 
geworden. Durch die Beliebigkeit sei nahezu unmög-
lich geworden, konzeptionelle Anforderungen und 
damit fachliche Aufgaben, Orientierungen und Ent-
wicklungslinien zu präzisieren sowie eindeutige fach-
liche Positionen zu begründen.14 Tatsächlich reicht 
die Bandbreite im Fachdiskurs von einem universel-
len Begriffsverständnis, nach der jedwedes Angebot 
für Kinder und Familien zum Schutz von Kindern vor 
konkreter Gefährdung beitrage (sog. „präventiver 
Kinderschutz“), bis hin zu einem engen Kinder-
schutzbegriff, der an aktueller, bereits eingetretener 
oder drohender Gefährdung des Kindeswohls an-
knüpft (sog. „reaktiver Kinderschutz“).15

Das weite Begriffsverständnis vereint die präventiven 
Angebote in der Infrastruktur mit zielgerichteten 
Einzelfallhilfen und eingreifenden Interventionen.16 
Die Organisation von Kinderschutz wird als (gesamt-)
gesellschaftliches Projekt angesehen.17 In Abgrenzung 
zu neoliberalen Risiko- und Verantwortungsverschie-
bungen werden erneuerte Bilder von Kinderschutz 
beworben, die die Möglichkeiten für die Beteiligten 

2	� KINDERSCHUTZ – EIN  
SCHILLERNDER BEGRIFF
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aus der Familie erweitern und die Verantwortung auf 
eine Vielzahl von Akteuren verteilt.18 Mit dem weiten 
Begriffsverständnis verbunden ist eine Integration 
und Verschränkung von Hilfen für Familien mit in-
tervenierendem Schutz.19 Die umfassenden Dimensi-
onen der sozialstaatlichen Fürsorge für Kinder und 
Familien werden unter das Dach des Kinderschutzes 
gestellt oder mit diesem verknüpft.20

Beim engen Begriffsverständnis stehen Kindesmiss-
handlung, Vernachlässigung oder sexueller Miss-
brauch im Raum und die Entwicklung eines Kindes 
oder Jugendlichen droht konkreten Schaden zu neh-
men.21 Einen derart fokussierten Begriff legen Kay 
Biesel und Ulrike Urban-Stahl in ihrem Lehrbuch 
Kinderschutz zugrunde und definieren ihn wie folgt:

„Kinderschutz ist eine öffentliche Aufgabe, die von ver­
schiedenen Berufsgruppen, Institutionen und Organisa­
tionen mit unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben 
innerhalb eines staatlich regulierten Systems wahrge­
nommen wird, um auf Gefährdungen des Wohls von 
Kindern und Jugendlichen in Familien oder Institutio­
nen antworten zu können, insbesondere auf körperliche, 
psychische/emotionale und sexuelle Gewalt gegen Kinder, 
auf Vernachlässigung und auf Spezialformen der psychi­
schen/emotionalen Gewalt gegen Kinder.“ 22

Das Recht spiegelt die Vielfalt der Begriffsverwen-
dungen wider. Wenn das Recht uneindeutige oder 
sogar widersprüchliche Botschaften sendet, lässt es 
seine normative Wirkkraft für die Herstellung eines 
einheitlichen Verständnisses ungenutzt. So werden 
in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Natio-

18	�� Featherstone et al. 2014.

19	� Daniel 2015.

20	� Welbourne & Dixon 2013.

21	� Etwa Thyen et al. 2010.

22	� Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 20 f.

23	� Maywald 2018, S. 55.

24	� UNHCR Executive Committee (1994). Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, Chapter 8.

25	�� Schmahl 2017, Art. 22 KRK Rn. 5 u. 7.

nen die Vertragsstaaten aufgefordert, Kinder, die sich 
in der Obhut ihrer Eltern befinden, zu schützen, und 
zwar „vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewalt­
anwendung, Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor 
Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter 
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuel­
len Mißbrauchs“ (Art. 19 Abs. 1 KRK). Im Zentrum steht 
also der Schutz vor jedweder Gewalt. Doch welche 
Erwartungen sind damit verknüpft, wenn die Kinder-
rechtskonvention in der gleichen Vorschrift ihre Ver-
tragsstaaten unspezifisch und in sämtliche Richtun-
gen auffordert, hierzu „alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen“ zu 
treffen? Auch die Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (BRK) verfolgt einen vergleichbar 
universellen Ansatz, wenn es um Maßnahmen zur 
Verhinderung von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch geht. Die Vertragsstaaten sollen „unter ande­
rem geeignete Formen von das Geschlecht und das Alter 
berücksichtigender Hilfe und Unterstützung für Men­
schen mit Behinderungen und ihre Familien und Be­
treuungspersonen gewährleisten, einschließlich durch 
die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung 
darüber, wie Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Miss­
brauch verhindert, erkannt und angezeigt werden kön­
nen“ (Art. 16 Abs. 2 S. 1 BRK). Für geflüchtete Kinder 
enthält die Kinderrechtskonvention einen eigenen 
Artikel, wonach sie „angemessenen Schutz und huma­
nitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte“ erhalten 
(Art. 22 Abs. 1 KRK).23 Der Schutz betrifft nicht (nur) 
den Schutzstatus als geflüchtete Person,24 sondern 
im Lichte des Diskriminierungsverbots des Art. 2 KRK 
in erster Linie den Schutz der Rechte als Kinder aus 
der Kinderrechtskonvention.25 Der Erhalt der Familie 



14

als Einheit ist zu respektieren26 und zu schützen,27 
ohne dabei den Kindeswohlvorrang des Art. 3 KRK 
aus den Augen zu verlieren.28 Inwieweit in der Auf-
forderung, geflüchtete Kinder „angemessen“ zu 
schützen, eine Relativierung steckt, mag offen blei-
ben; de facto teilen Kinder und Jugendliche regelmä-
ßig das asyl- und aufenthaltsrechtliche Schicksal ih-
rer Eltern und damit auch eine strukturell angelegte 
Diskriminierung während der Zeit eines ungesicher-
ten Aufenthaltsstatus.29 Es gerät dabei aus dem Blick, 
dass sie eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen 
Rechten und besonderen altersspezifischen Bedürf-
nissen für ihr Wohl sind30 – mit der Folge, dass sie in 
die Organisations- und Regelungslogiken eines an 
erwachsenen Geflüchteten ausgerichteten Systems 
eingeordnet werden.

Im nationalen Recht wurde in Deutschland 2012 mit 
dem Bundeskinderschutzgesetz ein denkbar weites 
Begriffsverständnis gesetzlich etabliert. Das Gesetz 
zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG) führt ein solches in § 1 unter der Überschrift 

„Kinderschutz und staatliche Verantwortung“ ein.31 Es 

26	�� UNHCR Executive Committee Conclusion No. 22, Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-Scale Influx (1981), para. II.B.2.h; 
UNHCR Executive Committee Conclusion No. 85, Conclusion on International Protection (1998), para. v.

27	� UNHCR Executive Committee Conclusion No. 88 Protection of the Refugee’s Family (1999), para. b.

28	� UNHCR Executive Committee Conclusion No. 88 Protection of the Refugee’s Family (1999), para. b.iv.

29	� AGJ 2015.

30	� Berthold 2016, S. 10, 16.

31	��� § 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung. 
(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwick-
lung zu fördern. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 
Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer 
Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit 
1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr 
möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden kann. 
(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsver-
antwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines 
möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in 
den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen).

32	� Meysen & Eschelbach 2012, Kap. 4 Rn. 3 ff.

33	�� BGH 14.7.1956 – IV ZB 32/56; zuletzt BGH 6.2.2019 – XII ZB 408/18.

beginnt mit der Unterstützung der Eltern bei der 
Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, um-
fasst hierbei jedwede Angebote der Information, Be-
ratung und Hilfe im Hinblick auf die Förderung der 
Entwicklung von Kindern32 und reicht bis zum ande-
ren Ende eines eingriffsorientierten Verständnisses 
(§ 1 Abs. 3 u. 4 KKG). Die Schwelle für Eingriffe in die 
elterliche Erziehungsverantwortung wird im Familien
recht beschrieben. Dieses prägt in § 1666 Abs. 1 BGB 
den Begriff Kindeswohlgefährdung, der in ständiger 
Rechtsprechung definiert wird als „gegenwärtige, in 
einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich 
bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädi-
gung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“.33 
Im Zentrum steht bei dieser zukunftsgerichteten Be-
trachtung folglich die Entwicklung des Kindes, die 
durch Schutz und Hilfe so begleitet und gefördert 
werden soll, dass dem Kind keine (weitere) Schädi-
gung droht.

Das Kinder- und Jugendhilferecht spiegelt diese 
Schwelle beim einzelfallbezogenen Schutzauftrag bei 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendli-
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chen in § 8a SGB VIII. Es verpflichtet dazu, den Erzie-
hungsberechtigten geeignete Hilfen anzubieten, 
wenn es diese zur Abwendung einer Gefährdung ge-
eignet und notwendig hält (§ 8a Abs. 1 S. 3 SGB VIII). 
Auch für Fachkräfte bei Einrichtungen und Diensten 
bleibt es nicht bei der einfachen Verpflichtung, bei 
gewichtigen Anhaltspunkten die Situation des Kindes 
oder Jugendlichen einzuschätzen. Auch sie haben ge-
gebenenfalls die Pflicht, auf die Inanspruchnahme 
von (weitergehender) Hilfe hinzuwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten (§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII). 
Unbegleitet geflüchtete Kinder und Jugendliche wer-
den per se als gefährdet angesehen und entspre-
chend werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zur Gewährung von Obhut verpflichtet (§ 42 Abs. 1 S. 1 
Nr. 3, § 42a Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Begleitet geflüchtete 
Kinder und Jugendliche sind von den allgemeinen 
Vorschriften erfasst, zählen also ganz allgemein zur 
Gruppe der Kinder und Jugendlichen, bei denen im 
Einzelfall eine Gefährdung vorliegen kann.

2.2 �Kinderschutz als 
Mindestanforderung an 
Strukturqualität bei  
abstrakter Gefährdung

Da die Mindeststandards für den Schutz von geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen mit dem Ort der 
Verwirklichung – den Einrichtungen für geflüchtete 
Menschen – verknüpft sind, wird der Blick auf die 
Anforderungen an die strukturellen Voraussetzungen 
für deren Betrieb bzw. Gestaltung gelenkt. Die Be-
grifflichkeit schlägt eine Brücke zum „Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrichtungen“, wie er im 
Kinder- und Jugendhilferecht in den Vorschriften zur 

34	� jurisPK-SGB VIII/Busse 2018, § 45 SGB VIII Rn. 21; Münder et al./Smessaert/Lakies 2018, § 45 SGB VIII Rn. 5.

35	� Zu einem Vergleich der Ländervorgaben Meysen et al. 2019, S. 119 ff.

36	� Zur Diskussion um eine angemessene Regelung siehe das Interview von Traub 2017.

37	� Zur Forderung nach Einführung eines Betriebserlaubniserfordernisses siehe Maywald 2018, S. 58.

Einrichtungsaufsicht abgebildet ist (§§ 45 ff. SGB VIII). 
Auch hierbei handelt es sich um einen „Schutzauf-
trag“. Dieser betrifft allerdings nicht – wie bei § 8a 
SGB VIII oder § 4 KKG – eine konkrete Kindeswohlge-
fährdung, sondern adressiert den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen auf einer abstrakt-strukturellen 
Ebene. So wird der Betrieb von Einrichtungen, in de-
nen sich Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht 
oder für einen Teil des Tages aufhalten, unter einen 
Genehmigungsvorbehalt gestellt. Sie werden also nur 
erlaubt, wenn die Einhaltung gewisser struktureller 
Mindeststandards sichergestellt ist (§ 45 Abs. 1 SGB VI-
II).34 Für die Gewährleistung des Kindeswohls in den 
Einrichtungen werden im Bundesrecht allgemeine 
Anforderungen festgesetzt, die in den jeweiligen Vor-
gaben für die Erteilung einer Betriebserlaubnis in 
den einzelnen Bundesländern operationalisierbare 
Konkretisierungen finden (§ 45 Abs. 2 u. 3 SGB VIII).35 

Begleitet geflüchtete Kinder und Jugendliche werden 
mit ihren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ge-
meinsam untergebracht. Zwar sind die Länder seit 
dem 21. August 2019 gefordert, Maßnahmen für be-
sonders schutzbedürftige Personen in Erstaufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften zu 
treffen (§ 44 Abs. 2a, § 53 Abs. 3 AsylG).36 Eine Be-
triebserlaubnis nach SGB VIII ist für Aufnahmeein-
richtungen und Gemeinschaftsunterkünfte jedoch 
nicht erforderlich, wie das Asylgesetz ausdrücklich 
hervorhebt (§ 44 Abs. 3, § 53 Abs. 3 AsylG).37 Ob es sich 
dabei lediglich um eine Klarstellung handelt oder 
eine erst durch die Regelung bewirkte Ausnahme, 
kann hier dahinstehen. Jedenfalls folgt das Ergebnis 
einer inneren Logik, wonach auch ansonsten bei ei-
ner gemeinsamen Unterbringung von Eltern mit ih-
ren Kindern die Anwendung der Vorschriften der 
§§ 45 ff. SGB VIII umstritten ist. Teilweise wird ange-
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nommen, es bestünde keine Erlaubnispflicht, solan-
ge die Verantwortung für die Betreuung vollständig38, 
überwiegend39 bzw. im Wesentlichen40 bei den Erzie-
hungsberechtigten verbleibt. Nach anderer Auffas-
sung ist jedenfalls für Mutter/Vater-Kind-Einrichtun-
gen nach § 19 SGB VIII stets eine Betriebserlaubnis 
erforderlich, weil dort auch die volljährigen Erzie-
hungsberechtigten Hilfen erhalten und damit die 
heimspezifische, abstrakte Gefährdungssituation be-
stehe.41 Da geflüchtete Eltern nicht deshalb mit ihren 
Kindern untergebracht werden, weil bei ihnen ein 
erzieherischer, sondern ein Bedarf nach Gewährung 
von Unterkunft besteht, wäre auch nach der letztge-
nannten Auffassung keine Betriebserlaubnis nach 
§ 45 SGB VIII erforderlich. 

Es bleibt somit bei einzelnen gesetzlich normierten 
Mindestanforderungen für den Betrieb von Einrich-
tungen und Unterkünften für geflüchtete Menschen, 
in denen auch Kinder und Jugendliche untergebracht 
werden. So ist von Personen, die im Rahmen von Be-
aufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Ausbildung 
und/oder in vergleichbarer Weise Kontakt mit Kin-
dern und Jugendlichen haben, vorab und in regelmä-
ßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis 
vorzulegen (§ 44 Abs. 3 [i. V. m. § 53 Abs. 3] AsylG). 
Wenn das Asylgesetz nunmehr seit dem 21. August 
201942 formuliert, „die Länder sollen geeignete Maß-
nahmen ergreifen, um bei der Unterbringung von 
Asylbegehrenden nach Absatz 1 den Schutz von Frau-
en und sonstigen schutzbedürftigen Personen zu ge-
währleisten“ (§ 44 Abs. 2a [i. V. m. § 53 Abs. 1] AsylG), ist 
damit zwar noch kein verbindliches Schutzniveau bzw. 

38	�� Kunkel et al./Nonninger et al. 2018, § 45 SGB VIII Rn. 10.

39	� Münder et al./Smessaert/Lakies 2018, § 45 SGB VIII Rn. 17.

40	� OVG Sachsen-Anhalt 3.12.2013–4 L 41/13; Hauck/Noftz/Stähr 2018, § 45 SGB VIII Rn. 14; Möller/Möller 2017, § 45 SGB VIII Rn. 12; Wiesner/
Mörsberger 2015, § 45 SGB VIII Rn. 42.

41	�� VGH Bayern 24.7.2017–12 CE 17.704; Schellhorn et al./Mann 2017, § 45 SGB VIII Rn. 7; DIJuF 2013.

42	� Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 15. August 2019, BGBl. I, S. 1294 ff.

43	� BMFSFJ & UNICEF 2017a.

44	� Reed et al. 2012, S. 255, 258.

45	� Bronfenbrenner 2009; 2005; 1979.

sind damit noch keine verbindlichen Mindeststan-
dards zur Strukturqualität beschrieben. Aber Wissen-
schaft, Politik und Fachpraxis sind aufgefordert, zu 
beschreiben, welche Maßnahmen geeignet erscheinen, 
um die Pflicht der Länder zu erfüllen, „Schutz zu ge-
währleisten“. Dem sind sie bereits im Vorfeld der Ein-
führung der betreffenden Regelungen im Asylgesetz 
mit den „Mindeststandards zum Schutz von geflüchte-
ten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“43 nachge- 
kommen.

2.3 �Dimensionen des Kinder- 
schutzes in der Expertise

Für Kinder und Jugendliche, die mit den Eltern oder 
anderen Erziehungsberechtigten geflüchtet sind, 
übernimmt der Staat zumindest vorübergehend Ver-
antwortung für die Unterbringung. Dafür, dass Kin-
der und Jugendliche in den Einrichtungen und Un-
terkünften frei von Misshandlung, Vernachlässigung 
und sexuellem Missbrauch aufwachsen können, er-
gibt sich eine staatliche Mitverantwortung (Art. 19 
Abs. 1 KRK). Eine Sicherstellung des Kindeswohls der 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung kann sich dabei nicht auf die räumliche Ausstat-
tung beschränken. Sie bezieht notwendigerweise alle 
Ebenen mit ein – von den persönlichen Faktoren 
über das nähere und weitere Umfeld bis zu gesell-
schaftlichen Einflüssen.44 Die vier Ebenen des ökolo-
gischen Modells von Urie Bronfenbrenner45 ermögli-
chen insoweit eine Erfassung der unterschiedlichen 
Einflussfaktoren. Sie können in einem hier verfolgten 
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weiten Verständnis von Kinderschutz für die Lebens-
situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher wie 
folgt kontextualisiert werden:

• �Individuelle Ebene („microsystem“) 
Verarbeitung des Erlebten durch die Kinder  
und Jugendlichen:  
Im Herkunftsland und auf der Flucht haben Kinder 
und Jugendliche häufig schwer belastende Erfahrun-
gen gemacht (hierzu 3.2 und 3.3). Gerät das erlittene 
Leid nicht in den Blick und erfahren die Kinder  
und Jugendlichen keine Hilfen bei der Verarbeitung 
der Erlebnisse, ist eine Abwendung oder eine Milde-
rung von Schädigungen erheblich erschwert (siehe 
unten 3.4, 5.2.5, 5.4.1). Besonders unsichtbar mit  
ggf. folgenschweren Konsequenzen erscheinen hierbei 
die Versorgungsbedürfnisse von geflüchteten  
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen  
(siehe unten 3.3, 5.4.2). 

• �Familienebene („mesosystem“) 
Gewährleistung des Kindeswohls durch die Eltern  
und ggf. andere Erziehungsberechtigte:  
Nach der Einreise in ein fremdes Land erleben  
auch Eltern und andere Erziehungsberechtigte  
eine Entmächtigung. Sie sind nicht nur häufig  
selbst stark belastet, sondern haben nur wenig  
Kenntnis oder Möglichkeiten, selbst für die  
ausreichende Förderung ihrer Kinder zu sorgen  
und sich die notwendigen Ressourcen jenseits ihrer 
eigenen Fürsorge zu erschließen (4.1, 5.2.1). Dies gilt 
umso mehr, wenn sie selbst von einer Krankheit  
oder Behinderung betroffen sind, die sie in der 
Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung einschränkt 
und wegen derer ggf. entsprechende Behandlungen, 
Therapien oder Teilhabeleistungen notwendig wären, 
zu denen der Zugang jedoch erheblich erschwert ist 
(6.5.2, 6.6).

• �Sozialraumebene („macrosystem“) 
Altersgerechte Umgebung und sichere Orte:  
Einrichtungen und Unterkünfte für geflüchtete  
Familien sind nicht per se sichere Orte.  
Die Gewährleistung von ausreichendem Schutz vor 
Übergriffen durch Dritte setzt ebenso aktive Maßnah-
men voraus wie die Schaffung einer Umgebung, in der 
Kinder und Jugendliche ihre Entwicklungsaufgaben 
ausreichend förderlich bewältigen können (4.2, 5.2.2, 
5.2.3). Nicht nur, aber noch einmal in besonderem 
Maße für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Eltern 
mit Behinderungen bedeutet dies die Gestaltung  
barrierefreier Lebensbedingungen in der Einrichtung 
in vielfältigen Dimensionen, da ansonsten die Versor-
gung ihrer Grundbedürfnisse (z. B. Bewegung, Orien-
tierung, Mahlzeiten, Toiletten, Hygiene) gefährdet ist 
(5.4.2). 

• �Gesellschaftsebene („chronosystem“) 
Schutz vor Ablehnung und Diskriminierung:  
Erfahrungen der Ablehnung und Diskriminierung im 
Aufnahmeland sind Realität und teilweise erheblich 
belastender Alltag für viele geflüchtete Menschen. 
Kommt zu ihrem Status als Geflüchtete zudem noch 
eine Behinderung hinzu, haben sie ein doppeltes 
Risiko, Erfahrungen von Marginalisierung und ge-
sellschaftlicher Ablehnung zu erleben. Zum Schutz 
gehört daher auch, Kindern und Jugendlichen positive 
Erfahrungen der Akzeptanz und Wertschätzung bei 
der Aufnahme in der Gesellschaft des Aufnahmelan-
des zu ermöglichen und diskriminierende Erlebnisse 
so weit wie möglich zu ersparen, aufzufangen und zu 
kompensieren (4.3, 4.3.4).
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„Kinderschutz“ im Sinne des weiten Verständnisses 
dieser Expertise nimmt somit zunächst die Perspek-
tive der Kinder und Jugendlichen ein, erfasst das 
Wissen auf den vier Ebenen und in der zeitlichen Di-
mension, um die Urie Bronfenbrenner das ökologi-
sche Modell später erweitert hat.46 Zeitlich wird 
Migration im Kontext von Flucht in drei Phasen ein-
geteilt. Unterschieden werden die Erlebnisse im Her-
kunftsland vor der Flucht (hierzu 3.2), die Ereignisse 
und Erfahrungen auf der Flucht (3.3) und das Leben 

46	�� Bronfenbrenner 2009.

47	�� Earnest 2005/2006.

48	�� Reed et al. 2012, S. 258; siehe auch Seckinger 2012, S. 29.

im Aufnahmeland nach der Flucht (3.4).47 Die Annä-
herung an Standards zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen erfolgt somit von den Gefahren für das 
Wohl von geflüchteten Kindern und Jugendlichen her. 
Sie beleuchtet die Erkenntnisse zur Resilienz trotz 
erheblicher Belastungen, die Ressourcen und Risiken 
im Aufnahmeland sowie die Potenziale von Beratung, 
Unterstützung und Versorgung (siehe im Folgenden 3 
und 4).

Schaubild 1: Konzeptueller Rahmen für die Analyse der  

Dimensionen des Schutzes geflüchteter Kinder und Jugendlicher 

in Einrichtungen48
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3.1 �Kinder und Jugendliche: 
Zeitempfinden und Zeit
fenster

Geflüchtete Kinder und Jugendliche sind nicht nur 
junge geflüchtete Menschen, sondern vor allem Kin-
der und Jugendliche mit altersspezifischen Entwick-
lungsaufgaben, Bedürfnissen nach Pflege, Erziehung 
und Fürsorge, familiären Bindungen, Beziehungen 
und Lebensbezügen. Sie brauchen in allen Phasen 
von der frühen Kindheit bis in die Selbstständigkeit 
des Erwachsenenlebens gelingende und sichere 
Übergänge. Flucht und ein längerer Zeitraum mit un-
gesichertem Aufenthaltsstatus können mit den Ent-
wicklungsprozessen von Kindern und Jugendlichen 
und der Integration in die neue Gesellschaft in Kon-
flikt geraten.49 

Wie allen Kindern stehen auch geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen für ihre Entwicklungsaufgaben und 
damit für die Verwirklichung ihrer Rechte nur ganz 
bestimmte Zeitfenster zur Verfügung. Hierzu zählen 
etwa in der frühen Kindheit der Aufbau organisierter 
und sicherer Bindungen oder der Individuationspro-
zess, im Vorschulalter die Integration in die Gleich-
altrigengruppe oder in der mittleren Kindheit der 
Aufbau enger Freundschaften.50 Diese Aufgaben las-
sen sich nicht nachholen, wenn sich die Fenster ge-
schlossen haben. Verpassen die Kinder und Jugendli-
chen die Zeitfenster für die Bewältigung ihrer 
Entwicklungsaufgaben, ist dies mit erheblichen Be-
lastungen für den weiteren Lebensweg verbunden.51 

49	� Sujoldžić et al. 2006, S. 703.

50	� DeHart et al. 2004.

51	�� Kindler 2006a, S. 24–5; 2006b, S. 31–2; Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009, S. 80 f.

52	�� UNICEF 2017a, S. 47.

53	�� So mit Verweis auf entsprechende Befragungen bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen Pieloch et al. 2016, S. 333.

54	� UNICEF 2017a; Maywald 2018, S. 53 ff.

55	� AGJ 2015, S. 2, 4.

56	� Zu einer Auflistung von traumaassoziierten, kindbezogenen, familiären und Risikofaktoren im posttraumatischen Umfeld siehe Metz-
ner et al. 2016, S. 646 f.

Kinder und Jugendliche haben somit ein spezifisches 
kindliches Zeitempfinden und können mit der Ver-
wirklichung ihrer Rechte nicht auf einen späteren, 
geeigneteren Zeitpunkt warten. Mit anderen Worten: 
Die Verantwortlichen für die Förderung der Entwick-
lung dürfen keine Zeit verlieren.52

Auch geflüchtete Kinder und Jugendliche haben da-
her das Recht, in erster Linie als Kinder und Jugend-
liche behandelt zu werden53 und ohne Diskriminie-
rung aufzuwachsen (Art. 2 KRK).54 Für sie gelten 
einerseits uneingeschränkt die gleichen Kinderrechte 
der UN-Kinderrechtskonvention. Andererseits haben 
sie faktisch aufgrund ihres Aufenthaltsstatus grund-
legend andere, eingeschränktere Freiheiten und 
Rechte als deutsche oder ausländische Kinder und 
Jugendliche mit gesichertem Aufenthalt. Die asyl- 
und aufenthaltsrechtlichen Restriktionen werden ge-
genüber den Rechten der Kinder priorisiert. Der Vor-
rang des Kindeswohls in Art. 3 KRK wird nicht selten 
im Verhältnis zum ausländerrechtlichen Rechtsrah-
men und den migrationspolitischen Handlungsorien-
tierungen in einen Nachrang verkehrt.55

Der ausländerrechtlich angelegten Nichtbeachtung 
und Relativierung des Kindeswohlvorrangs – etwa 
durch die fehlende Ausrichtung der Verfahren sowie 
die strukturelle Diskriminierung aufgrund deutlich 
eingeschränkter Rechte gegenüber Kindern und Ju-
gendlichen mit gesichertem Aufenthaltsstatus – 
steht ein Lebensweg von geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen mit erheblichen Belastungen gegen-
über.56 Dieser würde eigentlich eine kompensatori-

3 �BESONDERE SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT – 
DIE INDIVIDUELLE EBENE



20

sche Unterstützung zur Verbesserung der Entwick-
lungschancen nahelegen. Anders als bei unbegleiteten 
ist für die begleiteten geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen keine sofortige und besondere Förderung 
in den Verfahren und in der Reglementierung der 
Lebensbedingungen angelegt, sondern eine verzöger-
te und eingeschränkte Verwirklichung der Kinder-
rechte. Die herausgeforderten Ausgangsbedingungen 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen können 
in drei Phasen unterteilt werden: vor der Flucht, auf 
der Flucht und nach der Flucht.57 Wenn Kinder und 
Jugendliche nach Deutschland einreisen, bringen sie 
ein biographisches Erleben aus der Zeit vor und auf 
der Flucht mit. Die Einflüsse auf den verschiedenen 
Bronfenbrenner’schen Ebenen (siehe oben mit 
Schaubild unter 2.3) sind internalisierter Teil ihrer 
Entwicklung, ihres „Mikrosystems“ geworden.

3.2 Vor der Flucht
Flucht ist eine spezifische Form der Migration. Sie 
zeichnet sich anders als Arbeits-, Heirats-/Partner-
schafts-, Bildungsmigration oder Familiennachzug 
durch Unfreiwilligkeit und humanitäre Gründe als 
Motiv aus.58 Lebensbedingungen, die zum Flucht-
grund werden können, betreffen auch Menschen mit 
Beeinträchtigungen, z. B. aufgrund unzureichender 
Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten im 

57	�� Metzner et al. 2016, S. 644; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 65; Measham et al. 2014, S. 208; Reed et al. 2012, S. 255; Morantz et al. 2011, S. 72.

58	� Jagusch 2012a, S. 101 ff.

59	�� Heilmann & Köbsell 2018, S. 151.

60	� Van Os et al. 2016, S. 194.

61	� So die Begrifflichkeit bei der Definition einer Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB, siehe BGH 14.7.1956 – IV ZB 32/56; Schmid & 
Meysen 2006.

62	� Murray et al. 2008, S. 7.

63	�� Rousseau 1995, S. 306.

64	� Van Os et al. 2016, S. 194.

65	� Gavranidou et al. 2008, S. 225 f.

66	� Gavranidou et al. 2008, S. 226.

67	� Köbsell 2019, S. 65 ff.; Heilmann & Köbsell 2018, S. 151 f.; Stienstra & Nyerere 2016; Berghs & Kabbara 2016; Marquardt et al. 2015;  
siehe aber Tekin et al. 2016, S. 504; Cleveland et al. 2014, S. 246.

68	� Earnest 2005/2006, S. 79 f.; Lustig et al. 2004, S. 25.

Heimatland und der daraus nicht selten resultieren-
den Verarmung der Familie.59 Geflüchtete Kinder und 
Jugendliche kommen somit regelmäßig aus Her-
kunftsländern mit schwierigen Aufwachsensbedin-
gungen.60 Haben sie vor der Flucht Beschwerendes 
bis Traumatisierendes erlebt, nehmen sie ein höhe-
res Risiko für eine „erhebliche Schädigung“61 mit in 
ihr weiteres Leben.62 Viele von ihnen haben unter 
anderem Hunger und Entbehrungen durchlitten, Be-
drohungen erlebt und sind mit verschiedenen Ver-
lusten konfrontiert. Die Verlusterfahrungen betreffen 
häufig nahe Angehörige bzw. nahestehende Perso-
nen.63 Zahlreiche Kinder und Jugendliche bekommen 
vor (und auf ) der Flucht mit, wie Bezugspersonen 
aus dem näheren oder weiteren Umfeld oder andere 
Personen gefoltert, verletzt oder getötet werden.64 In 
einer Studie von Maria Gavranidou et al., die im Jahr 
2008 in fünf Münchener Unterkünften 32 männliche 
und 23 weibliche geflüchtete Kinder und Jugendliche 
im Alter zwischen 11 und 18 Jahren befragt hat, gaben 
23 % an, dass ein Verwandter im Krieg umgekommen 
sei.65 Väter (13 %) oder Verwandte (12 %) haben im 
Krieg gekämpft.66 Weiter ist bekannt, dass etliche 
Kinder und Jugendliche, gerade aus Kriegsgebieten, 
körperliche Fähigkeiten durch bleibende Verletzun-
gen oder unbehandelte Krankheiten verlieren.67 Kin-
der aus Kriegsgebieten entwickeln ein deutlich er-
höhtes Maß an Misstrauen, Selbstzweifeln und 
Inferioritätsgefühlen.68 
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Zeit und Raum für Trauer kommen trotz dieser hoch 
belastenden und vielfach auch traumatischen Verlus-
te sowohl vor als auch während der Flucht oft zu 
kurz, sind teilweise gar nicht gegeben. Eine gelingen-
de Verarbeitung ist aber regelmäßig Grundlage für 
die Entwicklung von Resilienz.69 Jüngere Kinder sind 
in Bezug auf die Trennungserfahrungen von Angehö-
rigen der weiteren Familie weniger belastet. Sie kön-
nen sich besser an das neue Lebensumfeld anpassen 
als ältere Kinder und Jugendliche.70 Eine gute Bezie-
hung mit sicheren Bindungen zu den Eltern vor den 
traumatischen Ereignissen ist in allen Altersgruppen 
wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Verar-
beitung und den Aufbau von Resilienz.71 Aber auch 
sie steht in den Verhältnissen, die Grund für die 
Flucht darstellen, unter Druck. 

3.3 Auf der Flucht
Vertreibung und Exil sind erzwungen. Humanitäre 
Notlagen als Motiv für die Flucht sind verbunden mit 
dem Streben nach einem besseren, sicheren Leben.72 
Oft ist dies eine Wahl des geringeren Übels: Verbleib 
in der belasteten Lebenssituation oder Eingehen der 
Risiken einer Flucht. Aus der Flucht ergeben sich ne-
gative Konsequenzen für geflüchtete Menschen, auch 
für Kinder und Jugendliche.73 Wenn sich Eltern oder 
andere Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern auf 
die Flucht begeben, verändert sich nahezu jeder ein-
zelne Aspekt des täglichen Lebens. Elementare Rech-
te und Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendli-

69	� Rousseau 1995, S. 316; Lustig et al. 2004, S. 27; siehe auch Scott 2017, S. 68 ff.

70	� Morantz et al. 2011, S. 76, 88.

71	�� Rousseau 1995, S. 308.

72	� Dandy & Drake 2019.

73	� Gavranidou et al. 2008.

74	� Thiele 2018, S. 123.

75	� ISPCAN 2015; Pieloch et al. 2016, S. 333.

76	� Kindler 2016, S. 11; Save the Children 2017; UNHCR 2019b.

77	�� Heilmann & Köbsell 2018, S. 152.

chen werden während der Flucht nicht verwirklicht 
bzw. befriedigt, etwa die sprachlichen Bedürfnisse 
(Art. 17 Buchst. d KRK), das Recht auf Bildung (Art. 28 
KRK), auf angemessenen Wohnraum (Art. 27 Abs. 3 
KRK), Schutz der Privatsphäre (Art. 16 Abs. 1 KRK), 
Spiel (Art. 31 KRK)74 und Gesundheitsfürsorge (Art. 24 
KRK).75 Es ist daher wichtig, sich nicht nur mit Gewalt 
und Not als humanitäre Fluchtursachen auseinan-
derzusetzen, sondern insgesamt mit den Erlebnissen 
und Verarbeitungsweisen von Kindern und Jugendli-
chen auf der Flucht und in Flüchtlingscamps.76

Diese Fluchterfahrungen durch tatsächliche Unterver-
sorgung oder starke Ängste vor Nichtbefriedigung von 
elementaren Bedürfnissen können sich bei flüchten-
den Menschen mit Behinderungen nochmals poten-
zieren. Sowohl, wenn das Kind bzw. der/die Jugendli-
che selbst von Behinderung betroffen ist, als auch, 
wenn ein Elternteil oder beide Eltern des jungen 
Menschen behindert ist/sind und ihre Kinder diese 
besondere Hilflosigkeit miterleben. Aufgrund der er-
höhten Vulnerabilität durch die Behinderung können 
zum einen die Lebensbedingungen auf der Flucht 
(z. B. Risiken der Dehydrierung, Unterkühlung, feh-
lende Medikamente) ihre Beeinträchtigungen bis hin 
zu lebensbedrohlichen Situationen verschlimmern. 
Zum anderen sind sie in der Organisation und Durch-
führung der Flucht durch ihre Beeinträchtigung deut-
lich benachteiligt (z. B. bei der Lebensmittelbeschaf-
fung).77 Hinzu kommt, dass sie in Flüchtlingscamps 
selbst bei der Versorgung ihrer Grundbedürfnisse 
(z. B. Zugänglichkeit von Verteilungspunkten von Was-



22

ser und Nahrungsmitteln oder Sanitäreinrichtungen) 
häufig nicht berücksichtigt werden.78 

Für die Kinder und Jugendlichen ändern sich die In-
teraktionen innerhalb und außerhalb der Familie, so 
auch die Sprache, Essens-, Wohn- und Schlafgewohn-
heiten oder die Selbstfürsorge.79 Freundschaften ge-
hen – in der Regel wiederholte Male – verloren, kön-
nen auf der Flucht nicht oder nur schwer aufrecht 
erhalten werden,80 bestehen nur noch zu anderen 
Kindern und Jugendlichen mit der gleichen Sprache,81 
Familien werden getrennt.82 Geflüchtete Menschen 
verlieren ihr Zuhause, Rückzugsräume und ihr ver-
trautes Umfeld.83 Auf der Flucht entstehen Gefühle 
der Einsamkeit.84 

Wie schon die Entscheidung zur Flucht in der Regel 
für sie und nicht von den Kindern und Jugendlichen 
getroffen wird,85 sind die Lebensweise auf der Flucht 
und die Wege, die die Familien einschlagen, nur be-
grenzt selbst gewählt, oft erzwungen.86 Ihre „Reise“ 
ist geprägt von erheblichen, auch lebensbedrohenden 
Risiken. Nicht wenige Kinder und Jugendliche erleben 
auf der Flucht den Tod von Eltern, Geschwistern, wei-

78	�� Heilmann & Köbsell 2018, S. 152 mit weiteren Nachweisen.

79	� Earnest 2005/2006, S. 80.

80	� Morantz et al. 2011, S. 77.

81	� Morantz et al. 2011, S. 77.

82	�� Rousseau 1995, S. 299.

83	�� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 187.

84	� Earnest 2005/2006, S. 83.

85	� Chase 2010, S. 2055.

86	� Pieloch et al. 2016.

87	� Rousseau 1995, S. 306.

88	� Sirin & Rogers-Siring 2015, S. 13.

89	� UNICEF 2017a, S. 15; van Os et al. 2016, S. 197; Sirin & Rogers-Sirin 2015, S. 13.

90	� AGJ 2015, S. 11.

91	�� Morantz et al. 2011, S. 77.

92	� Reed et al. 2012; Mohwinkel et al. 2018, S. 2.

93	�� UNICEF 2017a, S. 18 ff.

94	� Zu den Belastungen Kronick et al. 2015; 2016.

teren nahen Angehörigen oder anderen Personen.87 
Bei einer Befragung (2012/2013) von 311 syrischen Kin-
dern und Jugendlichen mit einem Durchschnittsalter 
von 12 Jahren in einem Flüchtlingscamp in Syrien traf 
dies auf 79 % zu.88 Sie erleben, wie ihre Eltern miss-
handelt oder herabgewürdigt werden, erleiden Diskri-
minierung, körperliche oder sexuelle Gewalt, sind 
Entbehrungen in ihrer Versorgung mit Nahrung, 
Schlaf oder anderen Grundbedürfnissen ausgesetzt, 
leben über längere Zeiträume in ständiger Angst.89 Da 
sich auf der Flucht wenige Möglichkeiten zu legalen 
Grenzübertritten und Aufenthalten bieten, sind nicht 
nur die Lebensumstände außerordentlich prekär und 
meist verbunden mit „mehrdimensionaler“ Armut,90 
unzureichender Gesundheitsversorgung und fehlen-
der Unterkunft.91 Es ergeben sich auch gefährliche 
Abhängigkeiten von Schleuser*innen verbunden mit 
den spezifischen Gefahren von Ausbeutung sowie kör-
perlicher oder sexueller Gewalt92 – für Kinder und 
Jugendliche entweder im Miterleben oder in eigener 
Betroffenheit.93 Die multiple Illegalität der Existenz 
auf der Flucht führt für viele Kinder zu Inhaftie-
rungs-94 oder Deportationserfahrungen. Die Liste lie-
ße sich verlängern.
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Besonders folgenreich sind Ereignisse, die die per-
sönliche, familiäre oder häusliche Integrität gefähr-
den oder verletzen.95 In der bereits erwähnten Studie 
in fünf Münchener Unterkünften (siehe oben 3.2)96 
haben 14 % der Kinder und Jugendlichen Angriffe und 
Überfälle erlebt. Viele hatten Angst um ihr Leben 
(12 %), sind Zeug*innen von Verletzungen und Miss-
handlungen geworden (11 %), wurden mit Waffen be-
droht (7 %) oder haben Menschen sterben sehen (5 %). 
Sie haben nahe Verwandte (47 %) und Freunde (46 %) 
zurückgelassen, häufig ohne sich verabschieden zu 
können (36 bzw. 23 %).

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern haben im 
Herkunftsland und auf der Flucht regelmäßig so 
zahlreiche potenziell belastende Phasen und Ereig-
nisse durchlebt,97 dass die Flucht aus der Heimat ge-
nerell als ein kritisches und bisweilen traumatisie-
rendes Lebensereignis bezeichnet werden kann.98 Die 
bekanntesten Folgen der multiplen Trennungs-, Ver-
lust- und Entbehrungserfahrungen sind Depression, 
dominierende Gefühle der Angst, Anpassungsproble-
me, Lernschwierigkeiten und erhöhte Trennungs-
ängste.99 Allerdings zeigen sich auch Hoffnung stif-
tende Befunde: Zum Beispiel verändern sich die 
Belastungen im Laufe der Zeit so dynamisch wie die 
Lebensumstände auf der Flucht. 

95	� Reed et al. 2012, S. 257.

96	� Gavranidou et al. 2008.

97	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998.

98	�� Rücker et al. 2017, S. 243.

99	�� Rousseau 1995, S. 310.

100	�� Morantz et al. 2011, S. 89; Lewek 2016, S. 77 f.; Bäärnhielm et al. 2017, S. 571; Tuba Yaylaci 2018, S. 1933.

101	� Pieloch et al. 2016, S. 332.

102	� Rousseau 1995, S. 299.

103	� Katzenstein & Meysen 2016, S. 20 f.

104	� Ausführlich dazu, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Intersektionalitätsforschung Amirpur 2016.

105	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 4; Sierau et al. 2019a, S. 778 f.; 2019b, S. 140; Sujoldžić et al. 2006.

106	� Vervliet et al. 2014, S. 33, 36.

3.4 Nach der Flucht
Auch wenn geflüchtete Menschen keine homogene, 
sondern mit ihren Sprachen, kulturellen Hintergrün-
den, ihrem Glauben, ihrer Bildung, Erziehung, ihren 
Talenten und Fähigkeiten eine vielfältige Gruppe 
sind,100 so teilen sie doch bei ihrer Einreise weitge-
hend den Umstand der Fremdheit und sind in die-
sem Sinne eine einzigartige Gruppe.101 Sie kommen 
als „Flüchtlinge“ in Deutschland mit dem Etikett der 

„Anderen“ an. Das Erleben eines Nicht-Dazugehörens, 
der Fremdheit und kultureller Entwurzelung102 kann 
dabei nicht übersprungen werden.103 Sind sie zudem 
von Behinderung betroffen, verstärken sich migra-
tions- und behinderungsspezifische Barrieren und 
Ausgrenzungserfahrungen.104

Geflüchtete Menschen sind eine Bevölkerungsgruppe, 
die so häufig mit potenziell traumatischen und hoch 
belastenden Erlebnissen konfrontiert ist wie kaum 
eine andere.105 Dies betrifft auch die Zeit nach der 
Flucht – ggf. nach Ablauf einer „honey moon“-Pha-
se.106 Können geflüchtete Kinder und Jugendliche die 
aus dem Herkunftsland und/oder der Flucht „mitge-
brachten“ Belastungen und Erlebnisse nicht verarbei-
ten und die neuen Herausforderungen für die Ent-
wicklung nach der Flucht nicht bewältigen, nehmen 
sie dauerhaft Belastungen und Schädigungen mit auf 
den weiteren Lebensweg. Die kumulativen Risiken 
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für die körperliche, emotionale und soziale Entwick-
lung, die Gesundheit und das Wohlbefinden107 speisen 
sich aus vielfältigen Faktoren (siehe unten 4). Die Be-
darfe und Rechte der Kinder gehen hierbei über die 
geschützte Unterbringung hinaus, umfassen etwa ge-
sundheitliche Versorgung, eine dem Wohl entspre-
chende Pflege und Erziehung, Bildung und geschützte 
Räume für Spiel und Erholung.108 Die Kumulation von 
Risiken für die Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen verschärft die potenziell schädigenden Wirkun-
gen einer Aufnahme, die Bedürfnissen keine ausrei-
chende Rechnung trägt.109 Zudem wirken sich die 
Lebenssituation und Erlebnisse vor, auf und nach der 
Flucht nicht nur direkt auf das Kindeswohl aus, son-
dern auch indirekt, indem sie die Familie und die so-
zialen Bezüge, von denen die geflüchteten Kinder und 
Jugendlichen umgeben sind, durcheinanderwirbeln.110

Die Verarbeitungskompetenzen („coping“) von ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen sind nach der 
Flucht reduziert.111 Lernschwierigkeiten und psychi-
sche Störungen sind häufige Folgen ebenso wie Symp-
tome von Angst, Alpträumen, Schlaflosigkeit bzw. -stö-
rungen, Bettnässen, Essstörungen, Introvertiertheit, 
Depressivität, Beziehungs- und Verhaltensproblemen.112 
Im Geschlechtervergleich sind weibliche geflüchtete 
Kinder und Jugendliche stärker von Depressivität be-
troffen. Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche bei-

107	� Van Os et al. 2016, S. 186.

108	� UNICEF 2017a, S. 49.

109	� Van Os et al. 2016, S. 198.

110	�� Rousseau 1995, S. 306.

111	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998.

112	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 190; Rousseau 1995, S. 300; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 600; van Os et al. 2016, S. 195;  
Bäärnhielm et al. 2017; siehe auch Carr et al. 2017.

113	� Adam & Klasen 2011, S. 363 f.; siehe auch van Os et al. 2016, S. 196.

114	�� Pottie et al. 2016, S. 965; Tekin et al. 2016, 504; Morantz et al. 2011, S. 88; Adjukovic & Adjukovic 1998, S. 186.

115	� Dandy & Drake 2019, S. 4.

116	� Kritisch hierzu Tuba Yaylaci 2018.

117	�� Rousseau 1995; van Os et al. 2016, S. 195; Walg et al. 2016; Vervliet et al. 2014, S. 35; Sirin & Rogers-Sirin 2015, S. 13.

118	� Committee on the Rights of the Child 2013, Nr. 75; Sierau et al. 2019a, S. 778 f.; 2019b, S. 141; van Os et al. 2016, S. 186; Daud et al. 2008; 
Earnest 2005/2006, S. 79 f.; Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 193; Ibrahim & Fahmi Ismail 2018; Jakobsen et al. 2014; Huemer et al. 2013; 
Kirmayer et al. 2011b; Tessitore & Margeritha 2017, S. 7; Gormez et al. 2018; Sleijpen et al. 2013, S. 1.

den Geschlechts mit einem größeren Ausmaß an trau-
matisierenden Erlebnissen und bei älteren Kindern 
und Jugendlichen mit Rachebedürfnissen. Signifikante 
Prädiktoren von Ängstlichkeit sind ein höheres Alter 
bei der Flucht und auch hier ein größeres Ausmaß an 
traumatisierenden Erlebnissen sowie das Vorhanden-
sein von Rachebedürfnissen.113 

Die körperliche Gesundheit ist aufgrund von Verlet-
zungen oder unbehandelten Krankheiten vor bzw. 
auf der Flucht ebenfalls häufiger beeinträchtigt als in 
der Gesamtbevölkerung, etliche Kinder und Jugendli-
che kommen mit einer körperlichen Behinderung im 
Aufnahmeland an.114 Die Informationen und gesi-
cherte Wissensbestände hierzu sind jedoch spärlich 
und können als deutlich unzureichend bezeichnet 
werden.115 

Anders ist das Bild bei der Forschung zur seelischen 
Gesundheit, auf die sich ein großer Anteil der For-
schungsarbeiten zu geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen bezieht.116 Einhelliger Befund in Bezug 
auf psychische Störungen ist, dass es sich bei geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen um eine sog. Hoch-
risikogruppe117 bzw. in anderen Worten um eine hoch 
vulnerable Gruppe118 handelt. In Kombination mit 
einer körperlichen oder geistigen Behinderung sind 
die Vulnerabilität und das Risiko, von intersektiona-
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ler Mehrfachdiskriminierung aufgrund mehrerer 
Merkmale in einer Person (Alter, Behinderung, Sta-
tus) betroffen zu sein, noch einmal erhöht.119 Bleiben 
psychische Störungen unbehandelt, nehmen die Er-
krankungen bei einem Drittel der Kinder und Ju-
gendlichen einen chronischen Verlauf.120 Zahlen aus 
Deutschland bestätigen den weltweiten Befund:121

• �Eine repräsentative Studie in der Bayernkaserne in 
München hat 96 syrische Kinder im Alter von 0 bis 
14 Jahren auf posttraumatische Belastungsstörungen 
(PTBS) untersucht. Sie hat bei elf (26 %) der 42 Kinder 
in der Altersgruppe von 0 bis 6 Jahren und 18 (33 %) 
von 54 Kindern in der Altersgruppe von 7 bis 14 Jahren 
eine PTBS diagnostiziert122 – die Quote ist somit im 
Vergleich 15fach höher als in der Gesamtbevölke-
rung.123 

• �Eine Studie zu 104 Kindern und Jugendlichen im Alter 
zwischen 7 und 16 Jahren in 13 Gemeinschaftsunter-
künften für Asylbewerber*innen in Baden-Württem-
berg aus dem Jahr 2010 hat eine hohe Rate an Wieder-
erleben traumatischer Ereignisse (69 %), Vermeidung 
(21 %), Übererregung (43 %) sowie Funktionsbeeinträch-
tigungen (43 %) und bei 19 % ein PTBS-Vollbild festge-
stellt.124 Rund ein Drittel der untersuchten Kinder und 
Jugendlichen war schon einmal suizidal.125 

• �Eine Studie aus dem Jahr 2013 zu 6.584 unbegleitet ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
hat das weibliche Geschlecht als Prädiktor für PTBS 
und Depression identifiziert. Alltagsbelastungen stell-

119	� Heilmann & Köbsell 2018, S. 152.

120	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 5; siehe auch Jensen et al. 2014, S. 37; Pacione et al. 2013, S. 344.

121	� BundesPsychotherapeutenKammer 2015, S. 6 f.

122	�� Soykoek et al. 2017; zu vergleichbaren Studien siehe etwa Gavranidou et al. 2008, S. 224 f.

123	� BundesPsychotherapeutenKammer 2015, S. 7.

124	� Ruf et al. 2010, S. 155 f.

125	� Ruf et al. 2010.

126	� Witt et al. 2015, S. 218; zur höheren Rate an Belastungen bei unbegleitet geflüchteten Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu beglei-
tet geflüchteten siehe O’Higgins et al. 2018, S. 355 mit weiteren Nachweisen.

127	� Marquardt et al. 2015; siehe auch Maywald 2018, S. 56 f.; Gormez et al. 2018; Carruth 2018; ohne auffälligen Befund bei geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen aus Syrien in Jordanien siehe Hamdan-Mansour 2017. 

128	� Rau et al. 2019; ein Vergleich der Bildungsabschlüsse in England ergab bessere Ergebnisse im Vergleich zu anderen jungen Menschen in 
außerfamilialer Unterbringung, aber schlechtere als in der allgemeinen Bevölkerung, O’Higgins 2019.

129	�� Rücker et al. 2017, S. 244; Tekin et al. 2016; Vervliet et al. 2014; Steen et al. 2009; siehe auch Yonis 2019, S. 645 f.; Schick et al. 2018, S. 4 f.; 
Javanbakht et al. 2018; Jakobsen et al. 2017; Bäärnhielm et al. 2017; Hamdan-Mansour et al. 2017; Metzner et al. 2016; Sirin & Rogers- 
Sirin 2015, S. 13; Jakobsen et al. 2014; Lamkadden et al. 2014; Ziaian et al. 2012; Smid et al. 2011; Heptinstall et al. 2004; Jaycox 2002.

130	� Gavranidou et al. 2008, S. 224; Walg et al. 2016, S. 2; siehe auch Murray et al. 2008, S. 7; Kaplan et al. 2016, S. 84 f.; Rohami et al. 2016, S. 38.

131	� Mohwinkel et al. 2018; Huemer et al. 2009, S. 15; Walg 2016, S. 1; Sirin & Rogers-Sirin 2015, S. 13; Pacione et al. 2013, S. 344.

132	� Sujoldžić et al. 2006, S. 710.

ten einen Risikofaktor für depressive Symptome dar.126 
• �Eine Untersuchung zum Gesundheitszustand von 102 

unbegleitet geflüchteten Kindern und Jugendlichen in 
Bielefeld aus dem Jahr 2015 ergab deutliche Hinweise 
auf eine hohe Prävalenz von mitgebrachten somati-
schen Krankheiten.127

• �Eine 2019 veröffentlichte Studie, die das Wohlbe-
finden von unbegleitet geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen mit anderen Kindern und Jugendlichen 
in Heimerziehung mit und ohne Migrationshinter-
grund verglichen hat, ergab keine Unterschiede bei 
der Lebensqualität, aber differierende psychische 
Probleme.128

Im Rahmen einer Metaanalyse zu Prävalenzen aus 181 
internationalen Studien und zu insgesamt 81.866 ge-
flüchteten Menschen wurde bei 30,6 % PTBS und bei 
30,8 % Depression festgestellt.129 Befunde aus Aufnah-
meländern mit vergleichsweise gehobenem Lebens-
standard gehen dahin, dass ca. 40 % der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen eine psychische Störung auf-
weisen.130 Insgesamt sind Mädchen öfter von somati-
schen, depressiven und Angstsymptomen betroffen,131 
Jungen erleiden mehr Gewalt und Diskriminierung, 
zeigen aber im Durchschnitt ein besseres Selbstwert-
gefühl als Mädchen.132 
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Die breite Forschungslage zu den Auswirkungen der 
Erfahrungen von geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen auf ihre psychische Gesundheit kontrastiert mit 
fehlenden Studien zu geflüchteten Kindern, Jugendli-
chen und Eltern mit Behinderung,133 beispielsweise 
in Bezug auf die Effekte im Hinblick auf kognitive 
Einschränkungen und Lernbehinderungen.134 Einzel-
ne Studien weisen auf einen Anteil von 20 % der  
Kinder und Jugendlichen aus Kriegsgebieten mit 
geistiger Behinderung hin.135 Wie viele geflüchtete 
Menschen, Kinder, Jugendliche, Mütter oder Väter in 
Deutschland eine Behinderung haben, ist nicht be-
kannt, auch wenn die Aufnahmerichtlinie136 dazu 
verpflichtet, die besondere Schutzbedürftigkeit we-
gen Behinderung zu berücksichtigen. Dies dürfte nur 
bei einem Monitoring der Bedarfe zu gewährleisten 
sein, das zu entsprechenden Feststellungen verpflich-
tet.137 Dementsprechend kann nur auf Schätzungen 
zurückgegriffen werden, die von einem Anteil ge-
flüchteter Menschen mit Behinderungen zwischen 10 
und 40 Prozent ausgehen.138 Als Grundlage hierfür 
wird hauptsächlich auf zwei internationale Untersu-
chungen aus dem Jahr 2014 zurückgegriffen: 

• �In einer vom UNHCR in sechs irakischen Flüchtlingsla-
gern durchgeführten Erhebung wurde in etwa jedem 
10. Haushalt ein Familienmitglied mit einer Behinde-
rung gezählt, die mehrheitlich (53 %) seit der Geburt 
bestand,139 darunter überwiegend Männer (62 %) und 
Kinder (41 %). 

133	�� Köbsell (2019) spricht von einer „Unsichtbarkeit behinderter Flüchtlinge im Hilfesystem und im behindertenpolitischen Diskurs“.

134	�� Kaplan et al. 2016, S. 82.

135	�� Ibrahim & Fahmi Isamail 2018, S. 280.

136	�� Art. 11 Abs. 2 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

137	�� Heilmann & Köbsell 2018, S. 147.

138	� Engin 2019, S. 106 f. mit weiteren Nachweisen.

139	� UNHCR 2014.

140	� HelpAge International, Handicap International 2014.

141	� Engin 2019, S. 108.

142	� Clayton 2019.

143	� Zu einer Überrepräsentanz von Schüler*innen mit Migrationshintergrund in Förderschulen Powell & Wagner 2014, S. 186 ff.;  
zu vergleichbaren Befunden in Australien, Kaplan et al. 2016, S. 82.

144	� Kaplan et al. 2016, S. 84 ff.

• �Eine von HelpAge International und Handicap Interna-
tional durchgeführte Studie zu syrischen Flüchtlingen 
in verschiedenen Flüchtlingscamps ergab einen Anteil 
von etwa 22 % mit einer Behinderung und knapp 16 % 
mit einer chronischen Erkrankung.140 

Hochrechnungen anhand der beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Zeitraum von 
2013 bis 2016 registrierten geflüchteten Menschen (1,5 
Mio.) zufolge und durch Zugrundelegung eines An-
teils von Menschen mit Behinderungen in Höhe von 
vorsichtig geschätzten 10 % kann von etwa 45.000 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen unter 
16 Jahren ausgegangen werden, die als geflüchtete 
Menschen in Deutschland leben.141

Eine Studie in Australien aus dem Jahr 2016 hat die 
Wechselwirkungen zwischen traumatischen Belas-
tungen von geflüchteten Kindern und Lernschwierig-
keiten untersucht. Auch wenn Kausalitäten nur 
schwer zu belegen sind, konnten direkte Zusammen-
hänge zwischen Lernschwierigkeiten und traumati-
schen Ereignissen, der Funktionsfähigkeit der Familie 
und dem Erwerb einer fremden Sprache nachgewie-
sen werden.142 Um Fehldiagnosen und eine nicht leis-
tungsgerechte Beschulung zu vermeiden, etwa indem 
Betroffene überrepräsentiert in einer Förderschule 
beschult werden,143 sei allerdings ein differenziertes 
Diagnosesystem erforderlich.144
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Insgesamt lässt sich konstatieren, dass eine altersge-
rechte und ihren Bedarfen entsprechende Aufnahme 
und Lebensumgebung für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche elementar wichtig ist.145 Dies gilt vor allen 
Dingen deshalb, da die Belastungen nach der Flucht 
für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen so-
gar noch schwerer wiegen als diejenigen aus der Zeit 
vor und auf der Flucht, wie mehrere Studien gezeigt 
haben.146 Es braucht daher Zeit und Ruhe, um in einer 
sicheren, förderlichen Umgebung anzukommen.147 

145	� UNICEF 2017a, S. 48.

146	� So bspw. die Ergebnisse einer Langzeitstudie aus Dänemark 
Montgomery 2008; siehe auch Measham et al. 2014, S. 208 f.; 
Gavranidou et al. 2008, S. 228 f.

147	� Klinger & Findenig 2019, S. 47 f.; Yeomans 2017, S. 65 ff.

• Verlusterfahrungen
- nahe und weitere Angehörige
- kein/kaum Raum für Trauer 

und Verarbeitung
• Krieg und Unterdrückung
- Väter oder nahe Verwandte 

im Krieg
- Inhaftierung von nahen 

Angehörigen
- Miterleben von Kriegshandlungen
- Miterleben von Folter, Verlet-

zung, Tötung von Personen aus 
dem nahen oder weiten Umfeld

• Verletzung der persönlichen,
familiären oder häuslichen 
Integrität

- Miterleben und Erleiden von
körperlicher und sexueller
Gewalt

- Angriffe und Überfälle
• Bedrohungen, Diskriminierung 

und Ausgrenzung
• Hunger und Entbehrungen

VOR DER FLUCHT

• Verlusterfahrungen und 
Unsicherheiten über Verbleib 
sowie Wohlergehen

- nahe und weitere Angehörige
- Freund*innen
- kein/kaum Raum für Trauer und 

Verarbeitung
• Verlust des vertrauten Umfelds 

und neue Sprache
• Verletzung der persönlichen, 

familiären oder häuslichen 
Integrität

- Miterleben und Erleiden von 
körperlicher und sexueller Gewalt

- Angriffe und Überfälle

• Diskriminierung und 
Bedrohungen

• mehrdimensionale Armut
- Hunger und Entbehrungen
- Einsamkeit, Isolation und 

fehlende Teilhabe
- fehlende Gesundheitsversorgung
• gefährliche Abhängigkeiten von 

Schleuser*innen
- Arbeitsausbeutung
- sexuelle Ausbeutung
• anhaltende Unsicherheit und 

fehlende Perspektiven
• Inhaftierung und Deportation

FORT- UND NACHWIRKEN DER ERLEBNISSE UND
ENTWICKLUNGSVERZÖGERUNGEN

AUF DER FLUCHT

• Fremdheit und kulturelle Entwurzelung
• beeinträchtigte psychische Gesundheit

Symptome von Angst, Alpträumen, Schlaflosigkeit/-störungen, 
Bettnässen, Essstörungen, Introvertiertheit, Beziehungsprobleme, 
Verhaltenskreativität, Rachebedürfnisse, Lernschwierigkeiten

• beeinträchtigte körperliche Gesundheit

WOHLERGEHEN DER KINDER UND JUGENDLICHEN
 – HÄUFIGE BELASTUNGEN NACH DER FLUCHT –

Schaubild 2: Belastungen für die Entwicklung von geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen aus der Zeit vor und auf der Flucht148

148	� Siehe hierzu auch Ibrahim & Fahmi Ismail 2018, S. 275 ff.;  
Murray et al. 2008, S. 28.
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4.1 Familienebene: Ressource 
und Risiko

4.1.1 Schlüsselrolle der Familie
Auch wenn geflüchtete Kinder und Jugendliche unter 
erschwerten, erheblich belasteten Bedingungen auf-
wachsen, so zeigen sie doch – soweit Forschung nicht 
nur auf Defizite fokussiert149 – die Ausprägung eines 
dynamischen Systems von Kompetenzen inmitten 
von Widrigkeiten auf allen Ebenen,150 die dazu bei-
tragen, einer Entwicklung von Schädigungen und 
Entwicklungsstörungen zu widerstehen oder sich von 
solchen wieder zu erholen.151 Sie zeigen also eine er-
staunliche Resilienz.152 Eine Verarbeitung der schwie-
rigen Lebensereignisse gelingt dabei am ehesten, 
wenn die geflüchteten Kinder und Jugendlichen trotz 
aller Wechselfälle des bisherigen Lebens in einer 
Umgebung von Sicherheit und Verlässlichkeit auf-
wachsen.153 Die Familie spielt auch und gerade für sie, 
ihr Wohl und ihre gesellschaftliche Teilhabe eine 
Schlüsselrolle.154

Umgekehrt haben familiäre Belastungen nach der 
Flucht einen besonders großen Einfluss auf das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen, stärker noch als die 
Belastungen aus den Zeiträumen vor und während 

149	� Die Notwendigkeit weiterer Forschung zu Resilienz bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen betonend Tuba Yaylaci 2018, S. 1932 f.

150	� Reed et al. 2012; Daud et al. 2008, S. 2.

151	� Pieloch et al. 2016, S. 331.

152	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 194; Kirmayer et al. 2011b, S. 962; Fazel et al. 2014, S. 562; Bäärnhielm et al. 2017, S. 571.

153	� Daud et al. 2008.

154	� Rousseau 1995, S. 299; Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 191; Daud et al. 2008, S. 7; Murray et al. 2008, S. 8; Eide & Hjern 2013, S. 3;  
Pieloch et al. 2016, S. 331, 334 f.; Lechner 2016, S. 15; Lechner & Huber 2017, S. 67 ff.; Fazel & Betancourt 2018, S. 121.

155	� Gavranidou et al. 2008, S. 229; siehe auch die weiteren Nachweise in Fn. 147.

156	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2016, S. 2; van Os et al. 2016, S. 196; Rousseau 1995, S. 315; Metzner et al. 2016, S. 646 f.

157	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2016, S. 2; Gün 2012, S. 9; Morantz et al. 2011, S. 72; Murray et al. 2008, S. 8; Rousseau 1995, S. 314;  
zu vielversprechenden Ansätzen in der Resilienzforschung bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen Sleijpen et al. 2013.

158	� Daud et al. 2008, S. 2; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 611; Morantz et al. 2011, S. 85.

159	� Tessitore & Margherita 2017, S. 7 f.

160	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 6 f.

der Flucht.155 In den familiären Bindungen und Bezie-
hungen liegen für die geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen ein erhebliches Potenzial (hierzu 4.1.2), 
aber auch große Risiken (4.1.3).156

4.1.2 Ressourcen und Resilienz
Schwierige Erfahrungen im Herkunftsland und auf 
der Flucht gemeinsam durchzustehen, wirkt sich auf 
den familiären Zusammenhalt aus. Familie wird zur 
Schicksalsgemeinschaft, meist mit hoher beziehungs-
ethischer Familienkohäsion, Bezogenheit und Abhän-
gigkeit.157 Eine zugewandt-bestätigende, kontinuierli-
che Beziehung zu Erziehungspersonen158 und eine 
Erziehung, die ebenso Räume für Entfaltung der 
Selbstbestimmung eröffnet, wie sie Grenzen setzt 
und klare Regeln erfahrbar macht, sind für geflüchte-
te Kinder und Jugendliche besonders wichtig.159 Die 
Forschung bestätigt, dass einem positiven Erzie-
hungsverhalten in Familien besonders protektive Be-
deutung zukommt, gerade wenn die Kinder und Ju-
gendlichen von Krieg und Gewalt betroffen sind.160 Es 
verwundert nicht, dass die geflüchteten Kinder und 
Jugendlichen nach den zahlreichen Verlusterfahrun-
gen und der Fremdheit nach der Ankunft besonders 
auf ihre Bezugspersonen angewiesen sind. Ihre eige-
ne Fähigkeit zur Selbstregulation hängt entscheidend 

4 RISIKO- UND SCHUTZFAKTOREN
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von der emotionalen Verfassung ihrer Erziehungs-
personen ab.161 

Studien haben immer wieder ergeben, dass der Grad 
des Familienzusammenhalts, eine „gesunde Famili-
enkommunikation“ und ein niedriges Konfliktniveau 
Familien zu einem hilfreichen, Belastungen abfe-
dernden Ort machen.162 Hat das Kind oder der/die 
Jugendliche verlässlich zumindest einen Elternteil an 
seiner/ihrer Seite, werden die belastenden Effekte 
reduziert.163 Eltern sind nicht nur diejenigen, die als 
erste bei ihren Kindern Belastungen oder Bedarfe 
entdecken und einschätzen. Sie sind auch diejenigen, 
die die Inanspruchnahme von Hilfe, Behandlung und 
Therapie initiieren können.164

4.1.3 Risiken und Belastungen
Veränderungen in der Zusammensetzung und desta-
bilisierende Familiendynamiken in den Phasen vor, 
auf und nach der Flucht mindern die protektiven 
Wirkungen von Familie.165 Aus Kriegsgebieten ge-
flüchtete Erwachsene entwickeln häufig Ängste, De-
pressionen, Zorn und Aggressionen, Misstrauen oder 

„fliehen“ in eine Krankheit.166 Sie fühlen sich herabge-
setzt und sind demoralisiert, sind in mehrfacher 
Hinsicht abhängig und sie sind aufgrund fehlender 

161	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2009, S. 600, 609; Morantz et al. 2011, S. 85; Lechner & Huber 2017, S. 68 ff.

162	� Rousseau 1995, S. 314; Reed et al. 2012, S. 258; Measham et al. 2014, S. 209; Pieloch et al. 2016, S. 334; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 62.

163	� Rousseau 1995, S. 313 f.

164	� Measham et al. 2014, S. 213; zur Wahrnehmung von Symptomen für psychische Erkrankungen durch geflüchtete Eltern siehe die Studie 
von Rousseau & Drapeau 1998.

165	� Rousseau 1995, S. 313; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 600.

166	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 187.

167	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 187; Sierau et al 2019b, S. 143.

168	�� Kühner & Paulus 2018, S. 603.

169	� Berthold 2016, S. 46; Peucker & Seckinger 2014, S. 12; Kühner & Paulus 2018, S. 603.

170	� Judith 2019, S. 74.

171	� Geändert durch Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht v. 21.8.2019, BGBl. I 2019, 1294; bis zum 21.8.2019 konnten 
Familien verpflichtet werden, bis zu maximal zwei Jahre in der Erstaufnahmeeinrichtung zu leben (§ 47 Abs. 2 AsylG a.F.); BR-Drs. 179/19 
bzw. BT-Drs. 19/10047 (Gesetzentwurf ); BT-Drs. 19/10706 (Beschlussempfehlung und Bericht).

Möglichkeiten, ihre Situation selbstbestimmt ändern 
zu können, getragen von dem Empfinden der 
Hilflosigkeit.167 

Das Gefühl einer Entmündigung wird regelmäßig 
durch strukturelle Rahmenbedingungen verstärkt. 
Die Einschränkung der Handlungsfreiheit ist nicht 
nur Ergebnis der Unvertrautheit mit dem Lebensum-
feld im Ankunftsland, sondern auch bedingt durch 
eine Reglementierung des Alltags. Genannt seien hier 
beispielsweise Eingangskontrollen zum Gelände der 
eigenen Unterkunft durch Sicherheitsdienste168 oder 
das Sachleistungsprinzip (§ 3 Abs. 1 u. 2 AsylbLG),169 
etwa wenn kein Geld für Kleidung zur Verfügung ge-
stellt, sondern die Bekleidung durch die Ausgabe von 
(gespendeter) Kleidung reglementiert wird, oder 
wenn den Familien die Möglichkeit der eigenen Zu-
bereitung und des Rituals gemeinsamer Mahlzeiten 
nicht mehr zur Verfügung steht. Dies betrifft insbe-
sondere die Situation in den Landeserstaufnahme-
einrichtungen, in denen selbst für Familien mit Kin-
dern noch bis August 2019 je nach Bundesland eine 
Wohnpflicht von bis zu maximal zwei Jahren bestand 
(§ 47 Abs. 1b AsylG).170 Diese wurde nun für Familien 
mit Kindern zum 21. August 2019 auf sechs Monate 
nach der Ankunft begrenzt (§ 47 Abs. 1 S. 2 AsylG171). In 
Erstaufnahmeeinrichtungen sind meist keine Koch-
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gelegenheiten vorgesehen172 und die Essensausgabe, 
als Folge des Sachleistungsprinzips, findet dreimal 
täglich zu festgelegten Zeiten statt. Familiäre Essens-
rituale und das Erleben von Miteinander sowie  
Gemeinschaft werden abgelöst von Schlangestehen, 
einem Verlust an Privatheit und Ruhe während der 
Mahlzeiten sowie einer Ernährung, die weder in pun-
cto Lebensmittel und Zubereitung selbst gewählt ist 
noch auf Unverträglichkeiten und Allergien Rücksicht 
nimmt, etc.173 Den Familien wird hier häufig eine Res-
source für den Familienzusammenhalt, für gegensei-
tige Begegnung und Aufmerksamkeit und für rituelle 
Erfahrbarkeit von Familienleben genommen.174

Auch geflüchtete Mütter und Väter sind in Deutsch-
land zunächst fremd. Sie stehen vor der Aufgabe der 
identifikativen Selbstverortung und einer (Selbst-)Er-
fahrung, wie sie die ihnen bislang unvertrauten As-
pekte des Lebens in Deutschland für sich bewerten.175 
Ihr Selbstbild als starke, schützende Eltern, die in der 
Lage sind, die familiären Belange selbst zu regeln, 
kann ins Wanken geraten. Die Entwurzelung im Zu-
sammenspiel mit der eingeschränkten Selbstbestim-
mung quer durch die Dimensionen der Handlungs-
freiheit – einer oft als entmächtigend empfundenen 
Lebenssituation in Deutschland – erschüttert nicht 
nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch viele 
Eltern tief.176 Im Verhältnis der Geschlechter betrifft 

172	� Alexandropoulou et al. 2015, S. 17.

173	�� UNICEF 2017b, S. 32 f.

174	� Lechner & Huber 2017, S. 43 f.

175	� Robert Bosch Stiftung 2016, S. 41.

176	� Berthold 2016, S. 33; NZFH 2018, S. 47.

177	� Murray et al. 2008, S. 8.

178	� Murray et al. 2008, S. 11.

179	� Lustig et al. 2004, S. 25.

180	� Lechner & Huber 2017, S. 68 ff.; Measham et al. 2014, S. 208; Morantz et al. 2011, S. 72; Gavranidou et al. 2008, S. 226.

181	� Sujoldžić et al. 2006, S. 708; Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 6.

182	� Daud et al. 2008, S. 6.

183	� Reed et al. 2012, S. 258; siehe auch Kindler 2016, S. 12.

184	� Rousseau 1995, S. 317.

dies geflüchtete Frauen/Mütter in einem noch etwas 
höherem Maße.177 Die Eltern sind in dieser Situation 
in ihrer Wahrnehmung der kindlichen Belastungen 
beeinträchtigt.178 Das Vertrauen der Kinder und Ju-
gendlichen in die Erziehungsfähigkeit der Eltern wird 
verunsichert oder enttäuscht.179

Widrige Lebensumstände im Ankunftsland erhöhen 
auch das Risiko für familiäre Konflikte.180 Die Belas-
tungen oder Traumatisierungen der Eltern beein-
trächtigen nicht nur ihr Erziehungs- und Fürsorge-
verhalten, sondern es kommt auch verstärkt zu 
innerfamiliärer Gewalt gegenüber Frauen und Kin-
dern.181 Sind Eltern traumatisiert, besteht – auch in 
geflüchteten Familien – ein höheres Risiko für Ver-
nachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch.182 Le-
ben die Familien in Einrichtungen für geflüchtete 
Menschen, werden komplexe Wechselwirkungen und 
im Vergleich zu anderweitiger Unterbringung erhöh-
te Raten von schwerer körperlicher Züchtigung, feh-
lender Beaufsichtigung sowie Partnerschaftsgewalt 
festgestellt.183 Ursachen für potenziell eskalierende 
Konflikte zwischen Eltern und ihren jugendlichen 
Kindern können hierbei auch eine Rollenumkehr im 
Eltern-Kind-Verhältnis sowie Partnerschaften, sexu-
elle Kontakte sowie Ausbildungs- und Berufswahl 
sein.184
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Bei Müttern, in der Forschung allzu oft allein als Sor-
geverantwortliche in den Blick gerückt, wurde eine 
Überlastung mit eigenen Problemen und damit eine 
Beeinträchtigung ihrer Feinfühligkeit für die Bedürf-
nisse ihrer Kinder und ihrer Angebote von Geborgen-
heit festgestellt.185 Verarbeitungs- und Anpassungs-
kompetenzen der Mutter („coping abilities“) sind 
stabilisierender Faktor für ihre Kinder. Insgesamt ist 
das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen stark 
an das Wohlbefinden ihrer Mütter gekoppelt.186 Hin-
gegen wurde kein Zusammenhang zwischen psychi-
schen Erkrankungen der Mütter und ihren Kindern 
mit Symptomatik einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) oder Depression festgestellt, 
wohl aber zwischen der Schwere mütterlicher 
PTBS-Symptomatik und der von Kindern erlebten in-
nerfamiliären Gewalt.187 Bei Mädchen ist ein Zusam-
menhang festzustellen zwischen dem Wohlbefinden 
der Mutter und der Entwicklung depressiver Sympto-
me bei den Töchtern.188

Der starke Familienzusammenhalt vergrößert einer-
seits das gegenseitige moralische Verantwortungsge-
fühl.189 Andererseits ziehen sich Eltern in der verun-
sichernden Lebenslage mit ihren beschränkten 
Entfaltungsräumen sowohl als Mann bzw. Frau als 
auch als Vater bzw. Mutter häufig erheblich zurück. 
Die Kinder und Jugendlichen sind oft gezwungen, 
viele Aufgaben der praktischen Alltagsbewältigung 
für die Familie zu übernehmen, ihre Eltern emotio-

185	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 190 f.

186	� Lustig et al. 2004, S. 29.

187	� Metzner et al. 2016, S. 647.

188	� Reed et al. 2012, S. 258; siehe auch van Os et al. 2016, S. 196; Keles et al. 2015, S. 309; Mohwinkel et al. 2018, S. 4.

189	� Rousseau 1995, S. 315.

190	� Earnest 2005/2006, S. 83.

191	� Morantz et al. 2011, S. 81; zu den Befunden im Projekt migrationssensibler Kinderschutz über den Einsatz von Kindern und Jugendli-
chen als Sprachmittler*innen zwischen Eltern und Allgemeinem Sozialem Dienst Jagusch 2012b, S. 229 ff.

192	�� Berthold 2016, S. 30; Gavranidou et al. 2008, S. 226.

193	� Koray 2012, S. 24.

194	� Kindler 2006c, S. 4–3; Reher & Metzner 2016, S. 714.

195	� Berthold 2016, S. 34.

nal zu stützen,190 Übersetzungsaufgaben für die El-
tern zu übernehmen191 und die Isolation der Familie 
zu durchbrechen.192 Bei Jungen aus muslimisch- 
traditionellem Kulturkreis kann Verantwortung und 
Fürsorge für die Eltern besonders bindend sein, weil 
die Versorgung primär innerhalb der Familie geregelt 
und nicht an Sozialstaat und Institutionen delegiert 
wird.193 Bei einer solchen Rollenumkehr in der  
Familie können Kinder und Jugendliche erhebliche 
Kompetenzen aufbauen. Jedoch kann bei einer Über-
forderung aufgrund der Übernahme grob altersunan-
gemessener, instrumenteller oder emotionaler  
Versorgungs- bzw. Unterstützungsleistungen die Pa-
rentifizierung dazu führen, dass notwendige Entwick-
lungsaufgaben nicht bewältigt werden und dass die 
Kinder und Jugendlichen Schaden nehmen.194

Die Rollenumkehr kann sich in der Bleiberechtssitua-
tion spiegeln und sich so als Bürde für die Kinder 
und Jugendlichen erweisen. So können gut integrier-
te Kinder und Jugendliche (§ 25a AufenthG) nicht nur 
den eigenen, sondern auch den Aufenthalt der Eltern 
und Geschwister legalisieren helfen. Dies kann zur 
Stabilisierung in der Gesamtfamilie führen, aller-
dings sollte auch hier im Blick bleiben, welche Aus-
wirkungen dies auf das Familiengefüge hat, wenn die 
Eltern erneute Erfahrungen machen, dass sie die 
Verantwortung für die Sicherheit der Familie unfrei-
willig an ihre Kinder weitergeben und dies als zusätz-
liche Schwächung ihrer Position erleben.195
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Die elterliche Erziehung geflüchteter Väter und Mütter 
steht zudem häufig unter Anpassungsdruck.196 Erzie-
hungsvorstellungen aus dem Herkunftsland, etwa mit 
Erwachsenen als „Respektpersonen“, einem autoritä-
ren Erziehungsstil, einer vergleichsweise höheren Ak-
zeptanz von körperlicher Züchtigung als Erziehungs-
mittel,197 hierarchischen Generationenverhältnissen 
oder spezifischen Rollenzuweisungen an Jungen und 
Mädchen, aber auch zwischen Müttern und Vätern, 
geraten mit den Haltungen und Erziehungsbildern der 
Aufnahmegesellschaft in Deutschland leicht in ein 
Spannungsverhältnis.198 Die Eltern erleben bisweilen 
ein ungewohntes Selbstbestimmungs- und Selbststän-
digkeitsbedürfnis bei ihren Kindern.199 Das Recht auf 
gewaltfreie Erziehung und damit das Verbot körperli-
cher Bestrafungen, seelischer Verletzungen und ent-
würdigender Maßnahmen (§ 1631 Abs. 2 BGB) kann bei 
Eltern zunächst auf Unverständnis stoßen und zu ei-
ner kritischen Bewertung ihrer Erziehung durch Fach-
kräfte führen. Kinderschutzinterventionen gegen den 
Willen von Eltern können im Kreis der geflüchteten 
Menschen Aufsehen, Empörung und Entfremdung 
auslösen.200 Damit die Verständigung über die Erzie-
hungstransformation hin zu einer sog. autoritativen 
Erziehung in einer Weise gelingt,201 die nicht als weite-
re Abwertung und Zurückweisung empfunden wird, 
bedarf es des Einsatzes von qualifizierter Fachkompe-
tenz und Fachlichkeit (zu Kultur- und migrationssen-
siblem Kinderschutz siehe unten 5.3.4).202

196	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 9; Laird & Tedam 2019, S. 216 ff.

197	� Kindler 2016, S. 12 mit Verweis auf entsprechende UNICEF-Studien.

198	� Gavranidou et al. 2008, S. 227; Murray et al. 2008, S. 9; Lustig et al. 2004, S. 26; Kindler 2016, S. 12; Lewig et al. 2010, S. 327 f.; de Vries 2018, 
S. 68 ff.

199	� Lewig et al. 2010, S. 327; Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

200	� Kindler 2016, S. 13; Losoncz 2016; Lewig 2010, S. 327.

201	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 21.

202	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 11.

203	� Earnest 2005/2006, S. 81; Gavranidou et al. 2008, S. 227; Murray et al. 2008, S. 9; Morantz et al. 2011, S. 80, 87; Lustig et al. 2004, S. 26.

204	� Berthold 2016, S. 33.

205	� Carlerby et al. 2011; Sierau et al. 2019, S. 141.

206	� Earnest 2005/2006, S. 81; Murray et al. 2008, S. 9.

Bei der Verortung als Minderheit in Deutschland (Ak-
kulturation; näher unten 4.3.2) sind Kinder und Ju-
gendliche zudem häufig deutlich schneller als ihre El-
tern.203 Sie machen bei einer gelingenden Integration 
in der Tagesbetreuung oder Schule positive Erfahrun-
gen, was sie gleichzeitig von ihren Eltern entfernen 
kann. Das Familiengefüge kann hierdurch zusätzlich 
unter Druck geraten.204 Identifizieren sich Eltern in 
nur geringem Maße mit den Werten und kulturellen 
Prägungen im Ankunftsland, erhöht dies die psychi-
schen Belastungen ihrer Kinder.205 Eltern werden in 
der Kommunikation abhängig von ihren Kindern, die 
ihnen beim Spracherwerb und der Adaption in die 
kulturellen Welten des Ankunftslandes voraus sind. 
Dies rückt sie in die Rolle von Türöffnern für den Zu-
gang zu gesellschaftlicher Teilhabe und Dolmet-
scher*innen für ihre Eltern statt umgekehrt.206 

4.2 �Sozialraumebene:  
Unterbringung, Freunde, 
Kita/Schule, Freizeit

4.2.1 Unterbringung
Die Unterbringung hat erheblichen Einfluss darauf, 
ob Eltern mit ihren Kindern ein Familienleben ent-
falten können, in dem ein geschütztes und geförder-
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tes Aufwachsen möglich ist.207 Hierzu bedarf es unter 
anderem einer geschützten Privatsphäre und räumli-
cher Vorkehrungen, die vor Übergriffen, Reizüberflu-
tung und Lärm schützen.208 Mobilitätsbeeinträchtigte 
Kinder, Jugendliche bzw. Eltern brauchen barrierefrei-
en Zugang zu den verschiedenen Bereichen in den 
Einrichtungen.209 Diese Rahmenbedingungen fehlen – 
nicht nur, aber auch in Deutschland –210 bei der Auf-
nahme von Kindern und Jugendlichen in Einrichtun-
gen für geflüchtete Menschen immer wieder.211 

Bei Erstaufnahmeeinrichtungen – darunter auch 
bundesgesetzlich nicht gesondert geregelte Aufnah-
me-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtun-
gen, die sog. AnkER-Zentren, oder funktionsgleiche 
Einrichtungen sowie Gemeinschaftsunterkünfte – ist 
somit zu hinterfragen, inwieweit in ihnen ein kind- 
bzw. jugendgerechtes und diskriminierungsfreies 
Aufwachsen von geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen gewährleistet werden kann.212 Ein verlängerter 
Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen oder die 
Unterbringung von geduldeten Familien in Gemein-
schaftsunterkünften erfolgt vor allem dann, wenn – 
insbesondere aufgrund des Herkunftslandes – die 
Annahme existiert, dass keine Bleibeperspektive be-
steht.213 Dies wird assoziiert mit der Erwartung, dass 
eine Abschiebung, Überstellung oder sog. freiwillige 
Ausreise alsbald erfolgt.214 Die zeitlichen Realitäten 

207	� Gavranidou et al. 2008; Rücker et al. 2017, S. 245.

208	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 20; Peucker & Seckinger 2014, S. 12.

209	� Heilmann & Köbsell 2018, S. 153.

210	� Hierzu Lechner & Huber 2017, S. 38 ff.

211	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 188.

212	� Kritische Befunde zur Gewährleistung von Kinderrechten in Einrichtungen für Asylbewerber*innen mit geringer Bleibeperspektive bei 
Alexandropoulou et al. 2016.

213	� Zur Kritik an dem „Zweiklassensystem“ siehe Deutscher Verein 2016, S. 4.

214	� BAMF 2018.

215	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 608; Kronick et al. 2015, S. 289; auf die Entwicklung einer PTBS hat die Dauer des Aufenthalts in 
einer Einrichtung für geflüchtete Menschen hingegen keinen direkten Einfluss, Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 64.

216	� Bundesjugendkuratorium 2016, S. 4.

217	� Lewek 2016, S. 76.

218	� Berthold 2016, S. 16; Peucker & Seckinger 2014, S. 12; UNICEF 2017b, S. 27 f.

weichen hiervon jedoch erheblich ab. Der Aufenthalt 
in Erstaufnahmeeinrichtungen bedeutet limitierte 
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sowie erschwerten 
Zugang zu Bildung oder benötigter Beratung, Unter-
stützung und Versorgung während des nach § 47 
Abs. 1 S. 1 AsylG für Familien mit Kindern und Jugend-
lichen seit August 2019 auf eine Höchstdauer von 
sechs Monaten beschränkten Aufenthalts.215 Dies ist 
mit einer diskriminierungsfreien Beachtung des Vor-
rangs des Wohls von Kindern und Jugendlichen (Art. 3 
Abs. 1 KRK) nicht vereinbar.216 Das Verbot der Diskri-
minierung (Art. 2 KRK) gilt uneingeschränkt,217 so-
wohl in der Phase der Erstaufnahme als auch dann, 
wenn eine unsichere Bleibeperspektive besteht.

Bei der Sicherung des Kindeswohls hat der Staat eine 
öffentliche Verantwortung im Rahmen der Unter-
bringung (siehe unten 6). Wissenschaftliche Befunde 
werfen die Frage auf, inwieweit er dieser bei einer 
Unterbringung in Sammelunterkünften gerecht wer-
den kann. So haben Großeinrichtungen, wie es viele 
Erstaufnahme- oder Sondereinrichtungen sowie Ge-
meinschaftsunterkünfte sind, oft isolierende Wir-
kungen und schränken regelmäßig Freizeitmöglich-
keiten sowie den Zugang zu den vielfältigen Ebenen 
einer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein.218 
Dem täglichen Leben eine Bedeutung zu geben, ist 
damit erschwert (näher unten 4.2.4). Hoffnungslosig-
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keit kann aufkommen.219 Die Einrichtungen sind oft 
in Gegenden ohne soziale Infrastruktur gelegen, was 
Effekte der Ausgrenzung verstärkt,220 insbesondere 
wenn zusätzlich die Mobilität mangels öffentlichen 
Nahverkehrs oder eigener Fortbewegungsmöglichkei-
ten zu sozialer Infrastruktur außerhalb der Einrich-
tung eingeschränkt ist.221 Eine isolierte Lage der Ein-
richtung bzw. Unterkunft und/oder ihre Abschottung 
von der Außenwelt222 kann – entgegen den limitie-
renden Vorgaben zu Haft und Freiheitsbeschränkun-
gen im Europarecht223 – faktisch zu haftähnlichen 
Lebensbedingungen führen, die ein Gefühl erzeugen, 

„in der Falle zu stecken“.224 Dies birgt ein besonders 
hohes, mit zunehmender Dauer weiter ansteigendes 
Schädigungsrisiko, also eine Gefährdung für das 
Kindeswohl.225

Kinder im Vorschulalter entwickeln in solchen Umge-
bungen ein sehr hohes Maß an Angst, sozialem Rück-
zug und und an regressiven Verhaltensweisen. Schul-
kinder zeigen deutlich erhöht Flashbacks mit 
schreckhaften Reaktionen, schwache Konzentrations-
fähigkeit, Schlafstörungen und problematische Ver-
haltensweisen. Jugendliche agieren diese häufiger in 
aggressiver Weise aus, werden delinquent, haben 
Alpträume oder entwickeln Schuldgefühle wegen ih-
res eigenen Überlebens.226 Kinder und Jugendliche 
können in solchen isolierend wirkenden Einrichtun-

219	� Huemer et al. 2009, S. 19; Holthusen 2019, S. 26; Puvimanasinghe et al. 2015, S. 757 f.

220	� Berthold 2016, S. 38.

221	� Klinger & Findenig 2019, S. 48.

222	� Siehe zur Kritik an sog. AnkER-Zentren Schader et al. 2018, S. 97 ff.

223	� Art. 11 Abs. 2 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

224	� Kronick et al. 2016, S. 205.

225	� Murray et al. 2008, S. 10 f., 13; Kronick et al. 2015; 2016, S. 201 ff.; siehe auch Sobhanian 2006.

226	� Murray et al. 2008, S. 11; Lechner & Huber 2017, S. 46 f.

227	� Kindler 2014, S. 11; Helming 2012; Lewek 2016, S. 80 f.; Rabe 2018, S. 172.

228	� Van Os et al. 2016, S. 197.

229	� Lechner & Huber 2017, S. 39.

230	� Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 63; Rousseau et al. 2011, S. 911 f.

231	�� Zur Situation von in Deutschland unbegleitet eingereisten Kindern und Jugendlichen Klinger & Findenig 2019, S. 49 f.

gen und Unterkünften auch dadurch geschädigt wer-
den, dass sie Gewalt miterleben, Dichtestress durch 
ein Leben auf engem Raum ausgesetzt sind oder 
selbst sexuelle oder körperliche Übergriffe erleiden.227 
Das für das Wohl von Kindern und Jugendlichen so 
wichtige Gefühl, ein eigenes Zuhause mit einer An-
bindung an das soziale Leben zu haben,228 lässt sich 
in Einrichtungen für geflüchtete Menschen nicht 
oder nur erschwert herstellen.229 Erleben Kinder und 
Jugendliche Ausgrenzung und damit Marginalisie-
rung sowie Diskriminierung, so ist dies einer der 
stärksten negativen Prädiktoren für die psychische 
und sozio-kulturelle Anpassung.230

Der Ort der Unterbringung und die Unterkunft wer-
den nach der Ankunft staatlich vorgegeben. Eine Mit-
bestimmung besteht insoweit nicht.231 Das Asylgesetz 
sieht eine Verpflichtung zum Wohnen in Aufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften wäh-
rend der Zeit des ungesicherten Aufenthalts vor 
(§§ 47, 53 AsylG). Auch der Ort des (zukünftigen) Le-
bensmittelpunkts ist nicht frei wählbar, sondern wird 
durch ein Verteilsystem nach einem zuvor ausge-
rechneten Schlüssel gesetzlich bestimmt (§§ 45, 46 
AsylG). Bei Eltern kann sich dadurch das Gefühl ver-
stärken, dass die selbstbestimmte Sorge für ihre Kin-
der durch den asyl- und aufenthaltsrechtlichen Rah-
men so beschränkt ist, dass sie einer Entrechtung in 
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vielen Lebensbereichen nahekommt. Können Eltern 
das Wohl ihrer Kinder in den Einrichtungen nicht ge-
währleisten, kann es zu einer Kindeswohlgefährdung 
nach § 1666 Abs. 1 BGB im Verhältnis zwischen Eltern 
und Kindern kommen. Bezüglich der Abwendung der 
Gefährdung stellt sich die Frage, inwieweit der Staat 
selbst durch die von ihm zu verantwortenden Le-
bensbedingungen zur Gefährdung beigetragen hat 
und noch beiträgt. Eingriffe in die elterliche Sorge 
kommen jedenfalls nur in Betracht, wenn die Mög-
lichkeiten der Hilfe, inklusive einer kindeswohlför-
derlichen Unterbringung, ausgeschöpft sind (siehe 
näher unten 6.4.3 und 6.7).232

Im Jahr 2016 hat die Robert Bosch Stiftung den  
Forschungsstand in Deutschland zu den Lebensbe-
dingungen in Gemeinschaftsunterkünften zusam-
mengetragen.233 Die vor allem 2008 und 2009 veröf-
fentlichten Studien zeichnen – wie die qualitativ 
informativen, quantitativ aber nur begrenzt aussage-
kräftigen Daten einer Studie von UNICEF aus dem 
Jahr 2017 –234  ein deprimierendes Bild. Sie konstatie-
ren „schlechten baulichen Zustand (Baracken, Con
tainer), eine dezentrale Lage, äußert beengte Räum-
lichkeiten, Gemeinschaftstoiletten und -duschen, 
mangelnde Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten, ‚Lager
atmosphäre‘ sowie das Zusammenleben alleinreisen-
der Männer und Frauen mit Familien auf engstem 
Raum“.235 Sie beklagen die hygienischen Verhältnisse, 

232	� Kindler 2014, S. 11.

233	� Robert Bosch Stiftung 2016.

234	� UNICEF 2017b, S. 21 ff.

235	� Siehe auch Peucker & Seckinger 2014, S. 12; UNICEF 2017b, S. 22 f.

236	� Siehe auch die aktuelle Studie zur Situation von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland Lechner & Huber 2017, S. 44 f.

237	� Robert Bosch Stiftung 2016, S. 32; siehe auch UNICEF 2017b, S. 25 f.

238	� So Lechner & Huber 2017, S. 45 f.

239	� Kronick et al. 2015, S. 290.

240	� Lüders 2016, S. 6.

241	� Z. B. Holthusen 2019; Save the Children 2018, S. 24 ff.; Lechner & Huber 2017; UNICEF 2017b; Lechner 2016; siehe auch die Untersuchung 
des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg (2018) oder zur Gewährleistung von Kinderrechten in bayerischen Einrichtungen für Asyl
bewerber mit geringer Bleibeperspektive Alexandropoulou et al. 2016.

242	� Robert Bosch Stiftung 2016, S. 33.

stellen eine „schnelle Ausbreitung von Infektionen“ 
und „Konflikte zwischen ethnischen Gruppen“ fest.236 
Menschen mit körperlichen und/oder psychischen 
Beeinträchtigungen werde „oftmals nicht Rechnung 
getragen“. Als potenziell „(re)traumatisierende bzw. 
stark belastende Erfahrungen“ werden „Übergriffe, Po-
lizeirazzien und Abschiebungen von Bewohnern der 
Unterkünfte“ identifiziert.237 Sicherheitsdienste wer-
den ambivalent wahrgenommen als eine Instanz, die 
Konflikte verhindert, aber auch selbst produziert,238 
als Schutz gegenüber Übergriffen, aber auch als Ein-
schränkung der Freiheit durch Überwachung.239

Ob die Befunde heute, also rund zehn Jahre später, 
grundlegend anders ausfallen würden, kann nach 
den dynamischen Entwicklungen der letzten Jahre 
nur bedingt beantwortet werden.240 Es gibt Hinweise, 
dass eine flächendeckende Behebung der seinerzeit 
zutage getretenen Missstände nicht reklamiert wer-
den kann und dass nach wie vor viel Potenzial zur 
Verbesserung ausgeschöpft werden kann.241

Die Unterbringung in privaten Wohnungen erhöht in 
der Wahrnehmung der meisten geflüchteten Men-
schen die Lebensqualität deutlich, wobei der Effekt 
wieder abnimmt, wenn diese am Stadtrand oder in 
Gebieten mit geringer Wohnumfeldqualität liegen.242 
Studien haben gezeigt, dass geflüchtete Kinder und 
Jugendliche, die in privaten Wohnungen leben, mehr 
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positive Verhaltensmuster aufweisen.243 Demgegen-
über steigen die Prävalenzen depressiver Symptome 
und anderer Belastungen der seelischen Gesundheit 
bei einer Unterbringung in Großeinrichtungen, 
Sammelunterkünften und Camps für geflüchtete 
Menschen.244

4.2.2 Freunde und soziale Netzwerke
Der Wert der Peer-Unterstützung durch andere ge-
flüchtete Menschen und das Gefühl einer Gemein-
schaft sind für den Aufbau von Resilienz bei Kindern 
und Jugendlichen bedeutsam.245 Es sind hierbei gera-
de die sozialen Kontakte im Ankunftsland in die Ge-
sellschaft hinein, die ein Ankommen und Integration 
ermöglichen und das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen in besonderer Weise positiv beeinflussen.246 
Eine Einbindung in die sozialen Bezüge der Mehr-
heitsgesellschaft im Lebensumfeld ist protektiver 
Faktor für die Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen.247 Die Unterbringung in Aufnahmeeinrichtun-
gen und Gemeinschaftsunterkünften befördert hin-
gegen Segregation und steht häufig Kontakten sowie 
der Entwicklung von Freundschaften mit Angehöri-
gen der Mehrheitsgesellschaft strukturell entgegen.248 
Ein beengtes Zusammenleben vieler Menschen un-
terschiedlichster Nationalitäten, ethnischer und reli-
giöser Hintergründe in Kombination mit einge-
schränkten Orientierungs- und Kommunikationswir-

243	� Dybdahl 2006; Reed et al. 2012, S. 256; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 62.

244	� Reed et al. 2012, S. 256 mit Hinweisen zu etlichen Studien.

245	�� Pieloch et al. 2016, S. 330, 335; Daud et al. 2008.

246	� Keles et al. 2015, S. 302; Lustig et al. 2004, S. 28.

247	� Rücker et al. 2017, S. 251.

248	� Lechner & Huber 2017, S. 80 ff.; Robert Bosch Stiftung 2016, S. 38; siehe auch Guo et al. 2019, S. 95.

249	� Ministerium für Jugend, Bildung und Sport Brandenburg 2016.

250	� Berthold 2016, S. 41; Robert Bosch Stiftung 2016, S. 38 und 44.

251	� Rousseau 1995, S. 308; Lechner & Huber 2017, S. 72 ff.

252	� Daud et al. 2008, S. 2; Yeomans 2017, S. 72 ff.

253	�� Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 63; Reed et al. 2012, S. 259; Morantz et al. 2011, S. 87.
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kungen hat ebenfalls ausgrenzende Wirkung. Integra-
tions- und entwicklungsnotwendige Kontakte mit 
Gleichaltrigen aus Deutschland sind deutlich er-
schwert.249 Wird die Wohnsituation, etwa wegen 
Platzmangels, als demütigend erlebt, laden geflüch-
tete Kinder und Jugendliche ihre Freunde, wenn 
überhaupt erlaubt, aus Schamgefühl häufig nicht zu 
sich ein. Es bestehen eher Freundschaften zu ande-
ren geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Die 
Sozialkontakte geflüchteter Frauen und Mütter be-
schränken sich oft auf die Familie. Kontakte zu Per-
sonen der eigenen Herkunftsgruppe erlangen beson-
dere Bedeutung.250 

Ein außerfamiliales Lebensumfeld und soziales 
Netzwerk mit Freund*innen und/oder unterstützen-
den Lehrer*innen sowie das Vorhandensein von Vor-
bildern sind für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen Schutzfaktoren,251 insbesondere bei 
Kindern im Schulalter und bei einem Freundeskreis 
mit gegenseitig unterstützendem Verhalten.252 Sozia-
le Unterstützung und positive Beziehungen in der 
Nachbarschaft, im Freundeskreis oder durch andere 
Bezugspersonen haben positive Effekte253 für das 
Selbstwertgefühl und die soziale Anpassungsfähig-
keit.254 Kinder und Jugendliche berichten, dass sie 
ein ihnen gegenüber freundlich und wertschätzend 
gestimmtes Lebensumfeld als enorm wichtig emp-
finden und dass sie sich so als vollwertige Mitglieder 
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der Gesellschaft wahrgenommen und anerkannt 
fühlen.255

Demgegenüber wirken negative Beziehungen und 
Schikanieren („bullying“) in die entgegengesetzte 
Richtung.256 Das Gefährdungspotenzial von Peers 
wurde in den wissenschaftlichen Diskursen bislang 
meist unterschätzt,257 gerade im Kontext einer Unter-
bringung in Einrichtungen.258 Einfluss auf die Ent-
wicklung und das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
nehmen zudem Erfahrungen der Diskriminierung 
und Zurückweisung,259 der Feindseligkeit und des 
Rassismus.260 Hierzu zählen auch Abwertungserfah-
rungen, etwa beim Spracherwerb,261 wenn Kinder 
und Jugendliche in der Schule aufgefordert werden, 
zuhause Deutsch zu sprechen. Bei den Empfän-
ger*innen kann dies die implizite Botschaft in sich 
tragen, die eigene Muttersprache sei weniger wert – 
eine Kränkung, die auch die Motivation für den Er-
werb der deutschen Sprache blockieren kann.262 Stu-
dien bei Jugendlichen haben zudem gezeigt, dass bei 
Erleiden von Peergewalt sowie empfundener Diskri-
minierung nach der Flucht ein Zusammenhang zu 

255	� Førde 2007, S. 64 ff., 91 ff.; siehe auch Save the Children 2018d, S. 20 f.

256	� Lustig et al. 2004, S. 29; siehe auch Guo et al. 2019, S. 96.

257	� Zu einer aufrüttelnden Prävalenzstudie in Großbritannien Radford et al. 2011.

258	� Van Santen 2019, S. 115.

259	� Rousseau 1995, S. 315; Rücker et al. 2017, S. 245.

260	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 597; siehe auch Guo et al. 2019, S. 96 f.

261	� Clayton 2019.

262	� Koray 2012, S. 22; siehe auch Hamburger 2016, S. 125. 

263	� Reed et al. 2012, S. 257; Sujoldžić et al. 2006, S. 708.

264	� Morantz et al. 2011, S. 80; Lechner & Huber 2017, S. 63 ff.

265	�� Bachert 2014, S. 21; Sujoldžić et al. 2006, S. 710; Rücker et al. 2017, S. 251.

266	� Pieloch et al. 2016, S. 334; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 61; Measham et al. 2014, S. 209; Daud et al. 2008, S. 2; siehe auch Klinger & Findenig 
2019, S. 50; zu einer Aufzählung protektiver Faktoren siehe auch Metzner et al. 2016, S. 647.

267	� Pieloch et al. 2016, S. 334.

268	� AGJ 2015, S. 6.

269	� Meiner-Teubner 2016; Lewek 2016, S. 82 f.

270	� Heilmann & Köbsell 2018, S. 153.

271	� Measham et al. 2014, S. 208; Lechner & Huber 2017, S. 60 ff.; Sirin & Rogers-Sirin 2015, S. 7 ff.; van Wyk et al. 2012, S. 998.

psychosomatischen Symptomen, Depression und 
Angst besteht.263

4.2.3 Bildung und Sprache
Die Bildungsaspiration der Eltern für ihre Kinder ist 
in geflüchteten Familien meist hoch.264 Tatsächlich 
sind Bildungsteilhabe und Sprachförderung wesentli-
che Schlüssel zur Integration und zu Erfahrungen 
des Willkommenseins und Dazugehörens.265 Sie sind 
neben der Integration in die Gesellschaft protektive 
Faktoren beim förderlichen Aufwachsen,266 wobei die 
Wahrnehmung der Schule als sicherer Ort für die ge-
flüchteten Kinder und Jugendlichen wesentliche Be-
deutung hat.267 Der Zugang wird immer wieder gefor-
dert,268 ist in der Praxis aber – zumindest zunächst 

– limitiert (siehe unten 6.6),269 insbesondere bei ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen, aber auch bei 
Eltern mit kommunikativen Beeinträchtigungen.270 
Sprachbarrieren und Unterbrechungen in den Bil-
dungskarrieren bereiten vor und auf der Flucht, aber 
auch nach der Flucht Schwierigkeiten.271 Bei geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen aus Syrien ist für 
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das Schuljahr 2014/2015 davon auszugehen, dass 51 % 
in Syrien sowie ggf. auf der Flucht nicht die Schule 
besucht haben, in den vom Krieg am schwersten be-
troffenen Regionen bis zu 74 %.272 Die psychischen Be-
lastungen wirken sich negativ auf den Spracherwerb 
aus.273 Die wiederholt festgestellten Schwierigkeiten 
bergen zudem das Risiko einer überschießenden Dia-
gnose von Lernbehinderungen bei geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen.274 Gelingt jedoch der Sprach
erwerb, hat dies signifikante Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden.275

Wird Teilhabe insbesondere durch den Zugang und 
die Nutzung von Tagesbetreuung im vorschulischen 
Bereich und die frühzeitige Integration in Schulen 
und Klassen mit Mitschüler*innen aus dem Aufnah-
meland ermöglicht,276 so wird die Schule zum wich-
tigen Ort der Sozialisation und Integration.277 Beim 
Zugang zur Bildung kommt das kindliche Zeitemp-
finden zum Tragen, sodass für die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen hoch bedeutsam ist, wie 
zeitnah die Beschulung und Integration in die Regel
strukturen der Förderung und Bildung erfolgt (zum 
Leistungsanspruch und Zugang siehe 6.4).278 Gelingt 
dies, steigt das Gefühl der Selbstwirksamkeit und 
sind die Risiken für eine Erkrankung an Depression 
verringert.279 Häufig fehlt es jedoch nach der Einrei-
se an der Struktur für eine systematische Ermögli-

272	� Sirin & Rogers-Sirin 2015, S. 7 mit Hinweis auf UNICEF Connect 2015.

273	� Clayton 2019.

274	� Kaplan et al. 2016.

275	� Yeomans 2017, S. 58 ff.

276	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 11; Sujoldžić et al. 2006, S. 709.

277	� De Wal Pastoor 2014, S. 248 ff.

278	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 23; Sujoldžić et al. 2006, S. 708.

279	� Pieloch et al. 2016, S. 334.

280	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 597; Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 187.

281	� Lechner & Huber 2017, S. 57 ff.; AGJ 2015, S. 8.

282	� Beispielhaft siehe die landespolitischen Debatten in Niedersachsen LT-Drucks. 18/2259 und 18/3247 sowie Niedersächsisches Kultusmi-
nisterium 2019; Befunde aus dem Jahr 2015 in Bayern Alexandropoulou 2015, S. 19 ff.; zur Situation in Australien Murray et al. 2008, S. 12 
oder in Flüchtlingscamps im Mittleren Osten Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 69.

283	� Sierau et al. 2019, S. 143; UNICEF 2017b, S. 39 ff.; Sulaiman-Hill & Thompson 2012; Heptinstall et al. 2004; Lustig et al. 2004.

chung der altersphasengemäßen, notwendigen Ler-
nerfahrungen. Dies liegt beispielsweise an 
mehrfachen Wechseln des Aufenthaltsorts280 oder 
bei längerem Verbleib in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen ohne Anbindung an Regelschulen an einem sich 
in Dauerschleife wiederholenden Besuch in sog. 

„Willkommensklassen“ zur Sprachförderung.281 Die 
Angebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
jenseits der Regelangebote erreichen – teilweise bei 
Weitem – nicht das gleiche Niveau wie in den Regel
angeboten,282 wenn solche den Kindern und Jugend-
lichen tatsächlich zur Verfügung stehen. Auch vor 
und nach asyl- und aufenthaltsrechtlich initiierter 
Zuweisung an einen bestimmten Wohnort – per lan-
desinterner Verteilung nach § 50 AsylG oder länder-
übergreifender Umverteilung nach § 51 AsylG mit 
damit verbundener Wohnsitznahmeverpflichtung – 
bestehen für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
mancherorts erhebliche Zugangsbarrieren zu früh-
kindlicher Förderung und Schulbildung, was für sie 
und ihre Eltern weitere Diskriminierungserfahrun-
gen bedeutet.283

4.2.4 Freizeit
Eine altersgerechte Gestaltung von Einrichtungen für 
geflüchtete Menschen ist keine Selbstverständlichkeit 
(zu „child friendly spaces“ unten 5.5). Die Angebote in 
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den Einrichtungen und ihrer Umgebung sind häufig 
nicht kind-, insbesondere nicht jugendgerecht.284 

Was für Kinder und Jugendliche jedoch gezielt gestal-
tet und für deren Wohl erreicht werden kann, zeigt 
beispielsweise das Recht auf altersentsprechendes 
Spielen (Art. 31 KRK). Spielbasiertes Lernen zählt nach 
Barbara Fallon et al. zu den „Human Development 
Top Ten“ für eine förderliche Entwicklung von Kin-
dern,285 was auch eine Studie in Australien bestätigt: 
Geflüchtete Kinder im Alter zwischen fünf und 13 
Jahren haben positivere Gefühle gezeigt, wenn sie 
die Möglichkeit zum freien und sicheren Spielen hat-
ten.286 Eine kanadische Studie hat bei 15- bis 17-jähri-
gen afghanischen Jugendlichen eine bessere Selbst-
kontrolle und Anpassung an die neue Lebenswelt 
festgestellt, wenn sie ihre eigenen Räume zum Spie-
len hatten.287

Der hohe Anteil an Freizeit bzw. unausgefüllter Zeit 
kann von geflüchteten Kindern, Jugendlichen, aber 
auch Eltern allerdings aufgrund fehlender finanziel-
ler Mittel, Aufenthaltsrestriktionen, Einschränkun-
gen bei der Erteilung von Beschäftigungserlaubnis-
sen oder fehlender Anbindung an die Freizeitangebote 
im Sozialraum oft kaum produktiv genutzt werden. 
Mithin kommt es in der Folge zu einer faktischen Ex-
klusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. 
Sie gehen Tätigkeiten nach, die von Langweile, Nichts
tun und der Wohn- und Lebenssituation ablenken 
sollen, und empfinden ihre Situation oft als „verord-

284	� Lechner & Huber 2017, S. 42.

285	� Fallon et al. 2018, S. 100.

286	� MacMillan 2015; siehe auch Pieloch et al. 2016, S. 336.

287	� Kanji & Cameron 2010; zu weiteren Studien siehe Pieloch et al. 2016, S. 335.

288	� Robert Bosch Stiftung 2016, S. 39 f.; Rabe 2018, S. 172; Holthusen 2019.

289	� Murray et al. 2008, S. 8.

290	� Klinger & Findenig 2019, S. 48.

291	� Laird & Tedam 2019, S. 211 ff.

292	� Laird & Tedam 2019, S. 214 ff.

293	� Gün 2012, S. 10.

netes Rumhängen“.288 Damit einher geht auch der 
Verlust sinn- und identitätsstiftender sozialer Rollen 
sowie Persönlichkeitskonstruktionen.289 Möglichkei-
ten der aktiven Freizeitgestaltung und der Einbindung 
in den Sozialraum sind daher wichtige Ansatzpunkte 
für die Verbesserung der Situation von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen und ihrer Eltern.290

4.2.5 Orientierungssuche im sozialen Umfeld
Geflüchtete Familien kommen mit ihren eigenen So-
zialisationserfahrungen und kulturellen Prägungen 
aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland und 
erleben nach der Ankunft einen „Kulturschock“.291 Sie 
sind eingebettet in komplexe und funktionale Zu-
sammenhänge in einer Gesellschaft, in der sie zu ei-
ner Minderheitengruppe zählen – bei einer Behinde-
rung bei sich oder ihren Kindern sogar in doppelter 
Hinsicht (siehe hierzu auch unten 4.3.2). Für die Kin-
der und Jugendlichen sowie ihre Eltern verliert Fami-
lie nach der Flucht an Bedeutung als Produktions- 
und Konsumtionseinheit, die sozialen Netzwerke der 
erweiterten Familie stehen nicht mehr zur Verfügung 
(hierzu oben 4.2.2).292 Die Familien und ihre Mitglie-
der sehen sich wirkmächtigen Anpassungserwartun-
gen gegenüber, für die es im Türkischen die Rede-
wendung „Hier ist Deutschland“ („Burası Almanya“) 
gibt.293 Forschung hat gezeigt, dass geflüchteten 
Menschen, die ein höheres Bildungsniveau in ihrem 
Herkunftsland erreicht haben, die Akkulturation 
(hierzu unten 4.3.2) von weniger Belastungen beglei-
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tet gelingt als bei denjenigen mit einem niedrigeren 
Bildungsniveau.294 Andere Studien haben festgestellt, 
dass geflüchtete Familien im statistischen Vergleich 
einem stärkeren akkulturationsbezogenem Stress 
ausgesetzt sind, wenn sie in Regionen mit einem hö-
heren Bildungsniveau oder in Gemeinden mit niedri-
gerem Durchschnittseinkommen ankommen.295

Die Suche nach Perspektiven erzeugt daher ein ge-
steigertes Bedürfnis der geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen – aber auch ihrer Eltern – sowohl nach 
einer Balance zwischen den Veränderungsanforde-
rungen durch die externen Realitäten und der Etab-
lierung von Kontinuität zur internalisierten Vergan-
genheit296 als auch nach kultureller Kontinuität.297 So 
rechnen Barbara Fallon et al. auch den Zugang von 
Kindern und Jugendlichen zu kulturellen Werten und 
Gewohnheiten zu den „Human Development Top 
Ten“. Demnach ist kulturell beeinflusst, wie Erzie-
hungspersonen auf die Gefühle ihrer Kinder reagie-
ren, was der Kommunikation der Gefühle durch ihre 
Kinder eine für beide Seiten orientierende Struktur 
gibt.298 Studien speziell zu geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen haben herausgefunden, dass sich bei 
einem aktiven religiösen Engagement ein signifikant 
niedrigeres Aufkommen von Depression und Ängsten 
zeigt sowie ein deutlich positiver Einfluss auf das 
Selbstwertgefühl festzustellen ist.299 Können geflüch-
tete Kinder und Jugendliche Kontakt zur Religiosität, 
Spiritualität und Kultur aus dem Heimatland wahren 

294	� Jensen et al. 2014, S. 30.

295	� Zum Bildungsniveau Seglem et al. 2011, S. 461; zum Durchschnittseinkommen Rücker et al. 2017, S. 251.
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297	� Rousseau 1995, S. 316.

298	�� Fallon et al. 2018, S. 100.

299	� Sujoldžić et al. 2006, S. 708 f.; Pieloch et al. 2016, S. 334; Lustig et al. 2004; siehe auch Scott 2017, S. 72 ff.; Yeomans 2017, S. 69 ff.

300	� Hasan et al. 2018, S. 229 ff.; Pieloch et al. 2016, S. 335; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 64; Lustig et al. 2004, S. 28; Scott 2017, S. 72 ff.

301	� Reed et al. 2012, S. 259.

302	�� Kirmayer et al. 2011b, S. 962; Laird & Tedam 2019, S. 193 ff.; Kassam 2019, S. 9.

303	� Reed et al. 2012, S. 251; Morantz et al. 2011, S. 72; Sujoldžić et al. 2006.

304	� Morantz et al. 2011, S. 80

und können sie stolz auf und loyal zu ihrer eigenen 
Kultur bzw. derjenigen ihrer Familie sein, hilft dies 
ihrer Integration in der neuen Kultur, verbessert die 
Lebenszufriedenheit und stärkt die Ressourcen zur 
Selbstbemächtigung.300

4.2.6 Sozioökonomische Situation
Je besser die sozioökonomische Situation der Familie 
nach der Flucht ist, desto niedriger ist beispielsweise 
das Risiko für psychische Erkrankungen.301 Geflüchte-
te Familien haben jedoch regelmäßig einen niedrigen 
sozioökonomischen Status.302 Sie gehören meist ei-
nem anderen sozialen Milieu an als die meisten Bür-
ger*innen in der Mehrheitsgesellschaft eines ein-
kommensstarken Landes wie Deutschland.303 Kinder 
und Jugendliche sind von Langzeitarbeitslosigkeit ih-
rer Eltern mitbetroffen.304 Diese ist zunächst bedingt 
durch ein Verbot der Erwerbstätigkeit während der 
Zeit, in der eine Pflicht besteht, in einer Aufnahme-
einrichtung zu wohnen (§ 61 AsylG). Im Anschluss 
bestehen häufig hohe Hürden bei der Erteilung von 
Beschäftigungserlaubnissen (Vorrangprüfung § 39 
Abs. 3 AufenthG; Verbot der Beschäftigung für be-
stimmte Personenkreise § 60a Abs. 6 AufenthG) und 
Hindernisse aufgrund fehlender bzw. nicht aner-
kannter Nachweise zur beruflichen Qualifikation. 
Oftmals ist für die Betroffenen damit eine dramati-
sche Veränderung der sozioökonomischen Situation 
und der Stellung in der Gesellschaft im Vergleich 
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zum Leben im Herkunftsland verbunden. Dies kann 
bei geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Eltern 
Gefühle von Unsicherheit und fehlendem Selbstver-
trauen hervorrufen.305

Die Zugehörigkeit zum untersten sozialen Milieu 
wiegt mitunter schwerer als die Vorteile durch kultu-
relle (und sprachliche) Kontinuität.306 Insbesondere 
wenn sie im Vergleich zum sozialen Status im Her-
kunftsland einen Abstieg bedeutet, sind die Voraus-
setzungen für eine gelingende Integration redu-
ziert.307 Die Förderung von Möglichkeiten zur 
Selbsthilfe der Eltern und ihrer Kinder im Lebensum-
feld nach der Flucht haben positive Effekte für eine 
gesunde und förderliche Entwicklung.308 Insgesamt 
ist eine Revitalisierung sozialer Bezüge im persönli-
chen und sozialen Nahraum wesentliche Basis für 
eine Wiederherstellung der Würde von geflüchteten 
Kindern, Jugendlichen und Eltern.309 Wenn sie eine 
Zukunftsperspektive für sich erkennen, sich dazuge-
hörig fühlen sowie Stabilität in ihrem Leben rückge-
winnen können, wenn sie in erster Linie als Kinder 
oder Jugendliche und nur an zweiter Stelle als ge-
flüchtete Menschen wahrgenommen werden, wirkt 
sich dies unmittelbar auf ihr Wohlbefinden aus.310

305	� Sujoldžić et al. 2006, S. 710.

306	� Reed et al. 2012, S. 259.

307	� Murray et al. 2008, S. 8.

308	� Reed et al. 2012, S. 262.

309	� Reed et al. 2012, S. 262.

310	�� Lechner & Huber 2017, S. 65 f.; Yeomans 2017, S. 62 ff.; van Os et al. 2016, S. 199; Pieloch et al. 2016, S. 333 f.; siehe auch Klinger & Findenig 
2019, S. 48; Petermann & Petermann 2019.

311	� Robert Bosch Stiftung 2016, S. 43; Sujoldžić et al. 2006, S. 708.

312	� Daud et al. 2008, S. 2.

313	� Alexandropoulou et al. 2019, S. 24; UNICEF 2017b, S. 49 ff.

314	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 610; siehe auch UNICEF 2017b, S. 27 f.

315	� Cleveland et al. 2014, S. 246.

4.3 �Gesellschaftsebene:  
Aufenthaltsstatus und  
Integration

4.3.1 Asylverfahren und unsichere Bleibeper-
spektive
Ob geflüchtete Menschen zufrieden sind mit ihrem 
Leben und den Wunsch haben, zu bleiben, hängt 
stark damit zusammen, ob sie nach der Flucht Diskri-
minierung erfahren.311 Bei Kindern und Jugendlichen 
korreliert die Resilienz gegenüber einer Schädigung 
aufgrund der belastenden Erlebnisse vor, auf oder 
nach der Flucht mit ihrer sozialen Kompetenz, einem 
positiven Selbstwertgefühl und einem Gespür für 
ihre Selbstwirksamkeit und ihre eigenen Fähigkei-
ten.312 Partizipations- und Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten sind in Einrichtungen für geflüchtete Men-
schen sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern 
und Jugendlichen (Art. 12 KRK) oft nur sehr verkürzt 
oder nicht vorgesehen.313 Geraten geflüchtete Kinder 
und Jugendliche durch Belastungen nach der Flucht 
weiter unter Druck, verlieren sie auf der individuel-
len Ebene ihre schützenden Faktoren. Eine solche 
Belastung können die Asylverfahren und eine unsi-
chere Bleibeperspektive darstellen.314 Umgekehrt ist 
ein gesicherter, rechtmäßiger Aufenthalt ein starker 
Prädiktor für eine förderliche, gesunde Entwick-
lung.315 Die ausländerrechtliche Etikettierung als „il-
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legal“ kann zur Wahrnehmung der deutschen Gesell-
schaft als xenophob und feindselig beitragen.316

Im Asyl- und Aufenthaltsrecht ist zentrales Paradig-
ma die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit und damit 
die Sicherung von Verfahrensabläufen. Die Behörden 
haben gerade während der Phase des ungesicherten 
Aufenthaltsstatus ein gesteigertes Interesse an einem 
umfassenden, jederzeitigen „Zugriff “ auf die geflüch-
teten Menschen. Die Folge sind erhebliche Einschrän-
kungen der Selbstbestimmung (z. B. durch das Sach-
leistungsprinzip) und in Teilbereichen bis hin zu 
einer Entrechtung in zentralen Lebensbereichen und 
Grundrechten (bspw. Freizügigkeit, Berufsfreiheit, 
Unverletzlichkeit der Wohnung). Die Verfahren, die 
auch geflüchtete Kinder und Jugendliche durchlau-
fen, haben deutlichen Einfluss auf deren Wohlbefin-
den.317 Dass sie jedoch ausreichend an deren Wohl 
ausgerichtet sind, lässt sich schwerlich behaupten 
(näher siehe unten 6.2).318 Für die professionellen 
und ehrenamtlichen Akteure, die mit geflüchteten 
Menschen in Kontakt stehen, setzen die asyl- und 
aufenthaltsrechtlichen Regeln einen Rahmen. Sie 
werden durch die Dilemmata zwischen einer am Kin-
deswohl orientierten Praxis einerseits und der Befol-
gung der betreffenden Regeln andererseits vor erheb-
liche Herausforderungen gestellt.319 Internationale 
Untersuchungen zu geflüchteten Kindern und Jugend-
lichen haben gezeigt, dass diese gerade in Aufnahme-

316	� Rousseau et al. 2011; Cleveland et al. 2014, S. 247.

317	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 599.
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vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch 
auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und 
für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung) (Qualifikationsrichtlinie).

323	� Berthold 2016, S. 19.

324	� Holthusen 2019, S. 25; Yeomans 2017, S. 54 ff.; Kindler 2014, S. 10; Morantz et al. 2011, S. 88; Reher & Metzner 2016, S. 714.

325	� Van Os et al. 2016, S. 186.

ländern mit höheren Einkommen, in denen die Migra-
tion regelmäßig erheblichen Restriktionen unterliegt, 
mit komplizierten Asylverfahren zu kämpfen haben.320 
Die Aufnahme von geflüchteten Menschen bringt stets 
auch erhebliche, teilweise unvermeidbare Anteile ei-
nes Administrierens von Menschen mit sich. Dabei 
rückt das Kindeswohl allzu leicht in den Hintergrund.321 
So teilen beispielsweise Kinder zwar das asyl- und auf-
enthaltsrechtliche Schicksal ihrer Eltern, kindbezogene 
Fluchtgründe bleiben – trotz ausdrücklicher Aufforde-
rung zur Prüfung kindspezifischer Formen von Verfol-
gung in der EU-Qualifikationsrichtlinie322 – im Asylver-
fahren aber allzu oft ausgeblendet (siehe unten 6.2.1).323

Die Unsicherheit über einen weiteren Verbleib in 
Deutschland, etwa aufgrund langer Asylverfahren, 
Phasen des ungesicherten Aufenthaltsstatus (Dul-
dung) und drohender Abschiebung, kann erheblichen 
Raum im Leben von Kindern und Jugendlichen ein-
nehmen.324 Mit der Einreise in Deutschland als frem-
des Land ist regelmäßig die Hoffnung auf Verbleiben 
verbunden. Somit warten die Kinder und Jugendli-
chen, teilweise über einen langen Zeitraum, mit ih-
ren Familien auf ein Willkommen oder eine 
Verabschiedung.325

Der prekäre Aufenthaltsstatus mit den rechtlich de-
terminierten Restriktionen hat in der Regel Langzeit-
folgen – auch dann, wenn sich am Ende ein dauer-
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hafter Aufenthalt ergibt. Zukunftsängste begleiten 
Kinder und Jugendliche daher auch nach der 
Flucht.326 Sie werden gespeist aus unsicherer Bleibe-
perspektive, drohender Abschiebung,327 dem Miterle-
ben von Abschiebungen anderer, aber auch unklaren 
Aussichten im (noch) fremden Land. Es entsteht eine 
Atmosphäre der Instabilität.328 Der Status als Asyl
suchende/Geduldete wird als Stigma erlebt.329 Diskri-
minierungs- und Rassismuserfahrungen werden aus 
Angst, Ärger zu bekommen, hingenommen (siehe 
auch oben 4.2.2).330 Die asyl- und aufenthaltsrechtli-
che Kontrolle über das Leben der Kinder und Jugend-
lichen sowie ihrer Eltern (beispielhaft etwa § 47 Abs. 3 
AsylG) steht im Gegensatz zu sozial-emotionalen und 
psychologischen Bedürfnissen.331

Die Folge sind schleichende Dequalifizierung im schu-
lischen und beruflichen Bereich, mangelnde Deutsch-
kenntnisse, Demotivation bis hin zur Resignation.332 
Andere Studien haben Segregation, soziale Isolation 
und Exklusion333 sowie Diskriminierung festgestellt.334 
Kommt es zu einer „Chronifizierung der Vorläufig-
keit“,335 so kann dies die Fragilität der förderlichen 

326	� Van Os et al. 2016, S. 186; Lewek 2016, S. 83 f.; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 610.

327	� Witt et al. 2015, S. 221; Morantz et al. 2011, S. 72; zum Wegfall der Belastung bei gesicherter Bleibeperspektive Jensen et al. 2014, S. 35; 
Klinger & Findenig 2019.

328	� Measham et al. 2014, S. 209; Reed et al. 2012; Rousseau 1995, S. 299, 306.

329	� Chase 2010, S. 2056 f.; Witt et al. 2015, S. 219; Derluyn & Broekaert 2008.

330	�� Holthusen 2019, S. 25; siehe auch Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 597; Guo et al. 2019, S. 96 f.; Rousseau 1995, S. 315; Rücker et al. 
2017, S. 245.

331	� Derluyn & Broekaert 2008.

332	� Holthusen 2019, S. 24 f.; Robert Bosch Stiftung 2016, S. 35.

333	� Rousseau 1995, S. 316; Measham et al. 2014, S. 208; Murray et al. 2008, S. 8; siehe auch UNICEF 2017b, S. 51.

334	� Keles et al. 2015, S. 302; Measham et al. 2014, S. 208; Morantz et al. 2011, S. 72; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 597; Earnest 
2005/2006, S. 81; Rousseau 1995, S. 299.

335	�� Sierau et al. 2019, S. 142.

336	� Seglem et al. 2011, S. 458; Morantz et al. 2011, S. 72; Rücker et al. 2017, S. 245.

337	� Morantz et al. 2011, S. 73.

338	� Morantz et al. 2011, S. 83.

339	� Siehe Nachweise in Fn. 334 und 335.

340	� Peucker & Seckinger 2014, S. 12; Sierau et al. 2019, S. 142; Lechner & Huber 2017, S. 87 ff.

341	� Measham et al. 2014, S. 209.

und gesunden Entwicklung deutlich erhöhen336 – bis 
hin zu einer höheren Rate an posttraumatischen Be-
lastungsstörungen.337 Die Anpassungsfähigkeit ist re-
duziert und das Planen der Zukunft gehindert.338 Die 
Ungewissheit zeigt sich bei den Kindern und Jugendli-
chen somit in Gestalt eigener Ängste oder in Ängsten 
der Eltern, wie verschiedene Studien ergeben ha-
ben.339 Sie bremst eine anfänglich hohe Motivation 
aus, hindert die Betroffenen, sich auf die deutsche 
Lebensumwelt einzulassen und eine Zukunftspers-
pektive zu entwickeln.340 Sie führt zu größeren 
Schwierigkeiten beim Spracherwerb sowie einer 
schlechteren psychischen Gesundheit.341 Die erhebli-
chen negativen Konsequenzen der ungesicherten 
Bleibeperspektive für die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen wirkt also bei einer menschen- und 
grundrechtlichen Betrachtung als Zugangsbarriere für 
die Verwirklichung von Kinderrechten.

4.3.2 Akkulturation und gesellschaftliches 
Dazugehören
Mit den fehlenden Räumen für kulturelle Kontinuität 
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verlieren geflüchtete Kinder und Jugendliche und 
ihre Eltern eine weitere Vertrautheit.342 Ihnen fehlen 
nach der Ankunft in Deutschland regelmäßig sowohl 
Sprache als auch Kenntnisse über die Strukturen und 
ihre Rechte.343 Sie stehen vor der herausfordernden 
Aufgabe der Akkulturation im fremden Land und sei-
ner Gesellschaft.344 Akkulturation als psychologisches 
Konzept beschreibt einen Prozess, den Individuen in 
Reaktion auf einen sich verändernden kulturellen 
Kontext und auf einen länger andauernden Kontakt 
zwischen Personen mit mehreren kulturellen Hinter-
gründen durchlaufen.345 Als Strategien werden unter-
schieden die

• �Assimilation, also die Übernahme der Kultur der 
Mehrheitsgesellschaft unter Ablehnung der bisherigen 
eigenen Kultur,

• �Integration, also ein Streben nach Multikulturalität, 
bei der die mitgebrachte eigene Kultur in die Mehr-
heitsgesellschaft getragen wird,

• �Segregation bzw. Abgrenzung, also ein Erhalt der eige-
nen kulturellen Werte unter Vermeidung von Kontakt 
zur Mehrheitsgesellschaft, und

• �Marginalisierung, also ein Bruch mit der bisherigen 
eigenen Kultur unter gleichzeitiger Ablehnung der 
Kultur der Mehrheitsgesellschaft.346

Das Aufwachsen in einer transkulturellen Situation ist 
herausfordernd, regelmäßig mit vielfältigen Schwierig-
keiten, oft mit Belastungen verbunden.347 Die Werte 
unterscheiden sich zwischen den Welten in Herkunfts- 
und Ankunftsland oft grundlegend. So sind viele ge-
flüchtete Familien beispielsweise sozialisiert in einer 

342	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 187.

343	� Berthold 2016, S. 44.

344	� Keles et al. 2015, S. 301; Reher & Metzner 2016, S. 714.

345	� Berry et al. 2002, S. 349; Berry 1997, S. 9 ff.

346	� Berry et al. 2002, S. 353 ff.; Berry 1997, S. 9 ff.

347	� Rousseau 1995, S. 306; Morantz et al. 2011, S. 84 f.; Jensen et al. 2014, S. 30; Rücker et al. 2017, S. 243.

348	� De Vries 2018, S. 62 ff.; Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

349	� Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 598; Keles et al. 2015, S. 310; Sierau et al. 2019, S. 141.

350	� Measham et al. 2014, S. 208.

351	� Sierau et al. 2019, S. 141.

352	� Murray et al. 2008, S. 9.

Kultur des Zusammenhalts des erweiterten Familien-
systems und wechselseitiger Abhängigkeit, des Gehor-
sams und der Unterordnung persönlicher Bedürfnisse 
unter diejenigen der Gruppe.348 In Deutschland begeg-
nen sie einer Außenwelt, die stärker geprägt ist von 
Rationalität und Pragmatismus, Selbstbehauptung 
und Unabhängigkeit, Wettbewerb und Autonomie.349 

Die divergierenden Werte- und Glaubenssysteme im 
Ankunftsland bringen Anpassungsdruck mit sich, er-
zeugen Stress.350 Die geflüchteten Menschen nehmen 
sie zunächst zur Kenntnis, verhandeln diese mit sich 
und der Umwelt. Bei Jugendlichen spielen hier per-
sönliche, altersübliche Entwicklungsziele eine wichti-
ge Rolle. Sie überlagern sich mit den Akkulturations-
anforderungen, wenn die Jugendlichen sich Gedanken 
machen über eine Berufswahl oder vor den Aufgaben 
stehen, reife Beziehungen aufzubauen zu ihren Eltern 
und zu Gleichaltrigen, ihren veränderten Körper zu 
akzeptieren und partnerschaftliche Beziehungen ein-
zugehen.351 Die anspruchsvollen Entwicklungsaufga-
ben der Adoleszenz, aber auch in der Kindheit, gehen 
einher mit einem kulturellen Transitionsprozess zwi-
schen den Werten, dem Glauben und der Sozialisati-
on im Herkunftsland und in der Familie und denjeni-
gen im neuen Lebensumfeld in Deutschland.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche erleben hierbei 
häufiger eine vorübergehende oder länger andauern-
de Identitätserschütterung,352 sind gefordert, Identi-
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tätskrisen zu überwinden, um sich neu zu finden und 
Anpassung zu erreichen.353 Etliche geflüchtete Kinder 
und Jugendliche, aber auch Erwachsene, empfinden, 
ihrer Kultur beraubt zu werden und den Kontakt mit 
ihrem Herkunftsland zu verlieren. Sie entwickeln 
Schuldgefühle als Überlebende, Ängste und vielfältige 
Ambivalenzen,354 gespeist aus empfundenem und/
oder ausgeübtem sozialen Verantwortungsdruck 
durch Familienmitglieder und Freund*innen, die im 
Herkunftsland oder auf der Flucht zurückgeblieben 
sind,355 sowie aus Sorge um deren Wohlergehen.356

In der Gesellschaft des Ankunftslandes erschweren 
einseitige Integrationserwartungen die Anpassungs-
leistungen zusätzlich, etwa wenn nur Kenntnis und 
Wertschätzung der Kultur in Deutschland erwartet, 
nicht aber die Kultur in der Herkunftsfamilie als för-
derungswürdig angesehen wird.357 Statt Integration 
zu befördern, kann dies Spaltung Vorschub leisten.358 
Den Kindern und Jugendlichen gelingen die Verände-
rungsprozesse umso eher, je weniger Anpassungs-
druck auf sie ausgeübt wird, je mehr von den eigenen 
kulturellen Ressourcen bei der Akkulturation nutzbar 
gemacht werden kann und je mehr das Leben in der 
Familie und die sozialen Kontakte sowie Bildungser-
fahrungen in Schule und Tagesbetreuung positiv er-
lebt werden.359 Die besten Integrationsergebnisse 

353	� Earnest 2005/2006, S. 80; Wieland 2018, S. 358 ff.

354	�� Lustig et al. 2004, S. 27.

355	�� Sierau et al. 2019, S. 143; Abkasoğlu et al. 2012.

356	� Yeomans 2017, S. 51 ff.; Earnest 2005/2006, S. 84; Jensen et al. 2014, S. 37; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 58; van Wyk et al. 2012, S. 998.

357	�� Kindler 2014, S. 9; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 63.

358	�� Koray 2012, S. 23; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 598.

359	� Measham et al. 2014, S. 209; Sujoldžić et al. 2006, S. 708; Rousseau 1995, S. 309, 315.

360	� Murray et al. 2008, S. 9; Nasıroğlu & Çeri 2016, S. 64.

361	� Sierau et al. 2019, S. 141; Petermann & Petermann 2019, S. 136.; Wieland 2018, S. 366 f.; siehe auch Kassam 2019, S. 8; Puvimanasinghe et al. 
2015, S. 751 f.

362	� Sierau et al. 2019, S. 141.

363	� Petermann & Petermann 2019, S. 136; Kouider & Petermann 2015.

364	� Lechner & Huber 2017, S. 100 ff.

365	� Berry et al. 2006; Brettfeld & Wetzels 2007; Sierau et al. 2019, S. 142.

werden erzielt, wenn gelingt, eine positive Einstel-
lung zur mitgebrachten und zur neuen Gesellschaft, 
Religion und Kultur zu entwickeln bzw. zu erhal-
ten360, und wenn gleichzeitig Raum vorhanden ist, 
eine bi-kulturelle Identität auszubilden.361 

Eigene und selbst erlebte Offenheit für andere ethni-
sche und kulturelle Selbstverständigung sowie Grup-
pen ist nicht nur mit einer stärkeren Integration in 
die Mehrheitsgesellschaft verbunden,362 sondern 
auch mit besseren sozial-emotionalen Kompetenzen 
und der Bewältigung von Diskriminierungs- und 
Mobbingerfahrungen.363 Solche sind für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Eltern in Deutschland sowohl All-
tagserfahrung als auch strukturell angelegt, etwa in 
der Behandlung durch Ämter oder bei der Teilhabe 
an Bildungs- und Freizeitangeboten, und reicht bis 
zu erlebter psychischer und physischer Gewalt.364 
Studien deuten darauf hin, dass muslimischen Ju-
gendlichen in christlich geprägten Ländern wie 
Deutschland die Entwicklung einer Balance im Leben 

„zwischen“ zwei Kulturen schwerer fällt.365 Haben 
Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten bei der kul-
turellen Identitätsentwicklung, kann es zu Folgen 
kommen wie vermindertem Selbstwertgefühl, häufi-
geres und belastenderes Erleben von Diskriminie-
rung, Abspaltung von der „Herkunftskultur“ oder 
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Abgrenzung von der Kultur im neuen Aufenthalts-
land.366 Bei ungünstigen Akkulturationsstilen (Segre-
gation, Marginalisierung, siehe oben) kann bei ge-
flüchteten Jugendlichen eher mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTBS) oder Depression gerech-
net werden.367

Gesellschaftliche Ausgrenzung und fehlende Akzep-
tanz kann dazu führen, dass die Kinder und Jugendli-
chen sich ihrer Herkunft schämen, dass sie erworbene 
Kompetenzen negieren und ausblenden.368 Eine reprä-
sentative Befragung der allgemeinen Bevölkerung in 
Deutschland (n = 2.524) zur Einstellung gegenüber un-
begleitet geflüchteten Kindern und Jugendlichen hat 
ergeben, dass 38,6 % für sofortige Abschiebung sind. 
22,8 % sind der Auffassung, Deutschland könne noch 
mehr aufnehmen und 45,6 % stehen dem ablehnend 
gegenüber. Bei höherem Einkommen und Bildungs-
niveau sowie bei jüngeren Befragten ist die Einstel-
lung positiver.369 Einem gleichen Recht auf Schulbil-
dung stimmen 70,7 % voll oder überwiegend und 
einem Bleiberecht nach Abschluss von Schule oder 
Ausbildung 73,9 % zu.370 Zur Einstellung gegenüber 
begleitet geflüchteten Kindern und Jugendlichen gab 
es in Deutschland noch keine Befragung, allerdings 
gibt das Stimmungsbild zwischen Januar und März 
2016 Hinweise darauf, dass auch diese Gruppe in der 
Bevölkerung vielfach mit Ablehnung und Zurückwei-
sung konfrontiert ist.

366	� Sierau et al. 2019, S. 141.

367	� Petermann & Petermann 2019.

368	� Koray 2012, S. 23; siehe auch UNICEF 2017b, S. 45 f.

369	� Plener et al. 2017, S. 733, 736; zu einem gegenläufigen in Bezug auf das Bildungsniveau Murray et al. 2008, S. 8.

370	� Plener et al. 2017, S. 737.

371	� BMFSFJ 2018.

372	� Schröttle & Glammeier 2014, S. 295; Kindler 2016, S. 12.

373	� Schröttle & Glammeier 2014, S. 299 ff.

4.4 �Besondere Ausprägungs-
formen des Risikos

Geflüchtete Kinder und Jugendliche kommen teilwei-
se aus Ländern, in denen eine Verheiratung vor dem 
18. Geburtstag, Einschränkung persönlicher und se-
xueller Autonomie sowie weibliche Genitalverstüm-
melung häufiger vorkommen als in Deutschland. Au-
ßerdem birgt der Kontext der Flucht gesteigerte 
Gefahren für Menschenhandel zur sexuellen und zur 
Arbeitsausbeutung, etwa aufgrund von Abhängig-
keitsverhältnissen zu Schleuser*innen oder aufgrund 
einer Bedrohung zurückgebliebener Familienmitglie-
der.371 Es gilt, erhöhte Risiken zu erkennen und anzu-
erkennen, ihnen ausreichend differenziert zu begeg-
nen und kulturell „legitimierter“ Gewalt gegen 
Mädchen, Frauen oder Jungen entgegenzutreten. Die 
öffentlichen Diskussionen hierüber driften indes all-
zu häufig ab in Stereotype, die mit muslimischen 
oder „fremdländischen“ Hintergründen assoziiert 
werden.372 Das berechtigte Anliegen wird in Debatten 
leicht zu gruppenbezogenem Misstrauen und diskri-
minierender Zuschreibung. Sowohl Menschen mit 
Migrationshintergrund als auch Menschen mit Be-
hinderung machen insoweit ähnlich entmächtigende 
Erfahrungen typisierender Diskurse der Mehrheitsge-
sellschaft zu Vulnerabilität und Gewaltbetroffenheit 

„der anderen“ (zu den Konsequenzen für die Vorhal-
tung bedarfsgerechter Angebote siehe unten 5.1).373 
Bei aller Sorgfalt, diskriminierende Zuschreibungen 
an Gruppen zu vermeiden, dürfen die problemati-
schen oder gefährdenden Umstände nicht ausge-
blendet werden. Fachkräfte brauchen Basisinformati-
onen zu schädigenden „traditionellen“ Praktiken wie 
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Genitalverstümmelung374 oder Zwangsheirat sowie 
identifizierbaren Zugang zu vertiefenden Informatio-
nen oder spezialisierter Fachberatung.375 

Minderjährige Elternschaft, insbesondere frühe Mut-
terschaft, ist bei geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen im Blick zu halten. Zum Stichtag 31. Juli 2016 
waren insgesamt 1.152 Ehen mit mindestens einem/
einer Ehepartner*in im Alter unter 18 Jahren be-
kannt (829 weiblich, 317 männlich, 6 unbekannt).376 
Da ein Eheschluss mit und von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland seit Mitte 2017 unzulässig ist 
(§ 1303 BGB),377 stellt sich die Frage nach einem Schutz 
nur noch dann, wenn die geflüchteten Kinder und 
Jugendlichen bereits im Ausland geheiratet haben 
oder wenn sie im Ausland verheiratet werden sollen. 
Ehen von unter 16-Jährigen sind in Deutschland 
nichtig (§ 1303 S. 2 i. V. m. § 134 BGB), Ehen mit 16- oder 
17-Jährigen sind in der Regel aufzuheben (§ 1315 Abs. 1 
Nr. 1 BGB).378 Der Bundesgerichtshof hält die Rege-
lung jedoch für nicht verfassungsgemäß und hat die 
Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entschei-
dung vorgelegt.379 Bestehen zwischen Eltern und ihren 
Kindern Autonomiekonflikte in Bezug auf Partner*in-
nenwahl und Verheiratung, haben die Beteiligten im 
Familiensystem – auch bei geflüchteten Familien – 
einen besonderen Unterstützungsbedarf. Von Fach-
kräften ist zu reflektieren, ob das Kind in der Familie 
ausreichend geschützt ist und, wenn geflüchtete Kin-
der oder Jugendliche im Ausland verheiratet waren, 

374	� Hierzu Plan International Deutschland e.V. 2018b.

375	� Kindler 2016, S. 12.

376	� DIMR 2016.

377	� BT-Drucks. 18/12607; BT-Drucks. 18/9595; siehe Lohse & Meysen 2017, S. 345.

378	�� Eingehend Lohse & Meysen 2017, S. 346.

379	� BGH 14.11.2018 – XII ZB 292/16; das Verfahren wird beim BVerfG unter dem Aktenzeichen 1 BvL 7/18 geführt.

380	� Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

381	� DIJuF 2016, S. 598.

382	� WHO 2008; European Commission 2010a, S. 49.

383	� Plan International Deutschland e.V. 2018b.

384	� Rigby 2011, S. 327 f.; siehe auch Hargasser 2014, S. 9; Save the Children Italia Onlus 2016b.

die junge Frau oder der junge Mann – mit oder ohne 
familiengerichtlich bestätigter Ehe – eine selbstbe-
stimmte und gewaltfreie Beziehung lebt.380 Es bedarf 
jedenfalls einer differenzierten Betrachtung der Situ-
ation der betroffenen Kinder und Jugendlichen.381

Weibliche Genitalverstümmelung umfasst sämtliche 
Praktiken, bei denen die äußeren weiblichen Ge-
schlechtsteile teilweise oder ganz entfernt werden 
oder die weiblichen Geschlechtsteile aus nichtmedi-
zinischen Gründen anderweitig verletzt werden.382 
Erfahren Fachkräfte von potenziell bevorstehenden 
Beschneidungen von Mädchen, ist es ihre Aufgabe, 
den sozialen Druck, dem die Eltern sich oft ausge-
setzt sehen, die gesundheitlichen Risiken und das 
Verbot mit den Familien ins Gespräch zu bringen und 
das Kind oder die Jugendliche ggf. zu schützen.383

Eine Studie aus dem Jahr 2011 zu unbegleitet geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen aus Asien, Nord-, 
West-, Ost- und Zentralafrika hat ergeben, dass für 
21 % von 75 Befragten im Alter zwischen zwölf und 17 
Jahren (38 weiblich, 37 männlich) in den Akten Nach-
weise für Ausbeutung und Menschenhandel doku-
mentiert waren.384 Neuere Erkenntnisse über Anzahl 
und Ausprägungsformen des Menschenhandels bei 
geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Eltern liegen 
nicht vor. Auch wenn angenommen werden kann, 
dass Kinder und Jugendliche, die in Begleitung ihrer 
Eltern oder anderer Erziehungspersonen geflüchtet 
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sind, besser geschützt sind, erscheint auch hier Auf-
merksamkeit für die Abhängigkeiten angezeigt. Dies 
gilt insbesondere gegenüber Schleuser*innen sowie 
für den Druck aufgrund des Wunschs, Familienmit-
glieder im Herkunftsland zu versorgen.385 

385	� Deutscher Verein 2016, S. 6.

386	� Klingelhöfer & Rieker 2003, S. 9.

Insbesondere Kinder, Jugendliche und Eltern, denen 
die Abschiebung droht und/oder die in der Illegalität 
leben, sind von Ausbeutung und Missbrauch 
bedroht.386
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5.1 �Bedarfsgerechtigkeit und 
Bedarfsorientierung

Geflüchtete Familien haben spezifische Bedarfe, die 
sich nicht nur aus ihrem Status, sondern beispiels-
weise auch aus dem jeweiligen kulturellen Hinter-
grund sowie Akkulturationsanforderungen ergeben. 
Die Erfahrungen vor und auf der Flucht, aber oft 
auch im behördlichen Kontakt in Deutschland, ha-
ben das Vertrauen in offizielle Stellen, auch helfende 
Personen und Instanzen, erheblich gemindert. Dies 
gilt es zu berücksichtigen, wenn Angebote die ge-
flüchteten Kinder, Jugendlichen und Eltern erreichen 
sollen (siehe 5.2.1). Zugangswege zu eröffnen und Zu-
gangsbarrieren abzubauen, ist in der interkulturellen 
Situation des Zueinanderfindens von beratenden, 
unterstützenden, behandelnden und therapierenden 
Akteur*innen mit den geflüchteten Menschen an-
spruchsvoll (näher siehe unten 5.2). Dies beruht auf 
beiden Seiten unter anderem auf Vorerfahrungen, 
Sprache und Kenntnissen sowie Verständnis der An-
gebote. An eine Herstellung von Bedarfsgerechtigkeit 
stellt dies daher wesentliche Anforderungen.387 Der 
Übergang von der Fremdheit zu einem Dazugehören 
erfordert gerade in der Anfangsphase nach der Ein-
reise alltagsorientierte Unterstützung für Familien 
(näher hierzu oben 3.4). Zur Selbstbemächtigung und 
Rückgewinnung von Selbstbestimmung brauchen ge-
flüchtete Eltern und deren Kinder verständliche In-
formation und Unterstützung, um sich Zugänge zu 
den benötigten Ressourcen erschließen zu können, 
die sie für eine Förderung der Entwicklung brauchen 
(5.2.2).388 Geflüchtete Kinder und Jugendliche sind auf 
Übernahme öffentlicher Verantwortung für ihr Auf-
wachsen angewiesen, brauchen helfende Instanzen, 
die sich in ihren täglichen Herausforderungen und 

387	� NZFH 2018, S. 13; siehe auch Davidson et al. 2004, S. 571.

388	� Pieloch et al. 2016, S. 333 f.; AGJ 2015, S. 4.

389	� Keles et al. 2016, S. 302; Seglem et al. 2014.

390	� Katzenstein & Meysen 2016, S. 23 ff.; Wiss. Beirat für Familienfragen 2016, S. 3; Kindler 2016, S. 12; Fazel et al. 2014, S. 561 f.

391	� Kindler 2014, S. 9 f.; siehe auch Rigby 2011.

392	� Dietz et al. 2017, S. 420.

„Scherereien“389 proaktiv kümmern.390 Bedarfsgerech-
tigkeit der Hilfe und Versorgung für geflüchtete Kin-
der und ihre Familien bedeutet angesichts der wis-
senschaftlichen Befunde zu den multiplen 
Entwicklungsrisiken für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche und ihre Familien zunächst ein Wahrneh-
men und Anerkennen der Bedarfe und Risiken (5.2.4). 
Zudem ist ein zwischen den verschiedenen Akteuren 
koordiniertes Angebot erforderlich (5.2.5), in dem 
Kommunikation auch bei Sprachbarrieren ermöglicht 
wird und das flächendeckend zur Verfügung steht – 
unabhängig davon, ob die Familie in oder außerhalb 
von Einrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften 
lebt. Insoweit geben Forschung und Praxiserfahrun-
gen einige Hinweise auf Wirksamkeitspotenziale (5.3). 
Beim Zugang zu ärztlicher Behandlung und Therapie 
sowie zu Leistungen zur Teilhabe bei Behinderung 
ergeben sich rechtlich-strukturelle Barrieren (5.4). 
Schutzkonzepte und Empfehlungen zur räumlichen 
Ausstattung liegen vor und geben Hinweise auf Min-
deststandards (5.5).

Kinderschutz, soweit im Kontext begleitet geflüchte-
ter Kinder und Jugendlicher explizit thematisiert, 
wird bislang allzu häufig verkürzt wahrgenommen 
über schädigende kulturelle Praktiken wie (drohen-
der) weiblicher Genitalverstümmelung, Zwangsver-
heiratung von Kindern und Jugendlichen, übermäßi-
ger Beschränkung der Autonomie jugendlicher 
Mädchen oder über Gefahren der direkten oder mit-
telbaren Betroffenheit von Ausbeutung (hierzu siehe 
4.4).391 Wenn die vielfältigen und heterogenen Be-
dürfnisse der Kinder, Jugendlichen und ihrer Famili-
en392 tendenziell eher ausgeblendet werden und nur 
eine Betonung besonderer, der Gruppe der geflüchte-
ten Menschen zugeschriebener Gefahren erfolgt, 

5	� VERBESSERUNG DER SITUATION 
DURCH BEDARFSGERECHTE BERATUNG, 
UNTERSTÜTZUNG UND VERSORGUNG
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führt dies schnell zu einer – mehr oder weniger un-
reflektierten und nur wenig diskutierten – Diskrimi-
nierung auch durch das Kinderschutzsystem.393 Bis-
lang ist unerforscht, ob Kinder und Jugendliche mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus den gleichen Schutz 
vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch 
erfahren wie Kinder und Jugendliche mit gesicher-
tem Aufenthaltsstatus mit ähnlichen Belastungen.394 
Zweifel bestehen. Die erdrückende Befundlage zur 
hohen Belastung und Vulnerabilität geflüchteter Kin-
der und Jugendlicher scheint mit dem Ausmaß an 
Aufmerksamkeit des Kinderschutz- und Hilfesystems 
für die besonderen Bedürfnisse in den geflüchteten 
Familien zu kontrastieren, was ethische Fragen auf-
wirft.395 Wie beim Hinschauen und Kümmern für ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche Schützendes und 
Hilfreiches erreicht werden können, hierzu können 
im nationalen und internationalen Diskurs einige Er-
kenntnisse zusammengetragen werden. 

393	� Yurdakul & Korteweg 2013.

394	� Kindler 2014, S. 10.

395	� Vervliet et al. 2015.

396	� Reher & Metzner 2016, S. 713; Witt et al. 2015, S. 219; Chase 2010; El-Khani et al. 2018, S. 25; Dietz et al. 2017, S. 421 f.; NZFH 2018, S. 37; 
Davidson et al. 2004, S. 5712 f.

397	� Miller et al. 2013.

398	� Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

399	� El-Khani et al. 2018, S. 22 f.

400	� Peucker & Seckinger 2014, S. 14.

401	� Tuba Yaylaci 2018, S. 1933.

402	� El-Khani et al. 2018, S. 23.

5.2 �Schlüssel für den Zugang 
zu Beratung, Unterstüt-
zung und Versorgung

5.2.1 Vertrauensaufbau
Geflüchtete Menschen kommen häufiger mit erfah-
rungsgeprägtem Misstrauen in Deutschland an. Ihre 
zurückhaltende Skepsis bezieht sich auch auf Sozial-
arbeiter*innen oder andere Personen und Institutio-
nen, die ihnen helfen wollen.396 Hierbei wurden nach 
einer Studie aus dem Jahr 2013 Betreuungspersonen 
nicht etwa der eigenen, sondern mit anderer ethni-
scher Zugehörigkeit von den geflüchteten Familien 
als objektiver wahrgenommen.397 Zum zunächst feh-
lenden Vertrauen kommen Hemmschwellen hinzu, 
sich mit Familienangelegenheiten an Außenstehende 
zu wenden.398 Gleichzeitig ist im Kontrast dazu oft-
mals, insbesondere bei Müttern, ein hohes Interesse 
an einer Beratung zu Erziehungsfragen zu beobach-
ten.399 Dieses wiederum kann mit einer hindernden 
Befürchtung einhergehen, dass es bei einer Inan-
spruchnahme von Beratung, Unterstützung und Ver-
sorgung eher zu negativen aufenthaltsrechtlichen 
Konsequenzen400 oder zu sozialer Stigmatisierung 
kommt,401 was als erhebliche Zugangsbarriere wirken 
kann. Geflüchtete Eltern aus Syrien, die in der Türkei 
leben, haben wachsende Offenheit für Hilfen gezeigt, 
je länger sie nicht mehr im Heimatland leben.402 Dies 
unterstreicht, dass für den Aufbau von Vertrauen 
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und einer tragfähigen Beziehung bei der bedarfsge-
rechten Gestaltung der Angebote ausreichend Zeit 
und Raum einzuräumen ist. Die Erschließung des 
Zugangs ist somit entscheidender Ausgangspunkt für 
jede Hilfe.403 

In der Praxis fehlen häufig die benötigten ausrei-
chenden zeitlichen Ressourcen für den Vertrau-
ensaufbau. In den Einrichtungen bzw. in den Woh-
nungen der geflüchteten Familien gelingt es oft nicht, 
eine entsprechende Präsenz von Fachkräften zu etab-
lieren, die einen Vertrauensaufbau ermöglicht.404 
Haben Fachkräfte die Zeit und wollen sie in Kontakt 
kommen, gelingt dies am ehesten in einer Atmo-
sphäre der achtenden Wertschätzung, einer Anerken-
nung des Geleisteten405 sowie neugieriger Offenheit 
(„professional curiosity“), die einer Zuschreibung von 
Eigenschaften und kulturellen Hintergründen wider-
steht und sich stattdessen dafür interessiert, wie sich 
die geflüchteten Menschen selbst und im Verhältnis 
zu ihrer Umwelt sehen, und dies im direkten Kontakt 
erfragt.406

5.2.2 Niedrigschwelliger Zugang und adres-
satengerechte Information
Niedrigschwellige Zugänglichkeit und aufsuchende 
bzw. werbend-einladende Angebotsgestaltung sind 

403	� Carr et al. 2017, S. 23; Reher & Metzner 2016, S. 713; Kindler 2016, S. 12; Gün 2012, S. 11.

404	� AGJ 2015, S. 4.

405	� NZFH 2018, S. 36.

406	� Kelly & Meysen 2016; Gün 2012, S. 12; Tsirigotis 2019, S. 239 f.

407	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 21; Walg et al. 2016; Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

408	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 12; Ramel et al. 2015, S. 3; AGJ 2015, S. 5.

409	� Murray et al. 2008, S. 8.

410	� Alice Salomon Hochschule 2016, S. 7.

411	� Walg et al. 2016, S. 8.

412	� Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

413	� NZFH 2018, S. 13.

414	� Dietz et al. 2017, S. 420 f.

für den Aufbau von Vertrauen förderlich,407 wenn 
nicht gar Grundvoraussetzung für die Schaffung be-
darfsgerechter Angebote.408 Während es einige ge-
flüchtete Menschen gibt, die sich aktiv dafür einset-
zen, ihre Vorstellungen zu erreichen, und die das in 
Anspruch nehmen, was sich ihnen im Ankunftsland 
bietet, findet sich ein großer Anteil in einer passiven 
Rolle des Ausgeliefertseins wieder.409 Die Fachkräfte 
sind daher gefragt, dorthin zu gehen, wo die geflüch-
teten Kinder, Jugendlichen und Eltern sind.410 Bei-
spiele aus der Praxis sind etwa ständige Präsenz in 
den Einrichtungen oder Sozialräumen, in denen die 
geflüchteten Familien leben, regelmäßige Sprech-
stunden vor Ort oder Besuche in der Einrichtung bzw. 
zuhause.411 

Zum Zugang zählt auch die Überwindung der fehlen-
den Kenntnisse, die geflüchtete Erziehungspersonen, 
Kinder und Jugendliche über Strukturen und Gepflo-
genheiten in Deutschland haben.412 Neben der Kennt-
nis und dem Verständnis von den Angeboten, die 
bzw. das auch viele deutsche Familien nicht von 
vornherein haben, sind bei der Information geflüch-
teter Familien zusätzlich sowohl Sprachbarrieren413 
als auch das erläuterte Misstrauen zu überwinden.414 
Dies gilt gerade auch bei geflüchteten Menschen mit 
Behinderung, für die Informationen und Unterstüt-
zung zur Inanspruchnahme behinderungsspezifischer 
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Leistungen von essenzieller Bedeutung sind415 und 
die bei der Information und der Inanspruchnahme 
jedoch nicht nur auf enorme rechtliche Hürden tref-
fen, sondern auch gleichzeitig oft – aus rechtlicher 
Sicht regelmäßig nicht berechtigte – Ängste vor ne-
gativen Auswirkungen auf ihren Aufenthaltsstatus 
haben (siehe 5.4.2). In der Aufklärungsarbeit sind 
mehrsprachige Broschüren416 unverzichtbar, aber 
nicht ausreichend. Vielmehr bedarf es darüber hin-
aus beispielsweise einer Vermittlung in einfacher 
Sprache und anderer Formen als schriftliche Hinwei-
se. Dies kann unterstützt werden durch Informatio-
nen an Multiplikator*innen in Communitys von ge-
flüchteten Menschen, Fortbildung und Schulung der 
Asylsozialberater*innen und Sprachmittler*innen so-
wie aufsuchende Beratung. Alle diese Zugangswege 
zu ermöglichen, sind wichtige Bausteine, um die 
Wissenslücken zu schließen und Vertrauen in eine 
Inanspruchnahme aufzubauen.417 

5.2.3 Sprache und Kommunikation
Sprache ist bei der Verständigung elementar.418 Die 
Arbeit mit Dolmetscher*innen und Sprachmittler*in-
nen ist daher oft conditio sine qua non, also Voraus-
setzung dafür, dass Beratung, Unterstützung, Behand-
lung oder Therapie überhaupt stattfinden kann.419 
Dolmetschen und Sprachmittlung ist dabei hoch an-
spruchsvoll, insbesondere da es häufig um psychosozi-
ale Fragestellungen geht.420 Übersetzer*innen sind in 

415	� Amirpur 2016, S. 276 f.

416	� Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 10.

417	� Dietz et al. 2017, S. 421.

418	� Gün 2012, S. 15 ff.; Leanza et al. 2014.

419	� Sierau et al. 2019, S. 143 f.; Petermann & Petermann 2019, S. 137.

420	� Kirmayer et al. 2011b, S. 963; Jagusch 2012b, S. 234.

421	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 23; Leanza et al. 2014, S. 355, 363 ff.

422	� Leanza et al. 2014, S. 360.

423	� Walg et al. 2016, S. 7.

424	� Gün 2012, S. 16; Leanza et al. 2014, S. 367.

425	� Leanza et al. 2014, S. 354.

diesen Kontexten neben der Sprachvermittlung re-
gelmäßig auch gefragt bei der Interpretation, der 
Kulturvermittlung sowie häufig auch beim Brücken-
bau zum und für das Hilfe- und Gesundheitssys-
tem.421 Helfende bzw. Therapeut*innen dürfen sich 
darauf einstellen, den Übersetzer*innen Raum zu 
geben für einen Vertrauensaufbau mit den Adres-
sat*innen, sie nicht zu unterbrechen und ihnen Zeit 
zu geben, um Dinge zu verstehen, bevor sie überset-
zen.422 Der Zeitaufwand in Beratung, Unterstützung, 
Behandlung und Therapie ist beim Einsatz einer/ei-
nes Übersetzer*in deutlich erhöht.423 Im Kontext von 
Sprachmittlungen für geflüchtete Kinder, Jugendliche 
oder Eltern mit Hörbehinderung richten sich diese 
Anforderungen an den/die eingesetzte Gebärden-
sprachdolmetscher*in, was mit Blick auf die interna-
tional unterschiedlichen Gebärdensprachen beson-
ders anspruchsvoll zu realisieren ist.

Übersetzungshilfe durch dritte Personen ist dabei 
niemals nur eine Frage von Sprache, sondern kom-
plex. In der Triangulierung zwischen Hilfeadressat*in/
Patient*in, Fachkraft und Übersetzer*in kann es zu 
Rollenkonfusionen und Machtkämpfen kommen, 
kann eine vertrauensvolle, belastbare Hilfebeziehung 
in Frage gestellt werden.424 Es kann im Zuge der 
Sprachmittlung zu Missverständnissen oder Fehlüber-
setzungen kommen.425 Transkulturelle Beratung, Un-
terstützung, Behandlung und Therapie bedürfen 
folglich besonderer Qualifizierung und eines Vertrau-
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ensverhältnisses in beide Richtungen, zu den Helfen-
den bzw. Therapeut*innen und den Adressat*in-
nen.426 Wenn für Kinder und Jugendliche übersetzt 
wird, sind die Übersetzer*innen oft die unmittelba-
ren Ansprech- und Bezugspersonen, weshalb dem 
allseitigen Vertrauen ihnen gegenüber noch einmal 
gesteigerte Bedeutung zukommt.427 Das Setting mit 
einer weiteren Person kann dabei auch einen Mehr-
wert für Beratung, Unterstützung, Behandlung oder 
Therapie darstellen,428 etwa bei der Bearbeitung von 
Langzeitstress, wenn Eins-zu-eins-Therapie- oder 
Hilfebeziehungen nicht unbedingt akzeptabel oder 
angemessen sind.429 Außerdem ist bedeutend, dass 
die Kinder und Jugendlichen nicht selbst in die Rolle 
der Sprachmittler*innen gerückt werden (siehe hier-
zu oben 4.1.3).430

Die Finanzierung von Dolmetscher*innen bzw. 
Sprachmittler*innen ist derzeit ungesichert.431 Was 
die Krankenbehandlung und Therapie angeht, ge-
währt der Leistungskatalog des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes regelmäßig nur eine Grundversorgung 
bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen (§ 4 
AsylbLG) und sieht die Übernahme von Dolmetscher- 
oder Sprachmittler*innenkosten bei der Inanspruch-
nahme von Behandlungen oder Therapien nicht vor. 
Auf individuelle Hilfen nach SGB VIII, etwa Hilfen zur 
Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) oder Jugendsozialarbeit 
(§ 13 SGB VIII), besteht Anspruch (zur internationalen 

426	� Leanza et al. 2014, S. 358 ff.

427	� Leanza et al. 2014, S. 370.

428	� Leanza et al. 2014, S. 370.

429	� Rousseau 1995, S. 318.

430	� Leanza et al. 2014, S. 370.

431	� Metzner et al. 2016, S. 647 f.; Petermann & Petermann 2019, S. 137; Walg et al. 2016, S. 8.

432	� Münder 2016, S. 26 ff., 29.

433	� Siehe etwa Lechner & Huber 2017, S. 63; Berthold 2014, S. 33.

434	� Earnest 2005/2006, S. 79.

435	� Rücker et al. 2017, S. 243.

436	� So psychische Erkrankungen als „schwer diagnostizier- und überprüfbare Erkrankungen“ und damit als vorgeschobene Abschiebungs-
hindernisse etikettierend die Gesetzesbegründung im Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren, BT-
Drucks. 18/7538, S. 18.

Zuständigkeit siehe unten 6.4.2) auf geeignete Leis-
tungen und damit auch auf Sprachmittlung, wenn 
sich die Geeignetheit der Leistung erst bei der Mög-
lichkeit einer Verständigung mithilfe Übersetzung 
ergibt.432 Inwieweit dies in der Praxis Realisierung 
findet, wäre zu überprüfen. Die Sprachmittlung wird 
jedenfalls sowohl bei Krankenbehandlung als auch 
Hilfen nach SGB VIII häufig von Privatpersonen wie 
Familienangehörigen, nicht selten den eigenen Kin-
dern oder Bekannten, übernommen.433

5.2.4 Risiken erkennen, Bedarfe anerkennen
Auch wenn die hohe Bedeutung der seelischen Ge-
sundheit für die Entwicklung und das Wohlergehen 
geflüchteter Kinder und Jugendlicher wissenschaft-
lich anerkannt ist434 und eine Pathologisierung ver-
mieden werden sollte,435 war in den politischen Dis-
kussionen um Abschiebungshindernisse der letzten 
Jahre immer wieder eine Bagatellisierung fluchtbe-
dingter psychischer Belastungen feststellbar.436 Es 
wird zu beobachten sein, ob die neu eingeführten, 
familienbezogenen bzw. gesundheitlichen Gründe für 
die Aussetzung der Abschiebung in § 60a Abs. 2b und 
2c AufenthG die Wahrnehmung von Belastungen 
schärfen oder ob sie das Verdrängen noch verstärken.

Den Bedarf so zu relativieren und teilweise auszu-
blenden oder sogar zu negieren, wirkt sich jedenfalls 
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erheblich nachteilig auf die Zurverfügungstellung 
und den Zugang zu benötigter Beratung, Unterstüt-
zung, Behandlung und Therapie aus.437 Dieses geht 
unmittelbar auf Kosten vielfältiger Rechte der Kinder, 
nicht zuletzt des Rechts auf Gesundheit (Art. 24 Abs. 1 
KRK). Forscher*innen fordern im Lichte der erdrü-
ckenden Befunde ernsthafte Aufmerksamkeit für die 
Bedarfe geflüchteter Kinder und Jugendlicher.438

Ob die Anerkennung der hohen Belastungsrisiken in 
einem regelhaften Screening von Interventionsbe-
darfen Ausdruck finden sollte, wie verschiedentlich 
ins Spiel gebracht,439 oder ob ein entsprechendes 

„Clearingverfahren“ durchgeführt werden sollte,440 ist 
umstritten. Ablehnende Stimmen wenden ein, dass 
geflüchtete Kinder, Jugendliche und Eltern nicht zur 
Untersuchung auf psychische Krankheiten gedrängt 
werden sollten und weisen auf Risiken der Stigmati-
sierung und unbeabsichtigter Effekte im Umfeld 
hin.441 Wenn Fortschritte beim Erkennen und der so-
zialpädagogischen sowie medizinischen Diagnose ge-
fordert werden,442 gilt hierbei zu beachten, dass asyl-
suchende Kinder und Jugendliche jedenfalls zu 
Beginn oft nicht in der Lage bzw. nicht bereit sind, 
sich über Verlust- und Trennungserfahrungen auszu-
tauschen.443 Dies ist bei der Gestaltung der Diagnose
instrumente und Hilfen zu berücksichtigen.

In jedem Fall gilt auch hier: Je frühzeitiger die psy-
chosozialen Risiken erkannt werden und entspre-
chende Rahmenbedingungen für eine selbstbe-

437	� Dies scharf kritisierend Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 2 f.

438	� Stellvertretend Thomas & Devaney 2011, S. 310; Wiss. Beirat für Familienfragen 2017.

439	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 24; Deutscher Verein 2016, S. 7 (durch den öffentlichen Gesundheitsdienst); zu einer Evaluation 
von Screeninginstrumenten Jakobsen et al. 2017.

440	� Walg et al. 2016, S. 2.

441	� Pottie et al. 2016, S. 210.

442	� Tuba Yaylaci 2018, S. 1933 f.

443	� Chase 2010, S. 2051; Kanji & Cameron 2010, S. 23.

444	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 20.

445	� Ajdukovic & Ajdukovic 1998, S. 189.

446	� Pacione et al. 2013, S. 347; NZFH 2018, S. 14.

stimmte familiäre, integrative (vor)schulische sowie 
beratende und behandelnde Förderung der Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen geschaffen wer-
den, desto besser sind die Aussichten darauf, dass 
sich die Risiken nicht verwirklichen.444 Die Inan-
spruchnahme und die Leistung zielgerichteter Hilfen 
aufgrund besonderer Bedarfssituationen beginnen 
mit der Identifikation der Quellen für die Belastun-
gen, die Anpassungsprobleme an die neue Umge-
bung oder die Erziehungsschwierigkeiten in der Fa-
milie, um von dort aus mit den Beteiligten aus der 
Familie zielgenaue psychosoziale oder therapeuti-
sche Hilfe zu erarbeiten und diese fortlaufend zu 
überprüfen.445

5.2.5 Vernetzung und Koordination
Aufgrund der eingehend aufgezeigten hohen Prä
valenzen an Belastungen, Entwicklungsverzögerun-
gen und (drohenden) psychischen Störungen ist  
eine kümmernde Aufmerksamkeit gefordert. Es be-
darf gut etablierter Netzwerkstrukturen zwischen 
den Professionellen, Ehrenamtlichen und Institutio-
nen, die mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen  
und Familien in Kontakt sind und gegenseitig für 
eine Inanspruchnahme eigener sowie weitergehen-
der Hilfen durch andere Akteure werben, also über 
die nötigen Kenntnisse zu den verschiedenen Be
ratungs- und Unterstützungs-, Behandlungs- und 
Therapieangeboten im Netzwerk verfügen.446 Men-
schen, die mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen 
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und ihren Familien in Kontakt sind, brauchen 
• �Basiswissen über Bedarfs- und Gefährdungslagen, 
• �Wissen, an wen sie die Betroffenen weitervermitteln 

können, und 
• �identifizierbare Ansprechpersonen bzw. -stellen bei 

den Angeboten und Institutionen, an die sie vermit-
teln.447

Die Angebote sollten gestufte Möglichkeiten des Zu-
gangs eröffnen, etwa mit niedrigschwelligen univer-
sellen Angeboten, aus denen heraus der Übergang zu 
bedarfsabhängigen Angeboten vermittelt wird.448 Be-
stehende Zugänge zu geflüchteten Familien sollten 
genutzt werden, um hierüber auch andere geflüchtete 
Eltern, Kinder und Jugendliche für die Inanspruch-
nahme von Hilfen zu gewinnen.449 Erfolgverspre-
chend sind spezifische niedrigschwellige Beratungs-
angebote für geflüchtete Familien.450 Planung und 
Gestaltung der Angebote beziehen dabei das soziale 
Umfeld, Kita, Schule und Ausbildungsbetriebe ein.451

Besondere Potenziale für geflüchtete Kinder und ihre 
Familien bieten die Frühe Hilfen. Es handelt sich 
hierbei um ein System mit Angeboten von der 
Schwangerschaft bis zum Alter von ungefähr drei 
Jahren des Kindes. In multi-professioneller und in-
terinstitutioneller Kooperation zwischen den in die-
ser Lebensphase involvierten Akteuren werden unter 
anderem psychosoziale, sozialpädagogische und pä-
diatrische Begleitung sowie die frühzeitige Initiie-
rung von Frühförderung für geflüchtete Kinder und 
ihre Eltern initiiert und koordiniert.452 Die Flexibilität 
des Systems mit seiner aufeinander abgestimmten 
Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe, Pädiatrie, 

447	� Alice Salomon Hochschule 2016, S. 3.

448	� Pacione et al. 2013, S. 347 f.

449	� El-Khani et al. 2018, S. 24.

450	� Kindler 2016, S. 12; siehe auch Braun 2018.

451	� Metzner et al. 2016, S. 650.

452	� NZFH 2018; Kühner & Paulus 2018; Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

453	� Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

454	� Siehe bspw. Apitz-Bimboes 2016; Siebenkotten-Dalhoff 2016.

455	� Siehe etwa Fach-Arbeitskreis Frühe Hilfen Altona für Geflüchtete 2018.

Hebammen, Familien- und Gesundheits-Kinderkran-
kenpfleger*innen, Frühförderung, Schwangerschafts- 
und Frauenberatungsstellen, Familienförderung und 
weiteren Angeboten rund um die Geburt sind beson-
ders geeignet, um sich aufsuchend den Bedarfen der 
geflüchteten jungen Familien mit ihren Kindern dort 
anzunehmen, wo sich diese aufhalten.453 Die lokalen 
Netzwerke Frühe Hilfen haben sich vielerorts den ge-
flüchteten Familien gewidmet und entsprechend nied-
rigschwellige, aufsuchende und tagesstrukturierende 
Angebote entwickelt und etabliert.454 Außerdem nut-
zen viele ihr Potenzial, um vor Ort auf die Situation 
aufmerksam zu machen und Verbesserungen in der 
Versorgung anzumahnen.455

Schaubild 4:  Schlüssel für den Zugang zu Hilfe und Versorgung

Vertrauens-
aufbau
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schwelligkeit

Sprache/
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5.3 Wirksamkeitspotenziale

5.3.1 Familienbezogene Hilfen
Gelingt es, den Familienzusammenhalt in einer Weise 
zu erhalten oder zu stärken, dass die innerfamiliäre 
Unterstützung, die Beteiligung an familiären Entschei-
dungen sowie klare Grenzen und Erwartungen ge-
währleistet sind, entwickeln Kinder und Jugendliche 
regelmäßig ein besseres Selbstwertgefühl und ist das 
Risiko für Depressivität, nicht aber Angststörungen 
reduziert.456 Familienorientierte Hilfen sind daher für 
geflüchtete Kinder, Jugendliche und Eltern zentral 
(siehe oben 4.1).457 Mit fachlicher Qualität hinterlegte 
psychosoziale und familienzentrierte458 Unterstützung 
ist wiederholt als wesentlicher protektiver Faktor für 
das Aufwachsen geflüchteter Kinder und Jugendlicher 
nachgewiesen.459 Bei Kindern und Jugendlichen haben 
sie direkten Einfluss auf den Selbstwert sowie die Häu-
figkeit psychischer Störungen.460 Eltern brauchen Un-
terstützung in ihrer Elternrolle – ganz allgemein und 
in der anderen Gesellschaft mit ihren von den eigenen 
Sozialisationserfahrungen abweichenden familiären 
Normen.461 Ziel ist, die Interaktionen und die Bezie-
hung zwischen Eltern und ihren Kindern zu verbes-
sern.462 Wann genau und wie die Hilfen jedoch die Be-

456	� Reed et al. 2012, S. 258; Sujoldžić et al. 2006, S. 709.

457	� Koray 2012, S. 27; Lewig et al. 2010, S. 328 ff.; siehe auch UNICEF & BumF 2017.

458	� Morantz et al. 2011, S. 89

459	� Measham et al. 2014, S. 209; Batista Pinto Wiese & Burhorst 2007, S. 609; Sujoldžić et al. 2006, S. 709.

460	� Nasıroğlu & Çeri 2016.

461	� Lewig et al. 2010, S. 328.

462	� Lewig et al. 2010, S. 328.

463	� Reed et al. 2012, S. 260.

464	� Tsirigotis 2019, S. 239 f.

465	� Fazel & Betancourt 2018, S. 124 ff.; Fazel et al. 2014, S. 560 f.; Kirmayer et al. 2011b, S. 963 f.; Lewig et al. 2010, S. 328.

466	� Murray et al. 2008, S. 17; Sierau et al. 2019, S. 141; El-Khani et al. 2018, S. 23.

467	� Kanji & Cameron 2010, S. 28 ff. mit weiteren Nachweisen.

468	� Berthold 2016, S. 32; Isakson et al. 2015.

469	� Zu den positiven Effekten einer Förderung der Selbstwirksamkeitserfahrungen Morina et al. 2018.

470	� Measham et al. 2014, S. 213; Peucker & Seckinger 2014, S. 13.

lastungen ausgleichen und abfedern, ist nur begrenzt 
erforscht.463

Systemische Arbeitsweisen haben sich als hilfreich 
erwiesen.464 Beziehen die Hilfen, die Familien und 
Eltern adressieren, soziale Netzwerke unter den ge-
flüchteten Familien ein, sind sie für viele geflüchtete 
Familien in der Regel besonders geeignet.465 Sie wer-
den insbesondere von geflüchteten Kindern, Jugend-
lichen und Eltern besser angenommen, die in ihrem 
Herkunftsland mit stärker kollektivistischen und fa-
milienzentrierten Werten sozialisiert sind.466 Erwei-
terte Familien- und Glaubensgemeinschaften spielen 
eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung der tägli-
chen Herausforderungen.467 

Um die Situation für geflüchtete Kinder und Jugend-
liche zu verbessern, bedürfen Hilfen einer Anpassung 
an die besonderen Bedürfnisse der gesamten Fami-
lie.468 Eine Stärkung der Erziehungskompetenz, etwa 
durch die Ermöglichung von Erfahrungen der Selbst-
wirksamkeit und Selbstbemächtigung,469 aber auch 
die Erfahrung, dass sich jemand für ihre Belange und 
Interessen einsetzt,470 tragen somit unmittelbar dazu 
bei, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche trotz 
prekärer Lebenslage und -umgebung geschützt und 
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gefördert aufwachsen.471 Dies ist besonders relevant, 
da Eltern im Ankunftsland nicht auf ihre gewohnten 
persönlichen Ressourcen, auf ein familiäres und sozi-
ales Netz sowie auf bekannte staatliche bzw. „öffentli-
che“ Strukturen und Angebote zurückgreifen können, 
wenn sie sich dem eigenen Unterstützungs-, Hilfe- 
oder Behandlungsbedarf annehmen wollen. Der Auf-
bau sozialer Bezüge und Zugehörigkeiten jenseits des 
Helfer*innensystems ist am neuen Lebensort daher 
sinnvollerweise integrativer Teil der Hilfen bzw. bei 
den Angeboten berücksichtigt (siehe auch 5.2.5).

Gruppenbezogene,472 kulturell adaptierte, biogra-
phisch-verbildlichende oder mit Bildern oder Kunst 
arbeitende473 bzw. internet-474 oder stärken-basierte 
Ansätze haben sich als erfolgversprechend erwiesen 
bei der Verarbeitung der Vergangenheit und der Aus-
einandersetzung mit Zukunftsperspektiven,475 etwa 
wenn sie Eltern die Möglichkeit geben, in positiv  
erlebter Weise über die Schulen mit Lehrer*innen und 
anderen Eltern in Kontakt zu kommen oder wenn sie 
nicht die Schwierigkeiten in den Vordergrund rücken.476 
Positive Ergebnisse haben auch Diskussionsrunden 
zum Thema „Hoffnungen“ zwischen geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen, Eltern, Kulturmittler*innen 
und involvierten Fachkräften gezeigt.477 Empfohlen 
wird auch eine Fortbildung von Lehrer*innen, Asyl
sozialberater*innen und anderen Fachkräften, die mit 

471	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 20 f.

472	� Weine et al. 2008, S. 157 ff.

473	� Yohani 2008, S. 315 ff.; Tessitore & Margherita 2011, S. 8; zu einer Kommunikation über Fotos siehe Kanji & Cameron 2010, S. 36; siehe 
auch Sirin & Rogers-Sirin 2015.

474	� Spanhel et al. 2019.

475	� Isakson et al. 2015, 250 f.

476	� Fael & Betancourt 2018, S. 126; Hughes 2014; Fazel et al. 2014, S. 560 f.; siehe auch Yanık Özger & Akansel 2019; Plan 2018, S. 70 ff. 

477	� Yohani 2008, S. 312 ff.

478	� Kanji & Cameron 2010, S. 36; Lewig et al. 2010, S. 329.

479	� Engelhardt 2018.

480	� NZFH 2018, S. 49.

481	� Rousseau & Miconi 2018, S. 8.

482	� Stadtjugendamt Hamm 2016; Bakenecker 2016; NZFH 2018, S. 49.

geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Familien in 
Kontakt sind oder arbeiten.478 Im deutschen Kontext 
gibt es Erfahrungen mit aufsuchender ambulanter 
Erziehungshilfe in Form sozialpädagogischer Famili-
enhilfe (§ 31 SGB VIII) in Einrichtungen und Unter-
künften für geflüchtete Familien.479 

5.3.2 Spiel und Freizeitangebote
Das Konzept der Schutz- und Spielräume für Kinder 
(child friendly spaces) soll Kindern und Jugendlichen 
nicht nur Schutz vor Gefahren bieten, sondern auch 
ihr psychosoziales Wohlbefinden stärken sowie die 
Eltern und die Gemeinschaft ermächtigen, die Kinder 
zu schützen.480 Ein Element sind niedrigschwellige, 
altersgerechte Angebote zum Spielen, Malen oder 
Musizieren. Diese können als nicht-stigmatisierende 
Hilfsangebote quer über die Altersgruppen nicht nur 
zur Anregung und Förderung dienen, sondern insbe-
sondere bei Kindern auch dazu beitragen, über ritua-
lisierte Abläufe Routinen zu schaffen, die ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit geben. Sie kreieren für Kinder 
und Jugendliche einen sicheren Ort, an dem sie Ge-
fühle ausdrücken und (vorübergehende) Freund-
schaften eingehen können.481 Eine Einbeziehung von 
Eltern kann die Teilnahme erhöhen.482 Kunstwork-
shops sind insbesondere auch für Kinder und Ju-
gendliche mit Lernschwierigkeiten oder – vor allem 
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bei jüngeren Kindern – mit psychischen Problemen 
geeignet.483 Derart zwanglose Kontexte sind darüber 
hinaus eine gute Möglichkeit, um weitergehende Be-
darfe von Kindern oder Gefährdungen zu erkennen.484

Bei jüngeren Kindern bieten – bei aller Vielfalt der 
Ausgestaltung und Unterschiede in der Qualität – sog. 
Einstiegs- oder Brückenangebote der Tagesbetreuung 
in den Einrichtungen und Unterkünften für geflüch-
tete Menschen wichtige erste Zugänge zu regelhafter, 
tagesstrukturierender Förderung, oftmals unter Ein-
bezug der Eltern.485 Mit dem Übergang in die Regel
angebote der Tagesbetreuung ist zugleich ein wichti-
ger Schritt der Integration in die Mehrheitsgesellschaft 
verbunden sowie eine orientierende, Halt stiftende 
Schaffung von Klarheit und Struktur für geflüchtete 
Kinder.486 Bei älteren Kindern und bei Jugendlichen 
ist die Integration aus geflüchteten Familien in Ange-
bote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wichtiger 
Baustein nicht nur zur Förderung und Integration, 
sondern auch zur sinnstiftenden Gestaltung von Frei-
zeit.487 Die Einbeziehung digitaler Medien kann über 
soziale Netzwerke Erfahrungen emotionaler Unter-
stützung vermitteln und Räume schaffen für Selbst-
wirksamkeit, Anerkennung und eine Steigerung des 
Selbstwerts.488

5.3.3 Integrationsförderung und  
Empowerment
Hilfe hat eine paternalistische Grundveranlagung.489 
Die helfenden Fachkräfte ergänzen nicht nur die el-

483	� Yohani 2008, S. 315 ff.; Tessitore & Margherita 2011, S. 8; siehe auch Sirin & Rogers-Sirin 2015.

484	� Rousseau & Miconi 2018, S. 9.

485	� Hierzu Riedel & Meiner-Teubner 2019; siehe auch UNICEF 2018a, S. 12; Stadt Hamm 2016; Deutscher Verein 2016, S. 17.

486	� Kemp & Mühl 2018, S. 594 f.; Ache 2016.

487	� Kaisen & Böhm 2018; Krause 2016, S. 34 f.; Deutscher Verein 2016, S. 19; zu einem Praxisbeispiel siehe UNICEF 2018a, S. 39.

488	� Kutscher & Kreß 2018.

489	� Ziegler 2014; Neumann 2013; Olk & Otto 1987; siehe auch Save the Children 2018a und 2018c.

490	� Thiersch 2016; Gängler & Rauschenbach 1986.

491	� NZFH 2018, S. 14.

492	� Kelly & Meysen 2016.

terliche Erziehung oder die Förderung der kindlichen 
Entwicklung, sondern gehen mit ihren Einschätzun-
gen auch strukturell in Konkurrenz und bringen die-
se mit den Beteiligten aus der Familie ins Gespräch. 
Die Intimität des Kontexts der Hilfen in der Kinder- 
und Jugendhilfe erfordert daher in besonderem 
Maße der Reflexivität auch im Hinblick auf die Gefahr 
einer Kolonialisierung von Lebenswelten.490 Dies gilt 
in besonderem Maße in interkulturellen Kontexten, 
denn Konzepte von kindlicher Entwicklung und Er-
ziehung sind nie „neutral“, sondern geprägt von eige-
nen persönlichen, kulturellen oder sonstigen Soziali-
sationserfahrungen.491 Fachkräfte benötigen daher 
auch und gerade in der beraterisch-partizipativen 
Arbeit mit geflüchteten Familien Wissen darüber, wie 
diese ihre Situation, ihre eigenen Bedürfnisse und 
Ziele sehen. Sie sollten bestrebt sein, so nah wie 
möglich an diese heranzukommen, um die Rechte 
der Personen, denen sie helfen, anzuerkennen und 
zu realisieren. Mütter, Väter, Kinder und Fachkräfte 
wissen allesamt teils mehr, teils weniger als die je-
weils anderen, wissen die Dinge auf je eigene Weise. 
Dies macht notwendig, diese unterschiedlichen For-
men des Wissens auszutauschen und auszuhan-
deln.492 Sind Fachkräfte in der Familie aktiv, sind sie 
Teil dieser Aushandlungsprozesse.

Um bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln und zu 
erbringen, ist zunächst ein spezifisches Interesse so-
wohl für die Situation der Eltern als auch für die der 
begleiteten Kinder und Jugendlichen erforderlich. 
Dies dient ihrem Wohl und der Verwirklichung ihrer 



59

Rechte, die Letztere aus der ausländerrechtlichen Po-
sition des „Anhängsels“ der geflüchteten Eltern her-
aushebt.493 Beratung, Unterstützung, Behandlung 
und Therapie sind am erfolgversprechendsten, wenn 
sie auf den verschiedenen emotionalen und sozialen 
Ebenen kindlicher Entwicklung ansetzen und nicht 
ausschließlich auf Kognitionen sowie negative Emoti-
onen fokussieren.494 Gleichzeitig gilt es, die Erfah-
rungen mit Rassismus und Diskriminierung ernst zu 
nehmen und ggf. aufzugreifen, indem Strategien im 
Umgang mit Alltagsrassismus entwickelt werden.495 
Ängste und Unsicherheiten sind aufzugreifen, wenn 
möglich ist Orientierung anzubieten.496

Die rechtlichen Rahmenbedingungen limitieren je-
doch die Spielräume, über Hilfen mit den Kindern, 
Jugendlichen, Eltern und ihren Familien Veränderun-
gen zu erarbeiten. Sie können die Gründe für existen-
zielle Unsicherheiten aufgrund eines ungesicherten 
Aufenthaltsstatus, die zwangsläufig Rückwirkungen 
auf soziale Beziehungen und Alltagshandlungen ha-
ben, nicht beheben.497 Aber sie können dabei unter-
stützen, die stark reglementierten, kontrollierten und 
faktisch durch die Bedingungen der Unterkunft limi-
tierten Räume für Selbstbestimmung und Selbstbe-
mächtigung zu erweitern.498 So kann beispielsweise 
Jugendsozialarbeit geflüchtete Jugendliche dabei un-
terstützen, unabhängig vom Ausgang der asyl- und 

493	� Petermann & Petermann 2019, S. 136.

494	� Metzner et al. 2016, S. 649.

495	� NZFH 2018, S. 22 f.

496	� NZFH 2018, S. 27.

497	� NZFH 2018, S. 52.

498	� Kühner & Paulus 2018, S. 603 f.; siehe auch Puvimanasinghe et al. 2015, S. 753 ff.

499	� Bluhm 2018; Fraaß 2016; Wiedermann 2016; siehe auch Deutscher Verein 2016, S. 19.

500	� Petermann & Petermann 2019, S. 137.

501	� Sierau et al. 2019, S. 144; Klinger & Findenig 2019, S. 48, 50 f.; siehe auch Alice Salomon Hochschule 2016, S. 5 f.

502	� Amirpur 2016, S. 151 ff.

503	� Førde 2007, S. 88 ff.; zur entsprechenden Forderung AGJ 2015, S. 14.

504	� Yeomans 2017, S. 56 ff.

aufenthaltsrechtlichen Verfahren, hoffnungsstiftende 
Perspektiven zu entwickeln.499

Beratungs- und Unterstützungsangebote, in denen 
die besondere Situation geflüchteter Kinder, Jugend-
licher und Familien Berücksichtigung finden, sollten 
die verschiedenen Ebenen der Ressourcen und Belas-
tungen in den Blick nehmen, beispielsweise den Um-
gang mit negativen Emotionen, die Unterstützung 
der Akkulturation und die Ressourcenaktivierung.500 
Universelle Angebote, aber nicht nur diese, setzen 
sinnvollerweise an bei einem Wiederaufbau bzw. ei-
ner Stärkung der sozialen Netzwerke, insbesondere 
jenseits des Minderheitenstatus, sowie der Selbstor-
ganisation zur wechselseitigen Unterstützung und 
Interessenvertretung, einer Förderung von Zugehö-
rigkeit und einer Stärkung von Autonomie.501 Die 
Stärkung der sozialen Bezüge und Ressourcen kann 
besondere Bedeutung haben in Familien mit Kindern 
oder Jugendlichen mit Behinderung.502 Befragte ge-
flüchtete Jugendliche haben den Wert herausgestellt, 
der für sie die Möglichkeit einer Beteiligung hatte, 
also sich für die eigenen Belange einzusetzen und 
hierbei Selbstwirksamkeit erfahren zu können.503 
Eine Verarbeitung („coping“) ist erleichtert, wenn die 
Kinder und Jugendlichen eine Gruppenzugehörigkeit 
erleben, wenn ihre Verdrängungsmechanismen funk-
tionieren,504 sie ihren Tagesabläufen eine Bedeutung 
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geben, sie von Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung über-
gehen können505 und wenn sie auf die täglichen Her-
ausforderungen nicht mit Rückzug reagieren.506 Hil-
fen sollten daher den Beziehungen besondere 
Aufmerksamkeit schenken, insbesondere in der Fa-
milie und zu Peers.507 Dies gilt vor allem auch für den 
Übergang von der Erstaufnahme in die Kommunen, 
der guter Begleitung bedarf.508

5.3.4 Unterstützung bei der sozio-kulturel-
len Adaption
Die besten Aussichten auf aktive Inanspruchnahme 
und die geringsten Abbruchraten haben Beratung, 
Unterstützung, Behandlung und Therapie, wenn sie 
sowohl kultur- bzw. migrationssensibel und sprach-
lich angepasst als auch geschlechtsdifferenziert aus-
gestaltet sind,509 wenn sie getragen sind von Respekt 
und Wertschätzung für die Kultur sowohl in Deutsch-
land als auch im Herkunftsland.510 Dies ist nicht nur 
eine Frage der Einstellung der Fachkräfte, sondern 
auch der Organisationen und der Unterstützungs- 
und Versorgungsnetzwerke.511 Zu beachten ist hierbei 
allerdings, dass es durch die kultur- bzw. migrations-
sensiblen Interventionen nicht selbst zu Stereotypen 
kommt und dass sich die individuellen Bedürfnisse, 
kulturellen Zugehörigkeiten und Selbstkonstruktio-
nen auch hier deutlich unterscheiden und das Be-

505	� Huemer et al. 2009, S. 19.

506	� Seglem et al. 2014, S. 301 f.

507	� Tuba Yaylaci 2018, S. 1934 f.

508	� Hierzu NZFH 2018, S. 46 ff.

509	� Kirmayer et al. 2011a, S. 424, 434; Measham et al. 2014, S. 210 ff.; El-Awad et al. 2017; Mohwinkel et al. 2018, S. 6; Murray et al. 2008, S. 9; 
Lustig et al. 2004, S. 25; Reher & Metzner 2016, S. 720; Pacione et al. 2013, S. 347, 349 f.; Hughes 2014; NZFH 2018, S. 24; Davison et al. 2004, 
S. 572; siehe auch Plan 2018, S. 64 ff.; Tsirigotis 2019, S. 246 ff.; Deutscher Verein 2016, S. 18.

510	� Kindler 2014, S. 9; Cox 2011, S. 350; Kanji & Cameron 2010, S. 29 f.; Murray et al. 2008, S. 15.

511	� NZFH 2018, S. 27.

512	� Murray et al. 2008, S. 21; Kelly et al. 2019; Kirmayer et al. 2011a, S. 420.

513	� NZFH 2018, S. 20; Kelly & Meysen 2016.

514	� Kelly & Meysen 2016, S. 11.

515	� Teupe 2012, S. 191.

516	� Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen Wirkung und Wirksamkeit siehe DVfR 2019, S. 6 f.

dürfnis nach entsprechender Differenzierung aner-
kannt ist.512 So kann zu viel – vermeintliches – Wissen 
über Kulturen im konkreten Hilfekontakt auch zum 
Hindernis werden. Vielmehr bedarf es für den Bezie-
hungsaufbau sowohl eines professionellen Nicht- 
Wissens und Nicht-Verstehens als auch einer profes-
sionellen Neugier.513 Kultur- bzw. migrationssensibler 
Kinderschutz bedeutet somit, helfende Interventionen 
an die individuellen Kontexte, die Lebenssituation, die 
Grundrichtung der Erziehung sowie die jeweiligen 
besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
handelnden Personen aus den Familien anzupas-
sen.514 Kultur- und Migrationssensibilität darf jedoch 
nicht dazu führen, den unverrückbaren menschen-
rechtlichen Rahmen der Nichtdiskriminierung aus 
dem Blick zu verlieren, der Rechte und Schutz unab-
hängig von kulturellen oder ethnischen Hintergrün-
den gewährt. Respekt vor Diversität und kultureller 
Vielfalt findet daher dort seine klaren Grenzen, wo er 
beispielsweise zu einer Akzeptanz von Gewalt oder 
zu einer kulturellen Legitimation von Erziehungsmit-
teln führen würde, die dem Kindeswohl abträglich 
sind (zu erhöhter Prävalenz siehe oben 4.1.3).515

Die Wirksamkeitspotenziale516 von Beratung, Unter-
stützung, Behandlung und Therapie können sich da-
her mitunter besser entfalten, wenn bei der Bewälti-
gung an kulturelle Gewohnheiten im Umgang mit 
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Krisen angeknüpft wird517 und wenn Unterschiede 
wertgeschätzt werden.518 Eine höhere Zufriedenheit 
und bessere Ergebnisse haben sich gezeigt bei Grup-
penangeboten unter Einbezug anderer geflüchteter 
Familien519 oder von Personen aus einer als Gemein-
schaft empfundenen Gruppe (siehe auch oben 
5.3.1).520 Die Integration von Religiosität kann förder-
lich sein.521 Die Schaffung von Gelegenheiten für an-
gemessene kulturelle, spirituelle und religiöse Prak-
tiken zur Heilung nach schmerzhaften Ereignissen 
kann entlastende und kindeswohlförderliche Wir-
kung haben,522 insbesondere bei Kindern im Alter bis 
zu acht Jahren.523 Auch sind unterschiedliche Vorstel-
lungen von Elternschaft, Erziehung oder Kindheit zu 
ergründen, um die Vorstellungen der geflüchteten 
Eltern sowie ihrer Kinder besser verstehen und 
sprachliche Verwirrungen besser vermeiden zu kön-
nen.524 Kulturelle Gewohnheiten können stabilisie-
rend wirken, wenn sie als Ressource erkannt werden, 
da die geflüchteten Eltern, Kinder und Jugendlichen 
auf Bekanntes zurückgreifen können, wenn sie sich 
den Unsicherheiten und der Neuorientierung stel-
len.525 Ihre Integration in die Beratung, Unterstüt-
zung, Behandlung oder Therapie kann hilfreich sein. 

Der Erwerb günstiger Akkulturationsstrategien (siehe 
oben 4.3.2) verdient besondere Aufmerksamkeit bei 

517	� Rousseau 1995, S. 303.

518	� NZFH 2018, S. 21.

519	� Weine et al. 2008, S. 156 ff.

520	� Kirmayer et al. 2011a, S. 434; Tsirigotis 2019, S. 249.

521	�� Freise 2018; Sujoldžić et al. 2006, S. 708 f.; Pieloch et al. 2016, S. 334; Lustig et al. 2004; siehe auch Scott 2017, S. 72 ff.; Yeomans 2017, S. 69 ff.

522	� Reher & Metzner 2016, S. 720.

523	� Reed et al. 2012, S. 262.

524	� NZFH 2018, S. 19.

525	� NZFH 2018, S. 19.

526	� Petermann & Petermann 2019, S. 136.

527	� NZFH 2018, S. 35; Kühner & Paulus 2018, S. 599.

528	� Rousseau 1995, S. 319.

529	� Rousseau 1995, S. 319; Jensen et al. 2014, S. 36.

530	� Chase 2010, S. 2057 ff., 2064 f.; zum Einfluss einer Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen auf das Wohlbefinden von geflüchteten 
Menschen, die Folter erlebt haben, Morina et al. 2018.

der Beratung, Unterstützung, Behandlung und The-
rapie.526 Schwangerschaft und frühe Elternschaft 
bringen dabei doppelte Transitionsanforderungen 
mit sich: zum einen, in der Rolle als Mutter und Vater 
anzukommen, und zum anderen die Anpassung an 
die neue Lebensumgebung. Die Gestaltung von Über-
gängen und Veränderungen sind daher regelmäßig in 
vielfältiger Weise Thema auch in den Hilfen.527

5.3.5 Hilfen zur Bewältigung des Erlebten
Waren geflüchtete Menschen in ihren Herkunftslän-
dern politisch verfolgt, staatlich oder gesellschaftlich 
kontrolliert und unterdrückt, kann Schweigen die 
Reaktion auf beschädigte soziale Beziehungen sein. 
Dieses zu durchbrechen, kann als Auflehnung gegen-
über den Aggressoren und als Anerkennung des erlit-
tenen Leids heilende Wirkung haben.528 Dabei ist da-
rauf zu achten, dass die Vergangenheit nicht 
wiederauflebt, sondern dass sich die Erinnerungen 
schützend zwischen Gegenwart und Zukunft schie-
ben.529 Haben Kinder und Jugendliche Kontrolle dar-
über, was sie – selektiv – in welcher Tiefe und wann 
aus ihren Erlebnissen mitteilen, entspricht dies ih-
rem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbst-
wirksamkeit bei der Positionierung in der neuen 
Umgebung.530 Wenn sich Hilfen oder Therapien der 
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Vergangenheit widmen, bedarf es folglich einer Trau-
masensibilität, die bei der Wahrnehmung von poten-
ziell traumatischen Erlebnissen und entsprechenden 
Reaktionen auf Erinnerungen allerdings nicht zum 
Erstarren führen sollte.531

Zahlreiche geflüchtete Kinder und Jugendliche tragen 
nach den Erlebnissen vor sowie auf der Flucht Hass 
und Rachebedürfnisse mit sich, wobei Jungen signifi-
kant mehr Rachegedanken zeigen als Mädchen.532 
Dies ist für Hilfe und Therapie relevant, denn Versöh-
nung als intrapersoneller Prozess, mit der eigenen 
Vergangenheit seinen Frieden zu schließen, korreliert 
mit mittlerer bis hoher Effektstärke mit einem gerin-
geren Aufkommen von posttraumatischer Belas-
tungsstörung, Depressivität, Ängstlichkeit und Soma-
tisierung.533 Allerdings sind die Wege, wie und zu 
welchem Zeitpunkt geflüchtete Menschen über ihre 
Erlebnisse ins Gespräch kommen können, in der Hil-
fe oder Therapie erst zu erschließen.534 Auch ist weit-
gehend unklar, ob Versöhnung und reduzierte Rache-
gefühle zur Heilung psychischer Erkrankungen 
beitragen oder ob die Wiederherstellung der psychi-
schen Gesundheit den Versöhnungsprozess positiv 
beeinflusst.535 Entsprechende Hilfen bleiben jeden-
falls ohne Effekt, wenn Kinder oder Jugendliche ak-
tuell körperliche oder sexuelle Gewalt erleiden.536 Bei 
schwer belasteten und traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen erschweren Hass und Rache daneben 
den friedlichen Wiederaufbau familiärer und sozialer 
Beziehungen.537 Versöhnungsbereitschaft, die Bereit-
schaft mit der Vergangenheit Frieden zu schließen, 
kann ein Faktor sein, der eine Verarbeitung des er-

531	� NZFH 2018, S. 29; zu einer Meta-Analyse zu Wirksamkeitspotenzialen unterschiedlicher Therapieformen Nocon et al. 2017.

532	� Adam & Klasen 2011, S. 363.

533	� Adam & Klasen 2011, S. 359.

534	� Van Os et al. 2016, S. 200; Jensen et al. 2014, S. 36.

535	� Adam & Klasen 2011, S. 365.

536	� Fazel et al. 2014, S. 560.

537	� Adam & Klasen 2011, S. 356.

538	� Adam & Klasen 2011, S. 358.

539	� Newbigging & Thomas 2011; Witt et al. 2015, S. 221.

lebten Geschehens erst ermöglicht und die Bereit-
schaft zur Kooperation erhöht sowie die Fähigkeit, 
von Hilfen zu profitieren.538

Schaubild 5: Gute Praxis für die Arbeit mit geflüchteten Kindern 
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5.4 �Barrieren beim Zugang 
zum Gesundheitssystem 
und zu Teilhabeleistungen

5.4.1 Ärztliche Behandlung und Therapie
Die ärztliche Behandlung und medizinische Versor-
gung erkrankter geflüchteter Kinder und Jugendlicher, 
aber auch ihrer Eltern sicherzustellen, begegnet in 
einem versicherungsbasierten Gesundheitssystem et-
lichen Friktionen. Dies ist kein exklusiv deutsches 
Phänomen. So hat eine Studie zu geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen in Westaustralien ergeben, 
dass nur 21,5 % derjenigen, die an einer Depression 
leiden, Hilfen in Anspruch nehmen.540 Dies lässt aller-
dings keine Rückschlüsse auf die Versorgung in 
Deutschland zu. Auch wenn nicht in entsprechender 
Weise quantifizierbar, hat die Forschung gezeigt, dass 
es nach wie vor an einer bedarfsdeckenden Versor-
gung mit entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten 
fehlt.541 Auch die UNICEF-Studie aus dem Jahr 2017 
gibt entsprechende Hinweise, dass die Gesundheits-
versorgung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
nicht bundesweit in allen Unterbringungen verläss-
lich gesichert ist542 – mit erheblichen Folgekosten für 
die betroffenen geflüchteten Menschen, aber auch die 
Gesundheits- und Sozialleistungssysteme. Aus der 
Praxis werden Barrieren beobachtet, wonach erkann-
te Schwierigkeiten in der psychischen Gesundheit 
nicht mit behandlungsbedürftiger oder behandelba-

540	� Ziaian et al. 2012.

541	� Lechner & Huber 2017, S. 84 ff.

542	� UNICEF 2017b, S. 34 f.

543	� baff 2017, S. 37.

544	� Hierzu Grube/Wahrendorf/Wahrendorf 2018, § 4 AsylbLG Rn. 3 mit weiteren Nachweisen; siehe insb. Art. 17, 19 und 25 der EU-Richtlinie 
2013/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

545	� baff 2017, S. 35.

546	� Reher & Metzner 2016, S. 709; AGJ 2015, S. 11.

547	� baff 2017, S. 35.

548	� Näher zum Thema aus medizinischer Sicht Pottie et al. 2016, S. 207 ff.

rer Krankheit assoziiert werden, was durch zwischen-
geschaltete Übersetzer*innen oder Sprachmittler*in-
nen gemildert oder zusätzlich erschwert sein kann.543

In der Praxis werden – neben den rechtlichen Ein-
schränkungen, die Zweifel an einer europarechtskon-
formen Umsetzung der Aufnahmerichtlinie aufwer-
fen –544 immer wieder massive strukturelle Barrieren 
beim Zugang zu psychotherapeutischer Unterstüt-
zung beklagt, etwa wegen der Bewilligungspraxis von 
Sozialamt, Krankenkassen und Jugendamt, begrenz-
ten Behandlungsressourcen, beschränkter Autonomie 
und Bewegungsfreiheit der geflüchteten Menschen 
sowie Erreichbarkeit der Angebote.545 Bürokratische 
Prüfverfahren können Behandlungen verzögern oder 
blockieren. Langwierige und ebenfalls bürokratisch 
aufwendige, teilweise mit erheblichen zeitlichen Ver-
zögerungen bis zur Zahlung verbundene Abrech-
nungsverfahren546 schrecken Ärzt*innen und andere 
Angehörige von Heilberufen zusätzlich ab, eine be-
darfsgerechte Versorgung aufzubauen.547 Bei der Vor-
sorge und Früherkennung sind Impfungen ein natio-
nal und international viel beachtetes Thema bei 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Diese haben 
vor und nach der Flucht oft keinen Impfschutz be-
kommen, was spätestens durch die ausdrückliche Er-
wähnung der Schutzimpfungen in § 4 Abs. 1 u. 3 AsylbLG 
signifikant verbessert wird. Bei aller föderalen und 
regionalen Unterschiedlichkeit ist eine zunehmende 
Verlässlichkeit auch bei Abklärungen zu Tuberkulose, 
Hepatitis B und C zu beobachten.548
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Der rechtzeitige Zugang zu gesundheitlicher Behand-
lung und Therapie kann für ein geschütztes Aufwach-
sen wesentlich sein (zum kindlichen Zeitempfinden 
siehe oben 3.1). Die gesetzlich verpflichtende Erstunter
suchung dient vor allen Dingen der Erkennung und 
Behandlung übertragbarer Krankheiten (§ 62 Abs. 1 
AsylG). In der Folge ist die medizinische Versorgung 
auf „akute Erkrankungen und Schmerzzustände“ be-
schränkt (§ 4 AsylbLG). Das behördliche Ermessen bei 
der Gewährung von Therapien sowie anderer Be-
handlungen (§ 6 AsylbLG) erfordert, dass zunächst 
ein Antrag beim zuständigen Sozialamt gestellt wird 
(näher siehe unten 6.6). Behandlung und Therapie 
kommen häufig nur dann zeitnah zustande, wenn 
die Behandelnden oder Therapeut*innen in Vorleis-
tung gehen, bevor eine Kostenübernahme erklärt 
wird. Dies verhindert eine einheitliche und verlässli-
che Versorgung.549 Gefordert werden daher beispiels-
weise die flächendeckende Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte550 sowie der Abbau von 
Rechtsunsicherheiten bei den Heilberufen wegen der 
ungeklärten Fragen bei der Abrechenbarkeit von 
Leistungen.551 Die Finanzierung der ärztlichen oder 
therapeutischen Behandlung von geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen in den Einschränkungen des 
§ 6 AsylbLG erzeugt in der Praxis Vorbehalte und Un-
sicherheiten, was einer Versorgung vieler Kinder und 
Jugendlicher mit einem Therapieplatz entgegen-
steht.552 Auch die Übersetzung durch Dolmet-
scher*innen oder Sprachmittler*innen sowie deren 
Finanzierung ist nicht gesetzlich gesichert.553

549	� GKV Spitzenverband 2017.

550	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 15 ff.; Deutscher Verein 2016, S. 15.

551	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 24.

552	� Reher & Metzner 2016, S. 708.

553	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2017, S. 23; Walg et al. 2016, S. 8.

554	� Art. 21 der EU-Richtlinie 2013/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

555	� Art. 22 Abs. 1 S. 1 bis 3 der EU-Richtlinie 2013/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Nor-
men für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

556	� Art. 19 Abs. 2 der EU-Richtlinie 2013/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für 
die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

557	� So konstatierend die Bundesregierung in ihrem 2. Teilhabebericht BMAS 2016, S. 491.

5.4.2 Leistungen zur Teilhabe bei Behinde-
rung
Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind 
verpflichtet, bei der Aufnahme geflüchteter Men-
schen die spezielle Situation von schutzbedürftigen 
Personen wie „Minderjährigen, […], Behinderten, […], 
Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 
Personen mit psychischen Störungen“ zu berücksich-
tigen.554 Hierfür sollen sie beurteilen, ob der/die An-
tragsteller*in besondere Bedürfnisse hinsichtlich sei-
ner/ihrer Aufnahme hat, wenn ja, welche, und zwar 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang 
des Antrags auf internationalen Schutz.555 Darüber 
hinaus gewähren die Mitgliedsstaaten Antragstel-
ler*innen mit besonderen Bedürfnissen bei der Auf-
nahme die erforderliche medizinische oder sonstige 
Hilfe, einschließlich, wenn notwendig, einer geeigne-
ten psychologischen Betreuung.556

Doch in Deutschland sind keine gesicherten Informa-
tionen vorhanden über die konkrete Anzahl der hier-
her geflüchteten Menschen mit Behinderungen oder 
dazu, mit welchen Behinderungsformen und daraus 
resultierenden Hilfebedarfen sie hier ankommen.557 
Die in der EU-Aufnahmerichtlinie bestehende Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines speziellen Verfah-
rens zur Identifizierung von Personen mit besonderen 
Bedürfnissen trifft zwar die Bundesrepublik Deutsch-
land, die Umsetzung liegt aufgrund der nationalen 
Vorgaben im Asyl- und Aufenthaltsrecht aber in der 
Verantwortung der Länder, worauf der Bund regelmä-
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ßig hinweist.558 Die Richtlinie ist insoweit bislang 
nicht umgesetzt, sodass es weder auf Bundes- noch 
auf Landesebene Statistiken gibt.559 Fest etablierte 
Clearingverfahren gibt es nur im Kontext von unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Einige wenige 
Modellprojekte versuchen entsprechende Prüfverfah-
ren zur Identifikation und Versorgung geflüchteter 
Menschen mit Behinderungen einzurichten.560

Soweit während der Flüchtlingsaufnahme vereinzelt 
Beeinträchtigungen erkannt werden, erfolgt dies bis-
lang zum Teil während der verpflichtenden medizini-
schen Erstuntersuchung durch die Gesundheitsämter, 
die gem. § 62 AsylbLG eigentlich zur Diagnostik über-
tragbarer Krankheiten zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit gedacht ist. Zum Teil nehmen auch in den 
Einrichtungen arbeitende Sozialarbeiter*innen oder 
Ehrenamtliche Behinderungen wahr, jedoch – so die 
Kritik des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
(DIMR) im Jahr 2017 – allenfalls sichtbare Behinderun-
gen und weit weg von jedweder systematischer Erfas-
sung.561 Im aktuellen Staatenbericht der Bundesre-
gierung heißt es hierzu ausdrücklich: „Soweit dort [in 
den Aufnahmeeinrichtungen] nach Angabe der Asyl-
suchenden oder augenscheinlich [Fußnote: Zum  
Beispiel ein Rollstuhl] Behinderungen festgestellt 
werden, erfolgt eine Berücksichtigung für die Unter-
bringung sowie für die soziale und medizinische Be-
treuung.“ 562

Dementsprechend wird kritisiert, dass Bedarfe von 
geflüchteten Menschen mit Behinderung im Rahmen 

558	� Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Zur Lage von geflüchteten Menschen mit Behinderungen“, BT-Drucks. 18/11603, 
S. 2, 11.

559	� DIMR 2017, S. 66; Leisering 2018, S. 1.

560	� Schülle 2017, S. 5.

561	� So geschildert im Konsultationsverfahren mit zivilgesellschaftlichen Expert*innen, das das Dt. Institut für Menschenrechte zur Erstel-
lung seines Berichts zur Menschenrechtssituation in Deutschland 2016 durchgeführt hat, DIMR 2017, S. 68.

562	� BMAS 2019, S. 21.

563	� DIMR 2017, S. 64.

564	� DIMR 2017, S. 71.

565	� DIMR 2017, S. 70.

der Unterbringung bisher kaum Beachtung finden.563 
Zum einen wird hinterfragt, ob es überhaupt genü-
gend Sammelunterkünfte gibt, die auch auf die  
Zugänglichkeit für geflüchtete Menschen mit Behin-
derungen ausgerichtet sind – wobei unter Barriere-
freiheit häufig allenfalls ein rollstuhlgerechter Zu-
gang verstanden wird. An notwendige andere 
Barrierefreiheiten (z. B. über Tastsinn wahrnehmbare 
Orientierungshilfen und Bodenindikatoren an Stufen 
und Schwellen, ertastbare Kochmöglichkeiten, opti-
sche Feuermelder und Lichtklingeln für gehörlose/
schwerhörige geflüchtete Menschen oder Piktogram-
me bzw. Informationen in leichter Sprache für Men-
schen mit kognitiven Behinderungen, Möglichkeiten 
der eigenen Essenszubereitung für chronisch kranke 
Menschen) wird jedoch meist nicht gedacht.564 Zum 
anderen spielen vorliegende Beeinträchtigungen der 
geflüchteten Menschen im Rahmen der Zuweisungs-
entscheidung in die jeweilige Unterkunft für geflüch-
tete Menschen regelmäßig auch keine Rolle, sodass 
selbst bei ggf. vorhandener geeigneter Einrichtung 
eine bedarfsgerechte Unterbringung dem Zufall 
überlassen bleibt. Einer bedarfsorientierten Zuwei-
sungspraxis steht zudem entgegen, dass bereits In-
formationen fehlen oder allenfalls lückenhaft vor-
handen sind, wo, wie viele und welche Art von 
barrierefreien Unterkünften in Deutschland vorhan-
den sind.565

Für geflüchtete Menschen mit Behinderungen sind 
spezifische Beratungs- und Unterstützungsangebote 
notwendig. Solche sind in der Praxis kaum vorhan-
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den.566 Vielmehr stehen die jeweils gut ausgebauten 
Beratungs- und Versorgungsstrukturen für geflüchte-
te Menschen auf der einen und Menschen mit Behin-
derungen auf der anderen Seite parallel nebeneinan-
der und finden nur wenig Verschränkung.567 Aufgrund 
der regelmäßig vorhandenen Abhängigkeiten bezüg-
lich behinderungsspezifischer Unterstützung wirkt 
die mangelnde Sozialraumanbindung der Einrichtun-
gen für geflüchtete Menschen mit Behinderungen als 
erhebliche zusätzliche Teilhabebarriere.568 Aufklä-
rungen über bestehende behinderungsspezifische 
Rechte und Leistungsansprüche finden selten statt.569 
Solche wären jedoch besonders wichtig, da bei ge-
flüchteten Menschen mit Behinderungen nicht selten 
(unberechtigten) Ängste vor Nachteilen im Asyl
verfahren bestehen, – die sie aufgrund einer Einstu-
fung als „behindert“ bzw. durch die Inanspruchnah-
me behinderungsbedingter Unterstützung haben 
könnten.570

Menschen mit Behinderungen haben das völker- und 
europarechtlich garantierte Recht auf ein erreichba-
res Höchstmaß an Gesundheit, das für alle Menschen 
in Deutschland diskriminierungsfrei, d. h. unabhän-
gig vom jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Status, si-
cherzustellen ist.571 Doch auch geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen sind im laufenden Asylverfahren 
während der ersten 18 Monate in das leistungsrecht-
lich stark eingeschränkte Sondersystem des AsylbLG 

566	� DIMR 2017, S. 68.

567	� Heilmann & Köbsell 2018, S. 147.

568	� Leisering 2018, S. 2.

569	� DIMR 2017, S. 69.

570	� Heilmann & Köbsell 2018, S. 156.

571	� Art. 25 UN-BRK i. V. m. Art. 12 UN-Sozialpakt sowie europarechtlich gespiegelt in Art. 17 Abs. 2, Art. 19 Richtlinie 2013/33/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie); siehe auch DIMR 2017, S. 73.

572	� Leisering 2018, S. 3.

573	� Leisering 2018, S. 3.

574	� Heilmann & Köbsell 2018, S. 155.

575	� Deutscher Verein 2016, S. 16; BMAS 2016, S. 492.

576	� BMAS 2016, S. 492.

verwiesen. Auch sie haben keinen Rechtsanspruch 
auf die Gewährung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und sehen sich einer gesetzlich angelegten 
restriktiven Bewilligungspraxis gegenüber (näher zu 
den rechtlichen Rahmenbedingungen der Leistungs-
ansprüche unter 6.5).572 Besonders problematisch ist 
dies für geflüchtete Menschen mit Behinderungen, 
die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit bzw. schweren 
oder mehrfachen Behinderungen auf eine adäquate 
stationäre Versorgung angewiesen sind. Unterbrin-
gungen außerhalb der Einrichtungen für geflüchtete 
Menschen sind jedoch nicht vorgesehen und werden 
nicht geleistet.573 Von Leistungen der Pflegekasse sind 
geflüchtete Menschen in der Regel ausgeschlossen, 
da diese eine zweijährige Vorversicherungszeit vor-
aussetzen (§ 33 Abs. 2 SGB XI).574 

Erfahrungswerte aus der Praxis geben Hinweise, dass 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen Leistungen zur Teilhabe nicht bedarfsdeckend 
zugänglich sind, was sich mit Blick auf die Entwick-
lung insbesondere in den ersten Lebensjahren, aber 
auch mit zunehmendem Alter besonders gravierend 
auswirken kann.575 Die regelmäßig erst nach 18 Mo-
naten einsetzende Leistungsberechtigung jenseits 
des Asylbewerberleistungsgesetzes kann zu Chronifi-
zierungen und Verschlimmerungen ihrer Beeinträch-
tigungen beitragen, ggf. mit lebenslangen Auswir-
kungen.576 Darüber hinaus berichten Praxisakteure, 
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dass zwar auch geflüchteten Kindern mit Behinde-
rungen grundsätzlich Leistungen der Frühförderung 
bewilligt werden, diese jedoch in der Regel auf drei 
Monate befristet werden, sodass danach ein erneuter 
Antrag gestellt und das behördliche Prüfverfahren 
erneut durchlaufen werden muss.577 

5.5 �Schutzkonzepte und  
räumliche Ausstattung

Ein Mindeststandard für Einrichtungen und Unter-
künfte für geflüchtete Menschen ist die Errichtung 
eines Schutzkonzepts. Die Einhaltung ist zwar (bis-
lang) grundsätzlich nicht verpflichtend, aber in der 
Regel werden private Betreiber sowie alle externen 
(Dienst-)Leister*innen und Zulieferer*innen vertrag-
lich zu deren Einhaltung verpflichtet.578 Das Schutz-
konzept geht über ein reines Gewaltschutzkonzept579 
hinaus. Es ist auf Grundlage einer partizipativen Risi-
koanalyse unter Einbeziehung aller Akteure zu erar-
beiten und transparent zu machen.580 Beim Schutz 
sind die Grenzen der geflüchteten Menschen, deren 
Privatsphäre und Vertraulichkeit zu achten.581 Auf der 
strukturellen Ebene ist für die Einrichtung bzw. Un-
terkunft eine Hausordnung mit einem Appell an Ab-
lehnung von Gewalt und Diskriminierung sowie die 
aktive Förderung eines wertschätzenden Umgangs 
aufzustellen. Außerdem sind eine einrichtungsinter-
ne Ansprechperson für Gewaltbetroffene sowie allge-

577	� Handicap International 2017.

578	� UNICEF 2017a, S. 11; UNICEF 2016, S. 5.

579	� So bspw. Freie Hansestadt Bremen & Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau 2016.

580	� UNICEF 2017a, S. 12.

581	� UNICEF 2017a, S. 13; UNICEF 2016, S. 6.

582	� UNICEF 2017a, S.17 f.; UNICEF 2016, S. 7; Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 9.

583	� UINCEF 107, S. 25; Freie Hansestadt Bremen & Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau 2016, S. 14.

584	� UNICEF 2018a, S. 9.

585	� UNICEF 2017a, S. 25 f.; UNICEF 2016, S. 10.

586	� Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 5.

587	� UNICEF 2017b, S. 48; Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 4.

mein eine interne und auch eine betreiberunabhän-
gige, externe Beschwerdestelle zu etablieren.582

Zu den baulichen Schutzmaßnahmen gehören bei-
spielsweise eine beleuchtete Wegeführung, abschließ
bare und sichere Wohneinheiten sowie geschlechter-
getrennte, abschließbare und gut beleuchtete 
Toiletten und Duschen.583 Gesonderte Wohnbereiche 
nur für Familien sollten Selbstverständlichkeit sein, 
was in der Praxis aber nicht gewährleistet zu sein 
scheint, sodass sie nach UNICEF zur „vielversprechen-
den Praxis“ explizit gezählt werden.584 Zumindest sind 
Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre zu garan-
tieren.585 Einzelne Bundesländer setzen die Mindest-
standards verbindlich um und verpflichten sich be-
reits dementsprechend zu einer kind- und 
familienorientierten Belegung.586 

In Einrichtungen für geflüchtete Menschen ist es 
auch in Deutschland zu Übergriffen von außen oder 
zu Konflikten innerhalb der Unterkunft gekommen. 
Sowohl die Präsenz eines Wach- oder Sicherheits-
dienstes als auch die Einführung von Zugangskont-
rollen werden daher als Mindeststandard angese-
hen.587 Hierbei gilt zu beachten, dass der intendierte 
Schutz in der Konsequenz einhergeht mit Kontrolle 
und einer Einengung der Selbstbestimmung sowie 
Bewegungsfreiheit der geflüchteten Menschen in der 
Einrichtung. Es ist in mehreren Einrichtungen auch 
zu Übergriffen durch die Sicherheitskräfte selbst ge-
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kommen. Als Mindeststandard fordern einzelne Län-
der daher die Vorlage von Führungszeugnissen für 
alle in den Einrichtungen tätigen Personen.588

Schutz- und Spielräume für Kinder (child friendly 
spaces) gehören zu den zentralen Anforderungen an 
Einrichtungen, in denen geflüchtete Familien unter-
gebracht sind.589 Das Konzept impliziert „eine integ-
rierte Raumplanung und -gestaltung unter Einbezie-
hung von strukturierten Spiel- und Lernangeboten, 
Erholung, Bildung und psychosozialer Unterstützung 
für Kinder“.590 Nach UNICEF gehören Mutter-Kind- 
Räume und allgemein zugängliche Ruheräume zu 
den Mindeststandards,591 Spielzimmer zur „vielver-
sprechenden Praxis“.592

Für geflüchtete Menschen mit Behinderung gelten im 
Wesentlichen die gleichen, auf die besondere Situation 
angepassten Mindeststandards.593 Ergänzt ist die bar-
rierefreie Unterbringung und der Zugang zu allen we-
sentlichen Angeboten sowie Räumen vor Ort auch für 
Eltern sowie Kinder mit Behinderung.594 Um Kindern 
und Jugendlichen die Zugänge zu den verschiedenen 
Angeboten und Orten in der Einrichtung zu erschlie-
ßen, werden kindergeleitete Führungen durch die Ein-
richtung als „vielversprechende Praxis“ geschildert.595

588	� Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 8.

589	� Save the Children 2018e.

590	� UNICEF 2017a, S. 26; UNICEF 2018a, S. 10, 22; siehe auch UNICEF 2016, S. 10 f.; Freie Hansestadt Bremen & Bremische Zentralstelle für die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau 2016, S. 14.

591	� UNICEF 2017a, S. 27.

592	� UNICEF 2018a, S. 23 ff.

593	� UNICEF 2017a, S. 38 ff.

594	� UNICEF 2017a, S. 43 f.; siehe auch Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 4.

595	� UNICEF 2018a, S. 10.

596	� UNICEF 2018a, S. 32 ff.

597	� UNICEF 2018a, S. 39 f.

598	� UNICEF 2017a, S. 28 ff., 44; UNICEF 2016, S. 11.

599	 Plan International Deutschland e.V. 2018.

600	� Save the Children 2018b.

601	� Siehe etwa Holthusen 2019; Save the Children 2018a, S. 24 ff.; Lechner & Huber 2017.

Bei dezentraler Unterbringung596 bedarf es sowohl 
zentraler als auch dezentraler Anlaufstellen im Sozi-
alraum bzw. mit aufsuchenden Angeboten. Um einer 
Isolation und Marginalisierung inmitten von Angehö-
rigen der Mehrheitsgesellschaft vorzubeugen, wird 
die Etablierung von Info-Points, Nachbarschaftstreffs 
und selbstverwalteten Frauentreffs angeregt, wird 
darauf hingewiesen, dass Antworten auf eine er-
schwerte Übersetzungsarbeit zu geben sind und vor-
geschlagen, Informations- und Aufklärungsveranstal-
tungen zum Abbau von Ängsten und Unsicherheit 
anzubieten.597

Das Monitoring des Schutzkonzepts in der jeweiligen 
Einrichtung zählt zu den Mindeststandards.598 Ins
trumente zur Etablierung von Schutz- und Spielräu-
men für Kinder (child friendly spaces)599 und zur 
prozesshaften Qualitätsentwicklung und -überprü-
fung600 stehen zur Verfügung. Die vorliegenden 
deutschen Studien deuten darauf hin, dass noch er-
hebliches Potenzial für Verbesserungen besteht.601
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6.1 �Öffentliche Verantwortung 
für das Aufwachsen  
geflüchteter Kinder und 
Jugendlicher

Wenn der 11. Kinder- und Jugendbericht aus dem Jahr 
2002 die Lebenssituation von jungen Menschen als 
ein „Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung“ mar-
kiert, beschreibt er ein gesellschaftlich gewandeltes 
Verhältnis zwischen familiären und äußeren Einflüs-
sen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen,602 die Bedeutung einer Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, aber 
auch die sich schon seinerzeit dynamisch verändern-
de Kommunikations- und Informationstechnik:
„Kindheit und Jugend sind zunehmend zu eigenständigen 
institutionalisierten Lebensphasen geworden, die trotz – 
oder gerade aufgrund von – Globalisierung, weltweiter 
Kommunikation, Migration und Mobilität auch heute 
noch durch starke soziale Ungleichheit, durch die Hetero­
genität der Lebensumstände und eine Vielfalt der Welt­
bilder und Lebensstile geprägt sind. Niemand ist heute 
für sein Schicksal allein verantwortlich und niemand 
kann den Staat und die Gesellschaft für sein Schicksal 
allein verantwortlich machen. Die Kommission fordert 
ein neues Verständnis von öffentlicher Verantwortung 
für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen: 
Staat und Gesellschaft müssen die Lebensbedingungen 
von Kindern und Jugendlichen so gestalten, dass die El­
tern und die jungen Menschen für sich selbst und für ei­
nander Verantwortung tragen können.“603

Besonders schwierig sei die Situation für „Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien“.604 Diesen Befund des 11. Kinder- 
und Jugendberichts hat auch bald 20 Jahre später die 
vorliegende Analyse des sozial- und humanwissen-

602	� BMFSFJ 2002.

603	� BMFSFJ 2002, S. 42.

604	� BMFSFJ 2002, S. 205.

605	� BMFSFJ 2002, S. 261.

schaftlichen Forschungsstands eindrücklich bestätigt 
(siehe oben 3 und 4). Die Kinder- und Jugendberichts-
kommission sparte in diesem Zusammenhang jeden-
falls schon damals nicht an einer klaren Botschaft an 
„alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche“:
„Alle in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen 
haben ein Recht auf umfassende Teilhabe an und unge­
hinderten Zugang zu den sozialen, ökonomischen, ökolo­
gischen und kulturellen Ressourcen der Gesellschaft.“ 605

Dieses normativ ausgerufene Recht für geflüchtete 
Kinder und Jugendliche zu verwirklichen, ist beson-
ders herausforderungsvoll (siehe oben 5). Im Folgen-
den soll die gesetzlich zugewiesene öffentliche Verant-
wortung für das Aufwachsen von nach Deutschland 
geflüchteten Kindern, Jugendlichen und ihren Famili-
en dargestellt und mit dem Wissen zu Wohlergehen, 
Schutz und Hilfe konkretisiert werden – in Bezug auf 
die mit der Umsetzung des Asyl- und Aufenthalts-
rechts betrauten Behörden (siehe 6.2), die Schulen 
(6.3), die Sozialleistungsträger, allen voran die Kinder- 
und Jugendhilfe (6.4), aber auch die Leistungen zur 
Teilhabe bei Behinderung (6.5), die Gesundheitsver-
sorgung (6.6) und zum Abschluss die Familiengerich-
te (6.7).

6.2 �Verantwortung der  
Behörden zur Umsetzung 
von Asylgesetz und  
Aufenthaltsgesetz

Auf der Flucht sind, wie eingangs beschrieben (siehe 
oben 3.3), selbst die elementaren Grundbedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen wie Schutz, Unter-
kunft, Ernährung, Gesundheitsversorgung, angemes-

6 �RECHTLICHER RAHMEN –  
VERANTWORTUNG FÜR HILFE  
UND SCHUTZ
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sene Kleidung, religiöses Leben, Bildung und Spiel oft 
nicht gewährleistet.606 Die öffentliche Verantwortung 
beginnt nach der Ankunft in Deutschland daher mit 
deren Befriedigung. So sind Menschen nach einer 
Flucht regelmäßig auch darauf angewiesen, dass ihnen 
Unterkunft gewährt wird. Der Aufnahmestaat, hier 
Deutschland, ist zur Unterbringung verpflichtet.607

Die geflüchteten Familien können hierbei ihren 
Wohnraum und Wohnort nicht selbstbestimmt wäh-
len (siehe etwa §§ 47, 50, 51 AsylG). Dementsprechend 
sind die zuständigen Länder bzw. kommunalen Aus-
länderbehörden und Sozialämter verantwortlich, 
kind- und familiengerechte Unterbringungsmöglich-
keiten zu beschaffen und bereitzustellen. Sie haben 
dabei für einen Lebensstandard zu sorgen, der den 
Schutz der physischen und psychischen Gesundheit 
der geflüchteten Menschen gewährleistet.608 Die ge-
schlechts- und altersspezifischen Aspekte sind zu be-
rücksichtigen.609 Dem Wohl des Kindes oder des/der 
Jugendlichen ist Rechnung zu tragen,610 die Einheit 
der Familie zu wahren611 und der Schutz des Familien
lebens zu gewährleisten.612

Aus der EU-Aufnahmerichtlinie leitet sich somit eine 
Vielzahl von Verantwortlichkeiten für das Aufwach-
sen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ab, 
auch wenn die Umsetzung in Deutschland nicht als 
einheitlich und durchgängig bezeichnet werden kann. 
Wenn der Deutsche Verein in einer Empfehlung aus 

606	� ISPCAN 2015.

607	� Art. 17 Abs. 1, Art. 18 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für 
die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

608	� Art. 17 Abs. 2 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

609	� Art. 18 Abs. 3 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

610	� Erwägungsgrund 22 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Nor-
men für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

611	� Art. 12 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnah-
me von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

612	� Art. 18 Abs. 2 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

613	� Deutscher Verein 2016, S. 3.

dem Jahr 2016 die Verantwortung für die Teilhabe 
und Chancengleichheit geflüchteter Menschen ledig-
lich an „Regelsysteme und Regelangebote des Bil-
dungs- und Gesundheitswesens, der Kinder- und Ju-
gendhilfe, der Arbeitsförderung und der sozialen 
Sicherung“ zuweist,613 so spart er einen ganz wesent-
lichen Akteur aus: die mit der Umsetzung des Migra-
tionsrechts betrauten Behörden und Entscheidungs-
träger. Nur sie verantworten die Klärung der 
Bleibeperspektive sowie die Unterbringung und Ver-
sorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen sowie 
Gemeinschaftsunterkünften. Sie bestimmen damit 
wesentlich über die Lebensbedingungen und den so-
zialen Nahraum geflüchteter Familien. Diese wesent-
lichen Faktoren für das Wohlbefinden geflüchteter 
Kinder, Jugendlicher und Eltern sind durch die 
Sozialleistungssysteme nicht oder nur sehr punktuell 
beeinflussbar.

Im Rahmen der asyl- und aufenthaltsrechtlichen so-
wie weiteren Verfahren (bspw. Sozialhilfe, Staatsan-
gehörigkeit) sind vier Akteure zur Unterbringung und 
Versorgung begleiteter Kinder und Jugendlicher zu-
ständig: das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) (§ 5 AsylG), die Länder (§ 44 AsylG), die 
kommunalen Ausländerbehörden (§ 71 Abs. 1 Auf-
enthG) und die örtlichen Sozialämter (§ 3 AsylbLG).
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6.2.1 Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF)
Ein Asylantrag der Eltern gilt immer auch für ihre 
unter 18-jährigen Kinder (§ 14a Abs. 1 AsylG). Sofern 
den Eltern ein Schutzstatus zuerkannt wird, erhalten 
auch ihre Kinder das sog. Familienasyl (§ 26 AsylG). 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
prüft den Asylantrag (§ 5 AsylG) und ist damit ggf. 
auch zur Prüfung kinderspezifischer Fluchtgründe 
zuständig (§ 3a Abs. 2 Nr. 6 AsylG).614 Die Anhörung 
von Kindern und Jugendlichen im Asylverfahren ist 
altersgerecht zu gestalten.615 Die Richtlinie des UNHCR 
zu Asylanträgen von Kindern führt hierzu aus:

„Neben dem Alter müssen auch Faktoren wie kinderspe­
zifische Rechte, der Entwicklungsstand eines Kindes, sein 
Wissen um die Verhältnisse im Herkunftsland und/oder 
seine Erinnerung daran sowie seine Verletzlichkeit be­
rücksichtigt werden, um eine korrekte Anwendung der 
Anspruchskriterien für den Flüchtlingsstatus zu gewähr­
leisten.“ 616

Besondere Regelungen zur Anhörung von Kindern 
und Jugendlichen und zu ihren Rechten im Asylver-
fahren lassen sich dem AsylG nur insoweit entneh-
men, dass von einer Anhörung von Kindern unter 
sechs Jahren grundsätzlich abzusehen ist, soweit der 
Sachverhalt ausreichend geklärt ist (§ 24 Abs. 1 S. 6 
AsylG).617 Sog. Sonderbeauftragte für die Anhörung 
von begleiteten Kindern oder Jugendlichen gibt es 
beim BAMF nicht.618 Eine altersgerechte Anhörung 
durch spezifisch geschulte Mitarbeitende ist nicht si-

614	� Hierzu Rieger 2015, S. 120; zur Rechtsprechung bis 2005 siehe Löhr 2009, S. 287 ff.

615	� Art. 15 Abs. 1 Buchst. e Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren 
für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufassung) (Asylverfahrensrichtlinie).

616	� UNHCR Richtlinien zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des Abkom-
mens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, HCR/GIP/09/08, 22.12.2009, Rn. 4.

617	� Siehe die betreffende Erläuterung in der Dienstanweisung Asylverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (DA-Asyl), 
Stand 08/2018, Abschnitt Anhörung, S. 11/19.

618	� Oberhäuser/Böhm 2019, § 17 Rn. 46.

619	� Dienstanweisung Asylverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (DA-Asyl), Stand 08/2018, Abschnitt Anhörung, S. 11/19 f.

620	� Dienstanweisung Asylverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (DA-Asyl), Stand 08/2018, Abschnitt Anhörung, S. 16/19.

621	� Siehe hierzu auch Dienstanweisung Asylverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (DA-Asyl), Stand 08/2018, Abschnitt 
Anhörung, S. 12/19.

chergestellt. Eine solche erscheint aber unbedingt 
erforderlich, um Schutz vor möglicher Retraumati-
sierung und Überwältigung von einer Konfrontation 
mit den Erlebnissen aus der Vergangenheit zu ge-
währleisten, also dass die angehörten Kinder und Ju-
gendlichen bei der Schilderung ihrer Erlebnisse aus 
der Vergangenheit ausreichend geschützt sind, ad-
äquat aufgefangen werden können und dass ihnen in 
angemessener Form Zeit und Raum für das Öffnen 
eingeräumt sind (siehe oben 5.3.5). Die Dienstanwei-
sung Asylverfahren des BAMF619 scheint das Problem 
erkannt zu haben, löst es allerdings einseitig auf, in-
dem sie unter Verkürzung des Rechts auf Berücksich-
tigung des Kindeswillens in Art. 12 UN-Kinderrechts-
konvention darauf setzt, dass begleitete Kinder und 
Jugendliche nicht angehört werden. Sie erklärt im 
Grundsatz, dass „keine Verpflichtung zur Anhörung“ 
bestehe, sondern „in der Regel nur die Eltern“ ange-
hört werden. Findet, insbesondere auf Initiative der 
Eltern oder des Kindes oder des/der Jugendlichen 
selbst, gleichwohl eine Anhörung statt, legt der/die 
Entscheider*in „fest, ob und wie ggf. eine Anhörung 
durchgeführt wird und verfügt entsprechend“. Auf 
Wunsch der Antragsteller*innen ist zumindest „zwin­
gend zur moralischen/psychischen Unterstützung“ eine 
Begleitperson zuzulassen; dies gilt auch bei Eltern 
mit Traumatisierung oder geistiger Behinderung.620 
Dass diese Vorgaben dem Recht des Kindes auf Betei-
ligung (Art. 12 KRK) sicherlich nicht genügen, soll hier 
nur kurz erwähnt werden. Die Annahme liegt nahe, 
dass kinderspezifische Fluchtgründe621 und Kindes-
wohlbelange aufgrund des Mangels an strukturellen 
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Vorgaben im Asylverfahren regelhaft unzureichende 
Berücksichtigung finden.622

Neben seiner Aufgabe zur Anhörung ist das BAMF 
maßgeblicher Akteur bei der Entscheidung darüber, 
ob geflüchtete Kinder, Jugendliche und Eltern in 
Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Die Phase 
der Unsicherheit bis zur Entscheidung kann hoch be-
lastend sein für alle Beteiligten in der Familie mit 
Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen (siehe bspw. 
oben 4.3.1). Eine möglichst zügige Durchführung der 
Asylverfahren ist daher grundsätzlich im gesteigerten 
Interesse der Kinder und Jugendlichen.623 Allerdings 
ist die schnellstmögliche Entscheidung nicht der ein-
zige Belang, den es bei der Durchführung der Verfah-
ren zu berücksichtigen gilt. Es ist darauf zu achten, 
dass den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern 
ausreichend Zeit und Raum gegeben wird, ihre Ver-
gangenheit im Asylverfahren mitteilen zu können (zu 
den Hindernissen siehe oben 5.3.1). Darüber hinaus 
kann die Überhöhung bzw. die alleinige Fokussierung 
auf eine Reduzierung der Dauer des Asylverfahrens 
mit anderen virulenten Interessen von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen in Konflikt geraten. Wenn 
der Preis für die Beschleunigung der Verfahren eine 
umfassende Kontrolle über das Leben der geflüchte-
ten Familien ist und die Möglichkeiten der Selbstbe-
stimmung sowie des Erfahrens von Selbstwirksam-
keit erheblich eingeschränkt werden, gerät dies auch 
mit den sozial-emotionalen und psychologischen Be-
dürfnissen der Kinder und Jugendlichen in Konflikt 
(siehe oben 4.3.1). Das kindliche Zeitempfinden erfor-
dert daher, dass die zügige Durchführung des Asyl-
verfahrens gleichwohl ausreichend Raum lässt für 
die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben der Kin-
der und Jugendlichen. So müssen ihnen beispielswei-
se die notwendigen Gelegenheiten zu Beziehungsauf-

622	� Rieger 2015, S. 120.

623	� Zur Verfahrensdauer Koluvija 2018a, S. 267.

624	� Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 15.8.2019, BGBl. I, S. 1294.

625	� BT-Drucks. 19/10706, S. 15.

626	� BMFSFJ & UNICEF 2017.

bau und -erfahrungen oder zur Bildung (näher siehe 
unten 6.3) eingeräumt bleiben. Deren Verwirklichung 
darf nicht mit der Begründung einer schnelleren 
Durchführung des Asylverfahrens mithilfe eingeeng-
ter Freiheiten verhindert werden, etwa aufgrund der 
Verpflichtung, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu le-
ben (§ 47 Abs. 1 AsylG).

6.2.2 Länder
Für die Unterbringung und den Betrieb von Erstauf-
nahmeeinrichtungen, inklusive AnkER- und funkti-
onsgleicher Einrichtungen, sind die Länder verant-
wortlich (§ 44 Abs. 1 AsylG). Sie haben auch den mit 
Wirkung zum 21. August 2019624 eingeführten Schutz 
von Kindern und Jugendlichen sowie geflüchteten 
Menschen mit Behinderungen als „schutzbedürftige 
Personen“ zu gewährleisten (§ 44 Abs. 2a AsylG). Die 
Gesetzesbegründung enthält keine Hinweise darauf, 
wie die Gewährleistung erfolgen soll, sondern ledig-
lich darauf, dass unter anderem „Minderjährige“ und 

„Menschen mit Behinderung“ erfasst sind.625 Es sind 
also letztlich die Länder gefragt, die Voraussetzungen 
für die Sicherstellung von „Mindeststandards zum 
Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsun-
terkünften“626 zu schaffen. Das heißt, die Einrichtun-
gen mit Blick auf die Versorgungsmöglichkeiten ge-
flüchteter Menschen mit Behinderungen barrierefrei 
zu gestalten (zur Vielschichtigkeit von Barrierefrei-
heit s. oben 5.4.2) sowie die vor Ort beteiligten Akteu-
re mit den nötigen Ressourcen auszustatten und die 
Einhaltung zu überwachen (hierzu eingehend 5.5).

Im Lichte der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den 
Einflussfaktoren auf das Wohl von geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen erfordert die vorrangige Be-
rücksichtigung des Kindeswohls bei einer Unterbrin-
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gung627 im Rahmen der Erstaufnahme deutlich mehr 
als den Schutz vor Gewalt. Die häufig isolierenden 
Wirkungen von Erstaufnahmeeinrichtungen, der 
Dichtestress und das fehlende Gefühl, ein eigenes 
Zuhause mit einer Anbindung an das soziale Leben 
zu haben (eingehend hierzu oben 4.2.1), sind nur we-
nige Facetten der zahlreichen Umstände, die für ei-
nen möglichst kurzen Aufenthalt bis zur Registrie-
rung und weiteren Verteilung sprechen. Das 
Familienleben ist insbesondere in der Erstaufnahme 
geprägt durch entmündigende und entmächtigende 
Reglementierungen, nicht zuletzt aufgrund des Sach-
leistungsprinzips (§ 3 Abs. 1 u. 2 AsylbLG) und der 
Pflicht zur jederzeitigen Erreichbarkeit (§ 47 Abs. 3 
AsylG), die zu den Belastungen und Konflikten in der 
Familie erheblich beitragen können (hierzu siehe 
oben 4.1.3). Die häufig ausgrenzenden Wirkungen von 
Erstaufnahmeeinrichtungen, die einen Aufbau von 
sozialen Netzwerken und Freundschaften mit Gleich-
altrigen bzw. Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft 
sowie die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, ins-
besondere bei älteren Kindern und Jugendlichen, 
weitgehend einschränken (hierzu oben 4.2.2 und 
4.2.4), sprechen ebenfalls gegen eine Vereinbarkeit 
des Aufenthalts mit dem Kindeswohl. Gleiches gilt 
mit Blick auf den dadurch erschwerten oder ggf. un-
möglich gemachten Zugang zu Regelschulen des Bil-
dungssystems (hierzu siehe oben 4.2.3 und unten 6.3).

6.2.3 Kommunale Ausländerbehörden
Die kommunale Ausländerbehörde ist neben ande-
rem für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen 
und Duldungen sowie den Vollzug der Ausreisepflicht 
verantwortlich (§ 71 Abs. 1 AufenthG).628 Eine geson-
derte Kindeswohlprüfung sowohl bei der Erteilung 
von Aufenthaltstiteln als auch bei der Entscheidung 
über den Vollzug einer Abschiebung ist im AufenthG 
allenfalls punktuell vorgesehen (§ 31 Abs. 2 S. 3, § 55 

627	� Art. 23 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

628	� Zu einem Überblick Tewes 2018.

629	� Zur Abgrenzung zwischen inlands- und zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten Oberhäuser/Geyer-Stadie 2019, § 16 Rn. 96.

Abs. 2 Nr. 5, § 62 Abs. 1 S. 2 AufenthG). Insbesondere 
prüfen Ausländerbehörden in der Regel nur sog. in-
landsbezogene Abschiebungs- bzw. Vollstreckungs-
hindernisse (z. B. § 60a Abs. 2, § 25 Abs. 5 AufenthG). 
Die Prüfung der Belange im Heimatstaat, also der 
sog. zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbote (§ 60 
Abs. 5 und Abs. 7 AufenthG), obliegt dem BAMF.629 
Ausländerbehörden und BAMF werden daher inlands- 
und zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse 
und -verbote verlässlich und in jedem Einzelfall beid-
seitig ergänzend zu prüfen haben.

Bei Jugendlichen kommen eigene Aufenthaltsrechte 
in Betracht, die Wirkungen für die gesamte Familie 
entfalten können (z. B. § 25a AufenthG bei guter Inte-
gration). Vergleichbares gilt für die Ausbildungsdul-
dung (§ 60c AufenthG; vor 1.1.2020 § 60a Abs. 2 S. 4 
AufenthG). Diese sog. humanitären Aufenthaltser-
laubnisse bzw. Duldungen außerhalb des Asylverfah-
rens werden auf Antrag geprüft (§ 81 Abs. 1 AufenthG). 
Insofern brauchen die Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten Kenntnis von der Möglichkeit, dass ihre ju-
gendlichen Kinder unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen elternunabhängigen Aufenthaltstitel 
erlangen können. Die Ausländerbehörde ist zwar auf-
gefordert, entsprechend beratend tätig zu werden (vgl. 
§ 25 Abs. 1 VwVfG), eine Umsetzung in der Praxis ist je-
doch voraussetzungsvoll (siehe oben 5.2.2 und 5.2.3).

Damit Ausländerbehörden Kindeswohlbelange in ih-
ren Entscheidungen angemessen berücksichtigen 
können, ist nicht nur die Beachtung der Beteiligungs-
rechte von Kindern und Jugendlichen, sondern auch 
die Kooperation mit anderen Behörden, Stellen und 
Professionellen elementar (siehe unten 7.1). Eine sol-
che – gesetzlich festgelegte – Kooperation ist in den 
ausländerrechtlichen Bestimmungen jedoch nicht 
vorgesehen. Zwar sieht Kapitel 7 des Aufenthaltsge-
setzes eine Vielzahl an Vorgaben für eine interinsti-
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tutionelle Beteiligung und Zusammenarbeit vor.  
Diese beziehen sich jedoch insbesondere auf Straf-
verfahren, Sicherheitsbedenken, Zeugenschutz, Iden-
titätsprüfung oder Datenaustausch (vgl. § 72 Auf-
enthG). Auf die besonderen Belange von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien oder gar auf Aspekte der 
Gewährleistung bzw. Gefährdung des Kindeswohls 
gehen sie nicht ein.

Ausländerbehörden stehen qua gesetzlicher Funktion 
und insbesondere in der Zeit des ungesicherten Auf-
enthaltsstatus im Zentrum bei der strukturell-recht-
lichen Zuweisung einer rechtlich geminderten Son-
derstellung von geflüchteten Menschen im Verhältnis 
zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft (2.1). Diese 
Stellung ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass 
die Zufriedenheit und das Wohlergehen von geflüch-
teten Menschen stark damit zusammenhängen, ob 
sie nach der Flucht Diskriminierung erfahren (siehe 
oben 4.2.2). Gleichwohl sind Ausländerbehörden und 
ihre Sachbearbeiter*innen in Umsetzung des Rechts 
implizit aufgefordert, geflüchtete Menschen im Ver-
gleich zu Deutschen und Ausländer*innen mit gesi-
chertem Aufenthalt ungleich zu behandeln. Sie tref-
fen Entscheidungen, die Freiheiten und Rechte der 
geflüchteten Menschen einschränken, entscheiden 
über Lebensgeschicke bis hin zu Lebensschicksalen. 
Gerade deshalb erscheint von besonderer Bedeutung, 
wenn die geflüchteten Menschen von den Fachkräf-
ten in den Ausländerbehörden Respekt und Wert-
schätzung für ihre Person erfahren.

6.2.4 Sozialämter
Das Sozialamt ist für die Entscheidung über die Unter-
bringung der Familie außerhalb von Erstaufnahme-
einrichtungen nach § 44 Abs. 1 AsylG zuständig, also 
auch für Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ver-
pflichtung, in einer solchen zu leben (§ 53 AsylG). Die 
betreffenden Gesetze treffen zur Unterbringungssitua-
tion für Kinder, Jugendliche und deren Familien indes 

keine spezifischen Vorgaben oder geben entsprechen-
de Hinweise. Geklärt ist die öffentliche Verantwortung, 
dass die Unterkunft geeignet sein soll, um dort geeig-
nete Maßnahmen zur Gewährleistung von Schutz (§ 53 
Abs. 3 i. V. m. § 44 Abs. 2a AsylG) und des Kindeswohls 
sowie einer förderlichen Entwicklung der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen (hierzu 4.2.1, 5.5 und 6.2.2) zu 
gewährleisten, somit nur auf einer abstrakten, über-
geordneten Ebene. Für geflüchtete Kinder, Jugendliche 
sowie Eltern mit Behinderungen bedeutet dies allein 
mit Blick auf die Versorgung in ihren Grundbedürfnis-
sen eine Unterbringung in einer für sie barrierefreien 
Gemeinschaftsunterkunft bzw. Wohnung (genauer 
hierzu oben 5.4.2). Darüber hinaus ist mit Blick auf die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse etwa darauf zu ach-
ten, dass durch die Unterbringung gleichwohl die für 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen so wichtigen 
Kontakte in die Mehrheitsgesellschaft ermöglicht wer-
den (siehe oben 4.2.2 bis 4.2.5). Die Lage der Unter-
kunft bzw. Wohnung ist daher so zu wählen, dass sie 
nicht ihrerseits isolierend-ausgrenzende Effekte hat, 
sondern beispielsweise eine Teilhabe an der Förderung 
in Tagesbetreuung oder eine Regelbeschulung möglich 
ist, und dass Zugang zu altersgerechten, integrations-
fördernden und selbstbemächtigenden Freizeitange-
boten besteht (siehe oben 5.3.2 bis 5.3.4). 

Die Sozialämter haben auch insoweit eine besondere 
Stellung, als sie zuständig sind für die Gewährung 
von Leistungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft (§ 3 Abs. 4 AsylbLG). Dies umfasst ein breites 
Spektrum möglicher Bedarfe: von der Ausstattung 
mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, 
Klassenausflügen und -fahrten, Lernförderung und 
gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung bis zur Über-
nahme von Mitglieds- oder Teilnahmebeiträgen in 
Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit oder 
die Teilnahme am Unterricht in künstlerischen Fä-
chern oder vergleichbaren angeleiteten Aktivitäten 
der kulturellen Bildung bzw. die Teilnahme an Frei-



75

zeiten.630 Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe-
leistungen, die ohnehin einer Optimierung harren,631 
werden vor allem dann förderliche Wirkungen in der 
Lebensrealität der geflüchteten Kinder und Jugendli-
chen entfalten können, wenn sie und ihre Eltern gut 
über sie informiert sind und möglichst niedrig-
schwelligen Zugang erhalten (siehe oben 5.2.2). Au-
ßerdem ist erforderlich, dass die unterstützenden 
Akteure sowohl entsprechend sozio-kulturell adap-
tierte Angebote gestalten (siehe oben 4.2.4) als auch 
sich in einer einzelfallübergreifenden Kooperation 
gegenseitig über das bestehende Angebot und die Zu-
gangswege informieren (siehe unten 7.1). – Zu Leis-
tungen der Teilhabe bei Behinderung und zur Ge-
sundheitsversorgung siehe unten 6.5 und 6.6.

6.3 Schulische Bildung
Für das Wohl geflüchteter Kinder und Jugendlicher 
ist der Spracherwerb ein wichtiges Element (siehe 
oben 4.2.3).632 Zeitnaher Zugang und gelingende Inte-
gration in die Regelstrukturen der schulischen Bil-
dung kann hoch protektive Wirkungen haben, das 
Gefühl der Selbstwirksamkeit steigern, eine sinnstif-
tende, orientierende Tagesstruktur (4.2.4) und das 
Eingehen von Freundschaften mit Gleichaltrigen 
auch aus der Mehrheitsgesellschaft ermöglichen 
(4.2.5). Gut integrierte Kinder und Jugendliche kön-
nen der Familie zu einer gesicherten Bleibeperspekti-

630	� Cantzler 2019, § 3 AsylbLG Rn. 94.

631	� Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. 2018.

632	� Zu aktuellen Programmen siehe Koluvija 2018b.

633	� Art. 14 Abs. 2 S. 1 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

634	� Hailbronner/Thym/Peek/Tsourdi 2016, Art. 14 Directive 2013/33/EU Rn. 10.

635	� Lehner 2016, S. 334.

636	� Art. 14 Abs. 2 S. 2 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie); hierzu Grießbach 2017, S. 8.

637	� Näher Wrase 2019a, S. 58 ff.

638	� Wrase 2019a; Ausnahmen sind nur aufgrund der spezifischen Situation des Kindes oder des/der Jugendlichen zulässig, Art. 14 Abs. 3 der 
Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

ve und damit zu einer benötigten Stabilität für ein 
sicheres, förderliches Aufwachsen verhelfen (§ 25a 
AufenthG; 4.1.3).

Die Länder und ihre Schulverwaltungen sind europa-
rechtlich verpflichtet, den Zugang zum Bildungs
system nicht um mehr als drei Monate zu verzögern, 
nachdem ein Antrag auf internationalen Schutz ge-
stellt wurde.633 Die Verpflichtung bezieht sich auf die 
Eingliederung in das Regelschulsystem634 und es ist 
unzulässig – wenn auch in der Praxis üblich –, die 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen in gesonder-
ten Bildungseinrichtungen oder Schulen zu unter-
richten, selbst wenn diese gleichwertige Bedingungen 
wie staatliche Schulen bieten.635 Bei Bedarf sind Vor-
bereitungskurse, einschließlich Sprachkurse, anzu-
bieten, um Zugang zum und Teilnahme am allgemei-
nen Bildungssystem zu erleichtern.636 Die Umsetzung 
der Pflicht zur Beschulung spätestens nach drei Mo-
naten wird in den Ländern und teilweise auch im 
Landesrecht nicht umgesetzt, insbesondere da die 
Schulpflicht – unabhängig von der Dauer – an das 
Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung bzw. die Ver-
teilung geknüpft wird.637

Die Dreimonatsfrist, innerhalb derer ein effektiver 
Zugang zum Schul- und Bildungssystem zu gewähr-
leisten ist, gilt verbindlich.638 Dies hat Auswirkungen 
auch auf die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts 
in Erstaufnahmeeinrichtungen, inklusive sog. AnkER- 
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und funktionsgleichen Einrichtungen. Ist eine Regel-
beschulung in einer Schule des allgemeinen Bil-
dungssystems nach drei Monaten Aufenthalt in 
Erstaufnahmeeinrichtungen nicht möglich, wird sich 
bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter die an-
sonsten auf sechs Monate beschränkte Aufenthalts-
dauer (§ 47 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 1a S. 2 AsylG) auf eine 
zulässige Höchstdauer von drei Monaten verkürzen. 
Auch wenn dies mit Blick auf die ganz überwiegend 
entgegenstehende Praxis bisher nicht mit der Rechts-
wirklichkeit übereinstimmt, wird – wie ein Rechts-
gutachten von Michael Wrase im Auftrag des Paritäti-
schen Gesamtverbands Ende 2019 differenziert 
herausgearbeitet hat –639 rechtsstaatliches Handeln 
nach dieser verbindlichen Frist des Art. 14 Abs. 2 
EU-Aufnahmerichtlinie eine umgehende Verteilung 
erfordern, um einen entsprechenden Schulbesuch zu 
ermöglichen – auch im Lichte des allgemeinen Vor-
rangs des Kindeswohls.

6.4 �Erzieherische Hilfen und 
Schutz durch die  
Kinder- und Jugendhilfe

6.4.1 Zentrale Stellung der Jugendämter
In seiner Studie aus dem Jahr 2016 wirft Thomas Ber-
thold die Frage auf, ob Jugendämter überhaupt in-
nerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen und Ge-
meinschaftsunterkünften tätig werden.640 Die 
Situation mag sich in den bewegten Jahren seitdem 
verändert haben, die Frage bleibt aber relevant und 
ist auf Sondereinrichtungen wie AnkER- und funkti-
onsgleiche Einrichtungen zu erweitern. In den – bis-
lang keine rechtsverbindliche Geltung beanspruchen-

639	� Wrase 2019b, S. 7 f.

640	� Berthold 2016, S. 45.

641	� UNICEF 2017, S. 20.

642	� UNICEF 2019, S. 10.

643	� Siehe auch die fehlende Bezugnahme im betreffenden Abschnitt zu „Monitoring und Evaluierung des Schutzkonzepts“, UNICEF 2017, 
S. 28 f.

den – Mindeststandards heißt es hierzu im Abschnitt 
zu externer Kooperation:

„Als Teil der Vernetzungsarbeit müssen ein standardisier­
tes Verfahren und Ansprechpartner_innen des für den 
Kinderschutz vor Ort zuständigen Jugendamtes festge­
legt werden.“ 641

Die UNICEF-Fallstudie mit Beispielen zu „vielverspre-
chenden Praktiken“ schildert jedenfalls bei keiner der 
Einrichtungen eine systematische Zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt oder gar eine regelmäßige Präsenz. 
Sie erwähnt nur bei einer der dargestellten Unterkünf-
te die Erklärung des dortigen Einrichtungsleiters, dass 
aufgrund der Einstellung einer Sozialpädagogin eine 
ganz andere Qualitätsstufe erreicht sei und es nicht 
mehr wie vor 2017 zu Situationen komme, „in denen 
das Jugendamt eingeschaltet werden musste“.642 Die 
kurze Sequenz deutet Mehreres an und lässt gleichzei-
tig viel Raum für Interpretation. Zum einen scheinen 
Kinderschutzstandards in der betreffenden Einrich-
tung in der Vergangenheit nur an der klassischen 
Schwelle für eine Kindeswohlgefährdung festgemacht 
und nunmehr erweitert worden zu sein. Zum anderen 
macht die Passage aber vor allem auch neugierig, wie 
die Kooperation vor Ort heute organisiert sein mag. 
Sie zeigt zudem auf, dass ein systematisches Beleuch-
ten dieser zentralen Schnittstelle, obwohl sicherlich 
ein dringliches Desiderat, noch kein allgemein aner-
kannter Standard für die Evaluation und das Monito-
ring von Kinderschutzstandards in Einrichtungen für 
geflüchtete Menschen zu scheint.643

6.4.2 Internationale Zuständigkeit
Aus der Praxis wird immer von dem Missverständnis 
berichtet, dass in Erstaufnahmeeinrichtungen kein 
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Anspruch auf Leistungen nach SGB VIII bestehe.644 
Ähnliche Sichtweisen sind in der Politik zu beobach-
ten.645 Dies bestätigt sich bei einem näheren Blick auf 
die Rechtslage im nationalen und internationalen 
Recht indes nicht.646 Vielmehr sind regelmäßig ab dem 
Zeitpunkt der Einreise unabhängig von der Unterbrin-
gung die deutschen Jugendämter zuständig, zum Wohl 
der geflüchteten Kinder und Jugendlichen sowie ihrer 
Eltern bzw. Familien Leistungen zu gewähren und ih-
ren Schutzauftrag wahrzunehmen:647

Zum einen können Ausländer*innen Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe beanspruchen, wenn sie 
rechtmäßig oder aufgrund einer Duldung ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben (§ 6 
Abs. 2 S. 1 SGB VIII). Dies betrifft freizügigkeitsberech-
tigte Bürger*innen nach dem Freizügigkeitsgesetz, 
Ausländer*innen mit einem Aufenthaltstitel nach 
dem Aufenthaltsgesetz, mit einer Aufenthaltsgestat-
tung, die sie nach einem förmlichen Ersuchen nach 
Asyl bzw. Schutz beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) erhalten haben (§ 55 Abs. 1 AsylG), 
oder Ausreisepflichtige, die im Besitz einer Duldung 
sind (§ 60a AufenthG). Zum anderen sind auch Kinder 
und Jugendliche mit rechtswidrigem, nicht gedulde-
tem Aufenthalt in Deutschland in die Leistungsbe-

644	� Dietz et al. 2017, S. 421.

645	� BT-Drucks. 18/6439, S. 11; Müller 2015, S. 34; Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz (MIFKJF 
RLP) o.J.; Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 2015, S. 8.

646	� Hierzu eingehend Meysen et al. 2016a, 2016b und 2016c.

647	� AKS 2018.

648	� Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern vom 19.10.1996 (KSÜ).

649	� Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27.11.2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 
(Brüssel IIa-VO).

650	� Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen 
vom 5.10.1961 (Minderjährigenschutzabkommen, MSA).

651	� Staudinger/Pirrung 2009, Rn. G25.

652	� BGH 20.12.1972 – IV ZB 20/72; Rauscher 2012, Rn. 940.

653	� Meysen et al. 2016a, S. 22; dies. 2016b, S. 429; dies. 2016c, S. 91.

654	� Lagarde 2009, S. 44; Palandt/Thorn 2019, Anh. EGBGB Art. 24 Rn. 16; Staudinger/Pirrung 2009, Vorbem. Zu Art. 19 EGBGB, Rn. G41; Mey-
sen & Achterfeld 2018, S. 336.

rechtigung nach SGB VIII einbezogen. Denn die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe sind aufgrund völker- 
und europarechtlicher Vorgaben auch für ausländi-
sche Kinder und Jugendliche zur Leistungsgewährung 
territorial zuständig, wenn Maßnahmen zu deren 
Schutz in Betracht kommen (Art. 5 KSÜ,648 Art. 8 ff. 
Brüssel IIa-VO,649 Art. 1 MSA650).

Maßnahmen zum „Schutz“ im Sinne der hier ein-
schlägigen internationalen Rechtsinstrumente sind 
autonom von der deutschen Rechtsordnung und 
über die Rechtsbereiche hinweg einheitlich auszule-
gen.651 Da insbesondere auch Entscheidungen in 
Trennungs- und Scheidungskonflikten von den 
Schutzmaßnahmen erfasst sind, geht die Rechtspre-
chung von einem denkbar weiten Begriffsverständnis 
aus, wonach „alle Maßnahmen, die im Interesse des 
Kindes erforderlich sind“, erfasst werden.652 Nicht 
umfasst sind somit lediglich abstrakt-generelle Maß-
nahmen, wohl aber alle individuellen Maßnahmen 
im Interesse des Kindeswohls.653 Allgemeine Pflichten 
fallen somit nicht darunter (z. B. Schul- oder Impf-
pflicht), aber einzelfallbezogene, bedarfsorientierte 
Hilfen oder Maßnahmen.654 Die deutschen Behörden 
sind somit international zuständig für alle Leistun-
gen und sonstigen Aufgaben, wenn sie der Deckung 
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eines im Einzelfall festgestellten erzieherischen oder 
behinderungsbedingten Bedarfs dienen und wenn 
ihre Art und ihr Umfang am Kindeswohl orientiert 
sind bzw. ihre Grenze finden.655

Weitere Voraussetzung ist lediglich, dass die geflüch-
teten Kinder, Jugendlichen oder Eltern einen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland begründet 
haben. Dies bezieht sich weder auf eine konkrete 
Erstaufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunter-
kunft noch auf einen bestimmten Ort, sondern ledig-
lich auf einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland.656 
Dieser wird allgemein im Bereich des Sozialrechts 
begründet, wenn die Umstände erkennen lassen, 
dass die betreffenden Personen nicht nur vorüberge-
hend im Bundesgebiet verweilen werden (§ 30 Abs. 3 
S. 2 SGB I). Dieser zukunftsoffene Verbleib und die 
Begründung des Lebensmittelpunkts in Deutsch-
land657 folgt einer gemischt objektiv-subjektiven Aus-
legung. Von einem gewöhnlichen Aufenthalt geflüch-
teter Menschen ist nach der Einreise somit 
auszugehen, wenn nach objektiven Umständen eine 
Ausreise aus dem Bundesgebiet nicht von Beginn an 
unmittelbar bevorsteht und subjektiv die betreffen-
den Personen bis auf Weiteres in Deutschland blei-
ben wollen bzw. nicht anders als bleiben können, 
selbst wenn sie weiterreisen wollten.658 Das Merkmal 
des zukunftsoffenen Verbleibs ist somit nicht mit ei-
nem dauerhaften Aufenthalt gleichzusetzen.659 We-
gen der Ungewissheit, wann eine Ausreise bevorsteht 
und ggf. gegen den Willen durchgesetzt werden kann, 
wird regelmäßig mit Grenzübertritt ein gewöhnlicher 
Aufenthalt auch bei letztlich ausreisepflichtigen Kin-
dern, Jugendlichen und Eltern begründet.660 Ist ein-

655	� Differenzierend siehe Meysen et al. 2019, S. 429 f.

656	� Münder et al./Münder/Eschelbach 2018, § 6 SGB VIII Rn. 20; Kunkel et al./Fasselt/Kepert 2018, § 6 SGB VIII Rn. 12; Fieseler et al./Öndül/
Gerlach 2014, § 6 SGB VIII Rn. 27; Jans u. a./Kunkel 2008, § 6 SGB VIII Rn. 44.

657	� BVerwG 2.4.2009 – 5 C 2.08, Rn. 22 f.

658	� Meysen et al. 2016a, S. 428.

659	� jurisPK-SGB VIII/Lange 2018, § 6 SGB VIII Rn. 48.

660	� Gerhard 2012, S. 285.

661	� Merchel 2018.

mal von einem gewöhnlichen Aufenthalt auszugehen, 
bleibt dieser im Übrigen in der Regel so lange beste-
hen, wie sich die Personen im Inland aufhalten, und 
wird auch dann, wenn eine Ausreise absehbar bevor-
steht, erst mit der Begründung eines neuen gewöhn-
lichen Aufenthalts im Ausland aufgegeben.

6.4.3 Hilfe- und Schutzauftrag
Vertrauensaufbau, niedrigschwelliger Zugang und 
adressatengerechte Informationen sind Kernelemen-
te, um geflüchteten Kindern, Jugendlichen und El-
tern in ihrer hoch belasteten Lebenssituation die 
Möglichkeit zu eröffnen, die benötigten Beratungs- 
und Unterstützungsangebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Anspruch nehmen zu können (hierzu 5.2.1 
und 5.2.2). Wenn die Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe die Bedarfe anerkennen und sie unter Berücksichti-
gung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
geflüchteten Familien in ihrer Jugendhilfeplanung mit 
bedarfsgerechten Vorhaben hinterlegen (hierzu 
5.2.4),661 stellt sich die Frage, wie Adressat*innen und 
Angebote zueinander finden. 

Während der Schwangerschaft und in den ersten Le-
bensjahren nach der Geburt nutzen die Frühen Hil-
fen die in dieser Phase regelmäßig besonders hohe 
Aufgeschlossenheit für Hilfen und vermitteln in ei-
nem vernetzten System, insbesondere in der Koope-
ration zwischen den Akteuren der Gesundheitsver-
sorgung und der Kinder- und Jugendhilfe, in weitere 
und weitergehende Angebote (5.2.5). Bei der Förde-
rung in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespfle-
ge ergeben sich mit Blick auf die Regelstrukturen 
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formale Hindernisse, insbesondere aufgrund von Be-
schränkungen des Anspruchs auf einen Platz mit 
Blick auf eine Einhaltung vorgelagerter Anmeldungs-
fristen (§ 24 Abs. 5 S. 2 SGB VIII) sowie einer Finanzie-
rung, die monatsweise erfolgt und/oder an regelmä-
ßige Teilnahme mit einer verbindlichen Stundenzahl 
gekoppelt ist.662 Um diese bürokratischen Barrieren 
zu umgehen, weichen Kommunen auf sog. Brücken-
angebote aus, die rechtlich regelmäßig jenseits der 
§§ 22 ff. SGB VIII im Rahmen der allgemeinen Förde-
rung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII 
angesiedelt werden. Sie bieten Erziehung, Bildung 
und Betreuung in einem offenen Setting und mit der 
Möglichkeit, die Eltern einzubeziehen. Allerdings 
entfällt damit für die Kommunen die Mitfinanzie-
rung seitens des Landes im Kontext der Förderung 

„klassischer“ Tageseinrichtungen, was einen gesteiger-
ten kommunalpolitischen Willen erforderlich macht, 
Brückenangebote bereitzustellen (siehe oben 5.3.2).663

Bei älteren Kindern und Jugendlichen ist die Integra-
tion in Angebote der Kinder- und Jugendarbeit oder 
Jugendverbandsarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII; siehe oben 
5.3.2),664 in Projekte,665 Medien- und Kulturarbeit,666 
Theater-, Musik- und Sportangebote geboten.667 Die 
Jugendsozialarbeit setzt an den Ressourcen und der 
Motivation an, um die Potenziale für eine Selbstbe-
mächtigung und Integration zu heben (siehe oben 
5.3.3).668 

662	� Meiner-Teubner 2018, S. 493 ff.

663	� Zu Brückenangeboten siehe UNICEF 2018a, S. 12; Stadt Hamm 2016; Deutscher Verein 2016, S. 17.

664	� Kaisen & Böhm 2018.

665	� Jansen 2018.

666	� Hoffmann 2018.

667	� Harpain et al. 2018; Ismail 2018.

668	� Bluhm 2018; zur Jugendberufshilfe siehe Lensker 2018.

669	� Braun 2018.

670	� Engelhardt 2018, S. 202 f.; Thiele 2016, S. 366.

671	� Potenziale im Rahmen der Grenzen beschreibend Engelhardt 2018, S. 206 f.

Für geflüchtete Eltern kann Erziehungsberatung (§ 28 
SGB VIII) hilfreich sein, ggf. auch mit aufsuchenden 
Elementen und Beratungsangeboten in den Einrich-
tungen. Diese bieten häufig die gewünschten niedrig-
schwelligen Zugänge zu Beratungen, wie die Eltern 
ihre Kinder in dieser besonderen Situation bestmög-
lich fördern können.669 Die Möglichkeiten der Eltern 
sind in Einrichtungen für geflüchtete Menschen limi-
tiert. Bestehen gravierendere Konflikte, kommt es zu 
Erziehungsschwierigkeiten oder zu Gewalt, ist bei 
nicht geflüchteten Familien die sozialpädagogische 
Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) häufig die erste Wahl. Bei 
geflüchteten Familien kann diese insbesondere Un-
terstützung leisten bei der Bewältigung von Alltags-
schwierigkeiten, Ämtergängen, bei der Wohnungssu-
che oder bei den Kontakten mit Tageseinrichtungen 
oder Schulen.670 Wenn das Kindeswohl allerdings 
aufgrund innerfamiliärer Konflikte nicht gewährleis-
tet ist oder eine Gefährdung droht, wird zu hinter-
fragen sein, ob eine sozialpädagogische Familienhilfe 
die problematische Familienkonstellation eher stützt, 
als tatsächlich hilfreiche Verbesserungen herbeizu-
führen. Ohne Möglichkeiten zur Veränderung der Le-
benssituation, insbesondere der Unterbringung der 
Familie in einer angemessenen Wohnung, wird je-
denfalls die Geeignetheit der Hilfe regelmäßig genau 
zu reflektieren sein.671

Werden gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung bekannt, werden Träger der freien 
und öffentlichen Jugendhilfe in ihrem Schutzauftrag 



80

nach § 8a SGB VIII aktiviert.672 Es gelten die allgemei-
nen Handlungsvorgaben, wonach zunächst eine Ge-
fährdungseinschätzung vorzunehmen ist. Dies ge-
schieht unter Einbezug der Expertise sowohl der 
geflüchteten Kinder, Jugendlichen und Eltern zu ih-
rem Erleben des Zusammenlebens in der Familie als 
auch mehrerer Fachkräfte bzw. insoweit erfahrener 
Fachkräfte (näher zum Ablauf siehe unten 7.2.3). 
Wenn die Gefahr nicht anders abgewendet werden 
kann, hat das Jugendamt das Kind oder den/die Ju-
gendliche*n in Obhut zu nehmen (§ 42 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 
SGB VIII)673 und/oder das Familiengericht anzurufen 
(§ 8a Abs. 2 SGB VIII [ggf. i. V. m § 42 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 
SGB VIII]). Vor dem Hintergrund der Unsicherheit der 
Bleibeperspektive (hierzu oben 4.3.1) und der anfäng-
lichen Fremdheit in Deutschland (hierzu oben 3.4) 
gehört zu den benötigten Kompetenzen der Fach-
kräfte, mit den Beteiligten aus der Familie mit einer-
seits ausreichend professionellem Selbstvertrauen, 
andererseits aber auch mit Bedacht und Sensibilität 
zu fragen und zuzuhören, um ein Mitteilen zu er-
möglichen, die Kommunikationskanäle geöffnet zu 
halten sowie neugierig und offen zu bleiben für das, 
was sie nicht wissen. Hilfreich ist, wenn die Fachkräf-
te den geflüchteten Eltern, Jugendlichen und Kindern 
aufrichtig vermitteln können, dass sie der Kooperati-
on mit ihnen den Vorrang geben vor der Kooperation 
mit anderen Professionellen und Ehrenamtlichen, 
die mit den geflüchteten Menschen in Kontakt ste-
hen.674 Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen 
sowie ihre Bedürfnisse deutlich im Blick zu behalten, 
ist auch in geflüchteten Familien nicht zu relativieren 
(siehe oben 5.3.4). Allerdings werden gerade auch bei 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen die Folgen 
einer Trennung von ihren Eltern sorgfältig mit den 
Folgen ggf. fortgesetzter gefährdender Lebensum-
stände in der Familie – im Sinne der am wenigsten 

672	� Plafky 2018, S. 625.

673	� Auseinandersetzungen finden sich bislang nur in Bezug auf unbegleitet geflüchtete Kinder und Jugendliche, siehe Wiesinger 2018; 
Katzenstein et al. 2016.

674	� Kelly & Meysen 2016, S. 9.

675	� Goldstein et al. 1974, S. 49 ff.

676	� Münder et al./Schönecker/Meysen 2018, § 10 SGB VIII Rn. 55 f. (auch mit Hinweisen zu den konkreten landesrechtlichen Regelungen).

schädlichen Alternative – genau abzuwägen sein (nä-
her unten 6.7).675

6.5 �Leistungen zur Teilhabe 
bei Behinderung

6.5.1 Geteilte Leistungsverantwortung für 
Kinder und Eltern mit Behinderungen
Die Leistungszuständigkeit für Teilhabeleistungen für 
Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit Behinderungen 
ist in Deutschland geteilt:

• �Grundsätzlich gilt für alle junge Menschen (bis 27 
Jahre, vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII) die vorrangige 
Leistungszuständigkeit der Träger der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe (§ 10 Abs. 4 S. 1 SGB VIII). Hier-
von erfasst sind auch geflüchtete Kinder und Jugend-
liche mit einer (drohenden) seelischen Behinderung, 
denen Ansprüche auf Eingliederungshilfe nach § 35a 
SGB VIII zustehen. Junge Menschen mit einer körper-
lichen und/oder geistigen Behinderung sind hingegen 
hinsichtlich ihrer individuellen Leistungsansprüche 
aus dem Hilfesystem der Kinder- und Jugendhilfe 
herausgenommen und vorrangig der Leistungsverant-
wortung der Träger der Eingliederungshilfe zugewie-
sen (§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII). Eine Ausnahme von dieser 
grundsätzlichen Aufspaltung je nach Behinderungs-
form gilt für den Leistungsbereich der Frühförderung, 
das heißt für Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahrs (§ 10 Abs. 4 S. 3 SGB VIII). 
Hier ist den Ländern bundesrechtlich die Möglichkeit 
eingeräumt, die einheitliche Leistungszuständigkeit 
eines Leistungsträgers zu bestimmen. Damit soll die in 
den ersten Lebensjahren besonders schwierige und in 
der Regel kaum mögliche Abgrenzung vermieden wer-
den, ob ein Entwicklungsrückstand eines Kindes auf 
eine geistige, seelische oder körperliche Beeinträchti-
gung oder erzieherische Gründe zurückzuführen ist. 
Hiervon hat die überwiegende Mehrzahl der Länder 
Gebrauch gemacht.676
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• �Dass Bedarfe von Menschen mit Behinderungen auf 
Unterstützung in der Wahrnehmung ihrer Elternrolle 
ein wesentlicher Aspekt ihres Rechts auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe darstellt, ist seit dem BTHG zwar 
erstmals auch mit einem ausdrücklichen Leistungs-
anspruch (sog. „unterstützte Elternschaft“, § 78 Abs. 3 
SGB IX) hinterlegt. Jedoch war bereits seit Längerem 
ein entsprechender Unterstützungsanspruch auch 
höchstrichterlich anerkannt677 – nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der menschenrechtlichen Vorgaben aus 
Art. 23 UN-BRK und verfassungsrechtlicher Verbriefung 
des Elternrechts in Art. 6 Abs. 2 GG. Für die Abgren-
zung der Leistungszuständigkeiten des Jugendamts 
(erzieherische Hilfen) und der Träger der Eingliede-
rungshilfen (Elternassistenz als Teilhabeleistungen) 
fehlt es jedoch an einer eigenen Regelung, sodass 
auch hier nur auf die auf „junge Menschen“ ausge-
richtete Norm des § 10 Abs. 4 SGB VIII zurückgegriffen 
werden kann:678 Sind die Eltern also noch nicht 27 
Jahre alt und haben eine körperliche und/oder geistige 
Behinderung, sind sie der Leistungszuständigkeit der 
Träger der Eingliederungshilfe zugewiesen. Für Eltern 
mit (ausschließlich) seelischer Behinderung und/oder 
für Eltern ab dem 27. Lebensjahr sind die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe leistungsverantwortlich.

Die Zuweisung in das eine oder andere Hilfesystem 
hat für die Leistungsberechtigten elementare Aus-
wirkungen, sodass sowohl politisch679 als auch in der 
Fachwelt680 seit Längerem um die Gestaltung einer 
Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für 
alle Kinder und Jugendlichen gerungen wird, egal ob 
mit oder ohne bzw. mit welcher Behinderungsform 
(sog. „inklusive Lösung“). Hintergrund ist vor allem 
die der Kinder- und Jugendhilfe zugrundeliegende 
ganzheitliche Bedarfs- und Hilfeperspektive, im Rah-
men derer – anders als in der individuumszentrier-
ten Eingliederungshilfe mit ausschließlicher Fokus-
sierung auf den Menschen mit seiner Behinderung 

– das gesamte Familiensystem im Blick ist und ggf. 

677	� BVerwG 22.10.2009 – 5 C 19.08; BSG 24.3.2009 – B 8 SO 29/07 R.

678	� Ausführlich zur Problematik einer bislang fehlenden, an den spezifischen Bedarfen aus der Perspektive von Eltern (mit Behinderun-
gen) orientierten Regelung siehe Meysen et. al. 2019, S. 106 ff.

679	� Vgl. aktuelle Diskussionen im Beteiligungsprozess des BMFSFJ „Mitreden – Mitgestalten“ (www.mitreden-mitgestalten.de), aber auch 
bspw. bereits ASMK/JFMK 2013.

680	� Siehe hierzu mit zahlreichen Nachweisen Smessaert 2018; Schönecker 2018; Müller-Fehling & Coester 2017.

681	� Zur Dimension der menschenrechtlichen Diskriminierung dieser unterschiedlichen Hilfeperspektiven siehe Schönecker 2019.

mit Leistungen adressiert werden kann. Für die Kin-
der und Jugendlichen hat dies zur Konsequenz, dass 
sie entweder primär als „kleine Menschen mit Behin-
derung“ (Eingliederungshilfe) oder als „Kinder und 
Jugendliche“ mit altersspezifischen Entwicklungsauf-
gaben, Bedürfnissen nach Pflege, Erziehung und Für-
sorge, familiären Bindungen, Beziehungen und Bezü-
gen (Kinder- und Jugendhilfe) wahrgenommen werden 
(zur Parallele in Bezug auf geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche als geflüchtete Menschen siehe oben 3.1).681

Im Kontext von geflüchteten Menschen mit Behinde-
rungen hat die jeweilige Zuweisung in das eine oder 
andere Hilfesystem jedoch noch viel weitergehende 
Konsequenzen. Wenn sie der Leistungszuständigkeit 
der Kinder- und Jugendhilfe unterfallen, haben sie 
gleichberechtigten Hilfezugang wie alle anderen Leis-
tungsberechtigte (siehe oben 6.4.2). Wenn jedoch 
junge Menschen oder ihre Eltern dem Leistungssys-
tem der Eingliederungshilfe zugewiesen sind, ver-
knüpft sich der Zugang zu Teilhabeleistungen für sie 
eng mit ihrem aufenthaltsrechtlichen Status.

6.5.2 Eingeschränkte Zugänge zu Leistungen 
der Eingliederungshilfe
Fallen junge Menschen bzw. Eltern unter 27 Jahren 
aufgrund ihrer körperlichen und/oder geistigen  
Behinderung aus der Leistungszuständigkeit der Kin-
der- und Jugendhilfe heraus, stehen ihnen Teilhabe-
leistungen nur in Abhängigkeit von ihrem aufenthalts-
rechtlichen Status zu. Sind sie Leistungsberechtigte 
nach dem AsylbLG, sind sie vom Leistungssystem der 
Eingliederungshilfe nach § 23 Abs. 2 SGB XII (bis 
31.12.2019) bzw. § 100 Abs. 2 SGB IX (ab 1.1.2020) aus-
drücklich ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat im 
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Zuge der großen Reform zur Stärkung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen durch das Bundesteil-
habegesetz (BTHG)682 an diesem Ausschluss – trotz 
Gegenstimmen und Hinweisen auf Verstöße gegen 
höherrangiges Recht683 – festgehalten.684 Die Leis-
tungsansprüche der geflüchteten Menschen leiten 
sich in diesen Fällen somit grundsätzlich allein aus 
dem AsylbLG ab (zur Gesundheitsversorgung siehe 
unten 6.6).

Da Leistungen zur Teilhabe bzw. Eingliederungshilfen 
für geflüchtete Menschen mit Behinderungen im 
AsylbLG keine ausdrückliche Erwähnung finden, lassen 
sich diese nur auf die Auffangnorm des § 6 AsylbLG 
stützen. Dass behinderungsbedingte Bedarfslagen 
grundsätzlich von dieser Regelung umfasst sind, er-
scheint allgemein anerkannt.685 Problematisch ist je-
doch, dass die Leistungen nach § 6 AsylbLG als 

„Kann-Leistungen“ durchgängig in die Ermessensent-
scheidung der leistungszuständigen Behörden gestellt 
sind. Den eigens in § 6 Abs. 1 S. 1 Var. 3 AsylbLG erwähn-
ten „besonderen Bedürfnissen von Kindern“ wird je-
denfalls nur dann ermessenslenkende Bedeutung zu-
gemessen, wenn es sich um spezifische kindliche 
Bedarfssituationen handelt, nicht aber im Falle behin-
derungsbedingter Bedarfe eines Kindes oder eines/ei-
ner Jugendlichen, die genauso gut bei einem Erwach-
senen bestehen können.686 Zur Leistungsbewilligung 

682	� Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG), BGBl. I 
2016, S. 3234 ff.

683	� Näher zu den Diskussionen in diesem Kontext im Rahmen des BTHG-Gesetzgebungsprozesses siehe Schülle 2016.

684	� Von Boetticher 2018, S. 280.

685	� Welti/Walter 2019, S. 140; Cantzler 2019, § 6 AsylbLG Rn. 21; Berlit et al./Kötter 2019, Kap. 34 Rn. 91.

686	� Cantzler 2019, § 6 AsylbLG Rn. 28.

687	� DIMR 2017, S. 76.

688	� BT-Drucks. 18/11603, S. 14 (Antwort der BReg auf die Kleine Anfrage „Zur Lage von geflüchteten Menschen mit Behinderungen“); BT-
Drucks. 18/9009, S. 3 (Antwort der BReg auf die Kleine Anfrage „Verbesserungen der gesundheitlichen und psychosozialen Versorgung 
von Geflüchteten zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie“); BT-Drucks. 18/7831, S. 5 (Antwort der BReg auf die Kleine Anfrage „Situa-
tion von geflüchteten Menschen mit Behinderungen“).

689	� Art. 19 Abs. 2 i. V. m. Art. 21 der EU-Richtlinie 2013/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie).

690	� So scheinbar auch weitgehende Rechtsmeinung in der Literatur, z. B. Welti/Walter 2019, S. 140; Berlit et al./Kötter 2019, Kap. 34 Rn. 91; 
Turhan 2016, S. 154; Schülle & Frankenstein 2019, S. 8 f.; Schülle 2017a, S. 5.

hinsichtlich behinderungsbedingter Bedarfe nach § 6 
AsylbLG liegen keine Statistiken vor. Allerdings wird 
aus der Praxis vielfach von sehr restriktiven Leistungs-
entscheidungen mit der Folge defizitärer Versorgungs-
situationen berichtet, von denen besonders viele Kin-
der mit Behinderungen betroffen seien.687

In verschiedenen Äußerungen hat die Bundesregie-
rung deutlich gemacht, dass sie davon ausgehe, dass 
für die leistungszuständigen Behörden aufgrund eu-
ropa- sowie verfassungsrechtlicher Auslegung das 
Ermessen des § 6 AsylbLG bei besonders vulnerablen 
Gruppen, wie beispielsweise Menschen mit Behinde-
rungen, derart reduziert sei, diesen ein zwingender 
Rechtsanspruch auf Leistungsgewährung zustehe.688 
Zumindest in richtlinienkonformer Auslegung des § 6 
AsylbLG ist den nach Deutschland geflüchteten, 
schutzbedürftigen Personen mit besonderen Bedürf-
nissen die „erforderliche medizinische oder sonstige 
Hilfe, einschließlich erforderlichenfalls einer geeigneten 
psychologischen Betreuung“ 689 zu gewähren.690 In der 
Gesetzesbegründung zum ab 1. Januar 2020 gelten-
den Ausschluss von Eingliederungshilfen nach § 100 
Abs. 2 SGB IX heißt es ausdrücklich: 
„Bei der Auslegung und Anwendung dieser Norm obliegt 
es den Leistungsbehörden nach dem AsylbLG, europa­
rechtliche Vorgaben einzuhalten und den Wertentschei­
dungen völkerrechtlicher Verträge, an die Deutschland 
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gebunden ist (UN-Kinderrechtskonvention, UN-Behin­
dertenrechtskonvention), Rechnung zu tragen. Dies 
kommt insbesondere in Betracht, soweit die Gewährung 
von Eingliederungshilfe an Kinder betroffen ist, weil hier 
nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention, sondern 
auch die UN-Kinderrechtskonvention zu beachten ist.“ 691 

Auch in zwei neueren Entscheidungen des LSG Hes-
sen692 sowie LSG Niedersachsen-Bremen693 wird die-
se Konsequenz gezogen und der Leistungsumfang 
äquivalent zum Leistungsspektrum des SGB V bzw. 
SGB XII (seit 1. Januar 2020: SGB IX Teil 2) gesehen.694

Zudem hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit 
seiner Grundsatzentscheidung im Jahr 2012695 in Be-
zug auf die existenzsichernden Leistungen nach § 3 
AsylbLG deutlich herausgestellt, dass nach Art. 1 Abs. 1 
GG i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip) allen 
sich in Deutschland aufhaltenden Menschen das 
Grund- und Menschenrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums zu sichern ist. 
Eine anderweitige Bestimmung existenznotwendiger 
Leistungen als die, die der Gesetzgeber zur Existenzsi-
cherung deutscher Bürger*innen getroffen habe, sei 
daher allenfalls zu rechtfertigen, wenn der Bedarf tat-
sächlich signifikant abweicht und dies in einem inhalt-
lich transparenten Verfahren anhand des tatsächli-
chen Bedarfs gerade dieser Gruppe belegt werden 
kann.696 Pauschal nach dem Aufenthaltsstatus diffe-
renzierende Minderleistungen seien hingegen verfas-
sungsrechtlich unzulässig.697

691	� BT-Drucks. 18/9522, S. 278.

692	� LSG Hessen 11.7.2018 – L 4 AY 9/18 B ER.

693	� LSG Niedersachsen-Bremen 1.2.2018 – L 8 AY 16/17 B ER.

694	� Ausführliche Besprechung der Entscheidungen von Schülle & Frankenstein 2019.

695	� BVerfG 18.7.2012 – 1 BvL 10/10.

696	� BVerfG 18.7.2012 – 1 BvL 10/10, Rn. 69 ff.

697	� BVerfG 18.7.2012 – 1 BvL 10/10, Rn. 73.

698	� Mit weiteren Nachweisen Cantzler 2019, § 6 AsylbLG Rn. 4, 20; Schülle/Frankenstein 2019, S. 12.

699	� LSG Hessen 11.7.2018 – L 4 AY 9/18 B ER.

700	� DIMR 2017; AWO Bundesverband 2017; Schülle 2017, S. 3; Schülle 2016, S. 2; Turhan 2016, S. 153; Eisenhardt 2015, S. 5.

Die verfassungsrechtliche Reichweite dieser Entschei-
dung – insbesondere hinsichtlich ihrer Bedeutung 
für die Regelung des § 6 AsylbLG – ist bislang um-
stritten.698 Nach der Entscheidung des LSG Hessen 
gebiete jedoch auch die verfassungskonforme Ausle-
gung entsprechend der Vorgaben des BVerfG eine 
weite Auslegung der Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 
AsylbLG. Demnach habe der Gesetzgeber bislang 
nicht den entsprechenden Nachweis erbracht, dass – 
hier bezogen auf Gesundheitsleistungen – tatsäch-
lich Minderbedarfe bei AsylbLG-Berechtigten vorlie-
gen, die allein ein im Verhältnis zum SGB V bzw. den 
Gesundheitsleistungen nach §§ 47 ff. SGB XII herabge-
setztes Leistungsspektrum rechtfertigen könnten.699 

Zusammenfassend lässt sich daher konstatieren: Jun-
ge Menschen bzw. Eltern mit Behinderungen, die 
aufgrund ihrer körperlichen und/oder geistigen Be-
hinderungen Teilhabeleistungen bislang nur entspre-
chend der Regelungen des AsylbLG geltend machen 
können, sind zur Deckung ihrer Hilfebedarfe darauf 
angewiesen, dass die hierfür zuständigen Leistungs-
träger ihren Ermessensspielraum gem. § 6 AsylbLG zu 
ihren Gunsten nutzen. Wenngleich aus völker-, euro-
pa- und auch verfassungsrechtlicher Sicht eine regel-
hafte Bewilligung notwendiger Teilhabeleistungen 
geboten erscheint, wird aus der Praxis von einer rest-
riktiven, Leistungsansprüche ganz überwiegend ver-
neinenden Entscheidungsrealität der zuständigen 
Behörden berichtet.700 Die doppeldeutige Botschaft 
des Gesetzgebers, einerseits zwar die höherrangigen 
rechtlichen Verpflichtungen zu benennen und als 
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(Mit-)Entscheidungsgrundlagen der Behördenmitar-
beiter*innen ins Feld zu führen, andererseits aber an 
dem – auch über das BTHG erneut betonten – Aus-
schluss von Eingliederungshilfeleistungen für Leis-
tungsberechtigte nach dem AsylbLG festzuhalten, 
dürfte die Ermessensausübung in Richtung einer 
Angleichung der Leistungsgewährungspraxis zwi-
schen geflüchteten Menschen und Menschen im re-
gulären Bezug von Leistungen der Eingliederungshil-
fe jedenfalls nicht unbedingt befördern.

6.5.3 Anspruch auf Eingliederungshilfe bzw. 
entsprechende „Analogleistungen“ 
Nach Ablauf von 18 Monaten – bis zum 20. August 
2019 waren es noch 15 Monate701 – erhalten Leis-
tungsberechtigte nach dem AsylbLG einen Anspruch 
auf Leistungen im Umfang der gesetzlich Kranken-
versicherten bzw. der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB XII bzw. SGB IX Teil 2 (sog. Analogleistungen, § 2 
Abs. 1 S. 1 AsylbLG). Voraussetzung ist, dass sie die 
Dauer ihres Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich 
selbst beeinflusst haben. Kinder und Jugendliche, die 
sich selbst noch nicht 18 Monate in Deutschland auf-
halten, beispielsweise weil sie erst hier geboren wur-
den, erhalten diese Leistungen bereits dann, wenn 
mindestens ein Elternteil, mit dem sie zusammenle-
ben, entsprechende Leistungen erhält (§ 2 Abs. 3 
AsylbLG). 

Der Anspruch auf Gewährung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe erstarkt für geflüchtete Men-
schen mit Behinderungen zu einem Vollanspruch, 
also zu einer unmittelbaren Leistungsberechtigung 
nach dem SGB XII bzw. SGB IX Teil 2, wenn sie eine 
Asylanerkennung oder eine Anerkennung nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Auch die aus 
subsidiärem Schutzstatus erteilte Aufenthaltserlaub-
nis gewährt einen unmittelbaren Zugang zur Einglie-
derungshilfe, sofern prognostisch ein dauerhafter 
Aufenthalt in Deutschland besteht (§ 23 Abs. 1 S. 3 
SGB XII, § 100 Abs. 1 S. 2 SGB IX-2020).

701	� Geändert durch Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, BGBl I 2019, S. 1290 ff. 

6.5.4 Besondere Unsichtbarkeit außerhalb 
des Teilhaberechts
Der Umfang der zu gewährenden Teilhabeleistungen 
sollte sich grundsätzlich nicht danach unterscheiden, 
ob die geflüchteten Kinder, Jugendlichen oder Eltern 
mit Behinderungen eine unmittelbare oder nur „ana-
loge“ Zugangsberechtigung haben. Dennoch hat diese 
Zuordnung ganz wesentliche Auswirkungen sowohl 
auf die verfahrensrechtliche Situation der geflüchte-
ten Menschen mit Behinderungen als auch generell 
auf die strukturelle Sichtbarkeit ihrer besonderen 
Bedarfe. Denn die bewusst zur Stärkung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen nochmals durch 
das BTHG geschärften Regelungen im Kontext von 
Teilhabeleistungen, wie etwa die für die Träger der 
Eingliederungshilfe geltenden besonderen Beratungs- 
und Unterstützungspflichten zu ihrer Inanspruch-
nahme (§ 106 SGB IX) oder die Verpflichtungen zur 
beschleunigten und koordinierten Leistungsgewäh-
rung (§§ 14, 15 SGB IX) bzw. zur umfassenden Feststel-
lung, Begutachtung und Beratung des Rehabilitati-
onsbedarfs (§§ 13, 17, 19 SGB IX), greifen nur im 
Bereich von Teilhabeleistungen durch und in der 
Verantwortung von Rehabilitationsträgern (vgl. § 6 
SGB IX). Im Rahmen der Gewährung von Eingliede-
rungshilfe-„Analogleistungen“ sind Sozialämter hin-
gegen mangels Tätigwerden als Rehabilitationsträger 
von diesen Vorgaben des SGB IX nicht adressiert. Es 
wäre jedoch von zentraler Bedeutung, wenn (vor al-
lem in den ersten 18 Monaten nach Ankunft) eine 
Aufklärung der geflüchteten Menschen mit Behinde-
rungen über etwaige Hilfeansprüche sowie eine mög-
lichst beschleunigte Leistungsgewährung für eine 
bedarfsgerechte Versorgung erfolgt. Ein weiteres Er-
schwernis für bedarfsgerechte Angebote ergibt sich 
daraus, dass für die Sozialämter im Bereich der „Ana-
logleistungen“ der durch das BTHG ebenfalls neu ge-
fasste Sicherstellungsauftrag nicht gilt, „flächende-
ckende, bedarfsdeckende, am Sozialraum orientierte 
und inklusiv ausgerichtete Angebote“ zur Verfügung 
zu stellen (§ 95 S. 1 i. V. m. § 94 Abs. 3 SGB IX). Wegen 
der weitgehend fehlenden sozialen Netzwerke ge-
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flüchteter Familien, der mangelnden Sozialrauman-
bindung und der spezifischen und notwendigerweise 
zu vernetzenden Beratungs- und Hilfeangebote wäre 
ein solcher aber besonders wichtig (zu entsprechen-
den Problemanzeigen aus der Praxis s. oben 5.4.2).

6.6 Gesundheitsversorgung
Die Forschung hat immer wieder alarmierende Be-
funde zur Gesundheit von geflüchteten Kindern, Ju-
gendlichen und geflüchteten Menschen insgesamt 
hervorgebracht. Hohe Prävalenzen von posttrauma-
tischer Belastungsstörung und Depressivität führen 
die erheblichen Beeinträchtigungen der psychischen 
Gesundheit an, wobei Mädchen öfter von somati-
schen, depressiven und Angstsymptomen betroffen 
sind als Jungen. Die geflüchteten Menschen kommen 
auch mit einer hohen Rate somatischer Erkrankun-
gen in Deutschland an (eingehend zu diesen Befun-
den siehe oben 3.4). Die Gesundheitsversorgung ist 
für das Wohl von geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Behinderung sowie für ihre El-
tern ein zentrales Thema.

Hinsichtlich ihrer medizinischen Versorgung sind ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft 

– wie alle anderen Leistungsberechtigten nach dem 
AsylbLG – auf die Regelung des § 4 Abs. 1 AsylbLG ver-
wiesen. Diese spricht ihnen nur im Falle von akuten 
Erkrankungen und Schmerzzuständen einen An-
spruch auf die erforderliche ärztliche und zahnärztli-
che Behandlung einschließlich der Versorgung mit 
Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Ge-
nesung, Besserung oder zur Linderung von Krankhei-
ten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen 

702	� Schülle 2019, S. 149; Berlit et al./Kötter 2019, Kap. 34 Rn. 82.

703	� LSG Essen 6.5.2013 – L 20 AY 145/11 mit weiteren Nachweisen.

704	� Bieritz-Harder et al./Birk 2018, § 4 AsylbLG Rn. 4; Cantzler 2019, § 4 AsylbLG Rn. 38.

705	� Schülle 2019, S. 150.

706	� Schülle 2019, S. 150.

707	� Berlit et al./Kötter 2019, Kap. 34 Rn. 88.

zu (siehe hierzu auch oben 5.4.1). Diese medizinische 
Notfallversorgung ist somit sowohl im Verhältnis 
zum Anspruch auf Krankenbehandlung im Rahmen 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als auch 
im Vergleich zur medizinischen Versorgung von Leis-
tungsberechtigten nach dem SGB IX Teil 2 deutlich 
eingeschränkt.702 Ein Behandlungsanspruch setzt 
demnach eine „akute“ Erkrankung voraus, das heißt 
einen unvermutet auftretenden, schnell und heftig 
verlaufenden, regelwidrigen Körper- oder Geisteszu-
stand, der aus medizinischen Gründen der ärztlichen 
Behandlung bedarf.703 Auch der Behandlungsan-
spruch im Kontext chronischer Erkrankungen ist 
demzufolge daran geknüpft, dass ein akuter, das 
heißt aus medizinischen Gründen unaufschiebbarer, 
Behandlungsbedarf vorliegt.704 Als „sonstige Leistun-
gen“ gewährt § 4 Abs. 1 AsylbLG zwar auch einen An-
spruch auf Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln 
(z. B. Rollstuhl, Seh- und Hörhilfen, häusliche Kran-
kenpflege, Krankengymnastik, Dolmetscher*innen-
dienste), allerdings ebenfalls nur, wenn diese im be-
schriebenen Sinne akut notwendig sind.705 Ebenso 
lässt sich ein Anspruch auf Psychotherapie allenfalls 
im Falle einer (Kurzzeit-)Behandlung eines akuten 
seelischen Schmerzzustandes auf § 4 Abs. 1 AsylbLG 
stützen.706

Darüber hinaus enthält § 6 AsylbLG auch in diesem 
Kontext einen Auffangtatbestand, über den im Er-
messenswege in atypischen Bedarfssituationen sog. 

„sonstige Leistungen“ gewährt werden können, die 
nicht bereits durch die Grundleistungen der materi-
ellen Existenzsicherungen nach § 3 AsylbLG oder die 
Gesundheitsleistungen des § 4 AsylbLG abgedeckt 
sind.707 Als derartige Sonderbedarfssituationen hat 
der Gesetzgeber beispielhaft („insbesondere“) unter 
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anderem benannt, dass die Leistungen „im Einzelfall 
zur Sicherung […] der Gesundheit unerlässlich“ bzw. „zur 
Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten“ 
sind. Die Vorschrift ermöglicht somit grundsätzlich 
eine weitergehende gesundheitliche Versorgung, wie 
beispielsweise die Übernahme von Mehrkosten für 
eine krankheitsbedingte besondere Ernährung, Leis-
tungen zur ambulanten oder stationären Versorgung, 
Psychotherapie, Drogentherapie sowie zur Behand-
lung notwendige Dolmetscher*innen und in dem Kon-
text anfallende Fahrtkosten.708 Voraussetzung ist je-
doch auch hier, dass die Leistungen zur Sicherung der 
Gesundheit und des Lebens unbedingt notwendig709 
bzw. unverzichtbar710 sind (zur Problematik der Er-
messensentscheidung mit der Folge restriktiver Leis-
tungsgewährung siehe oben 6.5.2).

6.7 �Schutzmaßnahmen des 
Familiengerichts

Familiengerichte sind international zuständig für 
Maßnahmen zum Schutz von ausländischen, geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen (Art. 5 Abs. 1 KSÜ,711 
Art. 8 ff. Brüssel IIa-VO,712 Art. 1 MSA713). Der Schutz vor 
Kindeswohlgefährdung nach § 1666 Abs. 1 BGB gehört 
zweifelsfrei zu den „Maßnahmen, die im Interesse 
des Kindes erforderlich sind“ (eingehend siehe oben 
6.4.1).714

708	� So die Beispiele bei Berlit et al./Kötter 2019, Kap. 34 Rn. 90.

709	� So ausdrücklich Cantzler 2019, § 6 AsylbLG Rn. 25.

710	� Mit weiteren Nachweisen Turhan 2016, S. 153.

711	� Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern vom 19.10.1996 (KSÜ).

712	� Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27.11.2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 
(Brüssel IIa-VO).

713	� Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen 
vom 5.10.1961 (Minderjährigenschutzabkommen, MSA).

714	� BGH 20.12.1972 – IV ZB 20/72; Rauscher 2012, Rn. 940.

715	� Meysen 2008.

716	� Siehe beispielsweise BVerfG 22.9.2014 – 1 BvR 2108/14, Rn. 17.

717	� Kelly et al. 2019, S. 128.

Denkbare Interventionen sind Gebote und Verbote 
(§ 1666 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BGB). Solche erscheinen zur 
Abwendung einer angenommenen Kindeswohlge-
fährdung insbesondere dann als probates Mittel, 
wenn sie in ihrer Warnfunktion tatsächlich eine Ver-
änderung des Verhaltens bzw. eine Befolgung und 
damit eine Gewährleistung des Kindeswohls verspre-
chen.715 Mit Blick auf autoritär-hierarchische Verhält-
nisse und Erziehungsvorstellungen in einigen Her-
kunftsländern (siehe oben 4.1.3) können entsprechende 
Potenziale auszuloten sein. Allerdings wird dabei auch 
zu berücksichtigen sein, inwieweit den Eltern unter 
den ihnen vorgegebenen Lebensbedingungen (z. B. 
Leben in Einrichtungen für geflüchtete Menschen) 
und ihren Belastungen (z. B. ungesicherte Bleibepers-
pektive) die Rahmenbedingungen zur Verfügung ste-
hen, die notwendig wären, um ihre Ressourcen für 
eine förderliche Erziehung ausreichend aktivieren zu 
können.

Bei einem Entzug der elterlichen Sorge zur Initiie-
rung einer Herausnahme aus der Familie (§ 1666 
Abs. 3 Nr. 5 u. 6 BGB) ist stets eine sorgfältige Folgen-
abwägung vorzunehmen (siehe auch oben 6.4.3).716 
Die Folge eines Verlusts der familiären Bezüge und 
mögliche Disruptionen aufgrund emotionaler Abhän-
gigkeitsverhältnisse im fremden Land werden hierbei 
gegenüberzustellen und zu berücksichtigen sein, 
ohne Gewalt als kulturell adäquat zu normalisieren.717 
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Stereotypisierung von Gruppen sollten dabei vermie-
den werden. Vielmehr sind die individuelle Situation 
und das jeweilige Selbstverständnis der einzelnen 
Familienmitglieder gemeinsam mit ihnen zu ergrün-
den,718 die Bedürfnisse der geflüchteten Kinder und 
Jugendlichen differenziert zu erfassen und die Verän-
derungspotenziale, die Erziehungsbereitschaft und 

-fähigkeit der Eltern auszuloten.

Werden geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der 
Familie herausgenommen und untergebracht,719 sind 
zudem die religiösen und kulturellen Bedürfnisse 
möglichst zu berücksichtigen (§ 9 Nr. 1 SGB VIII),720 
hier, ohne „für“ geflüchtete Kinder oder Jugendliche 
mit kulturellen Zuschreibungen zu agieren.721 Die 
durch das Jugendamt zu treffende Auswahl von Pfle-
gefamilie, Heim oder Wohngruppe erfolgt sinnvoller-
weise mit den Kindern und Jugendlichen sowie den 
Eltern und orientiert sich an deren Wünschen.

718	� Kelly et al. 2019, S. 131; Kelly & Meysen 2016, S. 2.

719	� Zu geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien Wolf 2018.

720	� Kelly et al. 2019, S. 130.

721	� Siehe hierzu etwa Kelly et al. 2019.
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7.1 �Koordination wechsel
seitiger Verantwortung  
und Kompetenzen

Die Einbindung von Kooperationspartner*innen 
zählt zu den erkannten, aber bislang noch nicht ver-
bindlich verankerten Mindeststandards für den Be-
trieb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen.722 
In der Praxis werden, auch wenn diese Frage mangels 
gesetzlicher Regelung als offen zu bezeichnen sein 
dürfte,  oft die Jugendämter in der Koordinationsver-
antwortung gesehen. Einige von ihnen gestalten die-
se im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften nach § 81 
SGB VIII, in die sie neben den Betreiber der Einrich-
tung für geflüchtete Menschen und die dort tätigen 
Dienstleister auch beispielsweise Wohnungsamt, 
Schulamt und Gesundheitsamt sowie die involvierten 
Träger der freien Jugendhilfe einbeziehen.723 Um die 
bedarfsgerechten Angebote und Versorgungsstruktu-
ren sicherzustellen und sie mit den Anforderungen 
an das Lebensumfeld in der Stadt oder auf dem Land 
abzustimmen, kann die Verantwortung jedoch nicht 
allein beim Jugendamt verortet werden. Vielmehr ist 
eine integrierte Sozial- und Jugendhilfeplanung724 
sowie eine spezifische Stadtplanung erforderlich.725

Das Jugendamt und die Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe werden in der Praxis der Aufnahme und 
in Einrichtungen zur Unterbringung von geflüchteten 
Familien zwar mancherorts,726 aber bislang nicht 

722	� UNICEF 2017a, S. 20.

723	� Krause 2016, S. 33.

724	� Fuchs 2016; Schneckenburger 2016.

725	� Breckner 2016.

726	� Siehe etwa für Braunschweig Albinus 2016.

727	� So fehlt dieser Aspekt der Kooperation in Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 15.

728	� Vgl. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 16.

729	� Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016; Meyer & Simsa 2018.

730	� Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

731	� Kolenda 2018, S. 47.

überall als Standard und notwendig erkannt.727 Für 
eine bedarfsadäquate Versorgung von Kindern, Ju-
gendlichen oder Eltern mit Behinderung ist eine 
enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen 
erforderlich, aber keineswegs fest etabliert.728 Die 
Kooperation der Betreiber bzw. der verschiedenen 
Dienstleister in der Einrichtung für geflüchtete Men-
schen mit dem Jugendamt ist in Hilfen für die Famili-
en und für den Schutz der jungen Menschen zentral.729 
Neben dem altersübergreifenden und altersspezifi-
schen Aufbau von bedarfsgerecht zugänglichen Ange-
boten ist eine verbindliche Erreichbarkeit mit vorhe-
riger persönlicher Bekanntmachung sowohl bei den 
geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Erziehungs-
personen als auch bei den Professionellen und Eh-
renamtlichen, die mit ihnen in Kontakt stehen, eben-
so notwendig wie eine regelmäßige Anwesenheit von 
Fachkräften aus den Sozialen Diensten oder von an-
deren Beratungsdiensten (Sprechstunden).730

Neben der Etablierung verlässlicher Kooperations-
strukturen zwischen professionellen und institutio-
nellen Akteuren ist eine Vernetzung im Sozialraum 
von besonderer Bedeutung. Hierzu zählen nicht nur 
die Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder, son-
dern vor allem auch die Zusammenarbeit mit An-
wohner*innen, beispielsweise durch Einbezug in In-
tegrationsprojekte oder beim Erwerb der deutschen 
Sprache.731 Koordination und Verlässlichkeit können, 
so die Erfahrungswerte der Praxis, erheblich gestei-
gert werden, wenn die Akteure in örtlichen Arbeits-

7 �KINDERSCHUTZ IN EINRICHTUNGEN  
FÜR GEFLÜCHTETE MENSCHEN –  
EINE GEMEINSAME AUFGABE
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kreisen vernetzt sind732 und vor allen Dingen, wenn 
sich die Akteure über Vereinbarungen auf eine Zu-
sammenarbeit mit aufeinander abgestimmten Ver-
antwortlichkeiten selbst verpflichten.733

Wenn sie eine entsprechend Praxis anzustoßen ver-
mag, könnte einer Verordnung des Ministeriums für 
Migration, Justiz und Verbraucherschutz des Frei-
staates Thüringen734 Vorbildcharakter zukommen. 
Die Verordnung fordert beim Betrieb von Einrichtun-
gen für geflüchtete Menschen verbindlich eine „akti-
ve Kooperation fachkundiger Ansprechpartner und 
Stellen (beispielsweise Frauenhäuser, Jugendamt, 
Behindertenhilfe, Schutz- und Kriminalpolizei, Kin-
der- und Jugendschutzdienste)“ (§ 5 IV. Ziff. 1 Buchst. j 
ThürGUSVO735). Sie verlangt die „Beschreibung eines 
Verfahrens bei Verdacht auf mögliche Kindeswohlge­
fährdung sowie Benennung fester (insbesondere weibli­
cher) Ansprechpersonen, die Erfahrungen in Krisenin­
terventionen und psychischer Stabilisierung haben“ (§ 5 
IV. Ziff. 1 Buchst. k a.E. ThürGUSVO). Ganz allgemein 
verpflichtet die Verordnung beim Betrieb von Ein-
richtungen für geflüchtete Menschen zur „Erstellung 
und Umsetzung eines unterkunftsspezifischen Schutz­
konzepts“, durch das „insbesondere der Schutz von Kin­
dern, Jugendlichen, Frauen und weiteren besonders 
schutzbedürftigen Personen sowie lesbischen, schwulen, 
bisexuellen, transsexuellen, transgender und intersexu­
ellen Menschen vor körperlicher und sexualisierter Ge­
walt“ innerhalb der Einrichtung in allen Bereichen 
gewährleistet werden soll. Außerdem ist „in jeder Ge­
meinschaftsunterkunft […] ein individuelles Schutzkon­
zept zu entwickeln, über das alle Mitarbeiter, externen 
Dienstleister, ehrenamtlich Tätige und Bewohner alters­

732	� Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein o.J., S. 8; Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Brandenburg 2016.

733	� Dietz et al. 2017, S. 419 f.

734	� Verordnung über Mindeststandards bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Thüringen vom 15. August 2018, GVBl. 
vom 30. August 2018, S. 377 ff.

735	� Thüringer Verordnung über Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung und Be-
ratung von Flüchtlingen und Asylsuchenden (Thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung – ThürGUSVO). 

736	� Dietz et al. 2017, S. 422; Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016.

gerecht und in der Sprache der Hauptherkunftsländer 
klar verständlich zu informieren sind“ (§ 5 IV. Ziff. 1 
ThürGUSVO).

Um Bedarfslagen, Risiken oder Gefährdungslagen 
frühzeitig zu erkennen, bedarf es zunächst des Kon-
taktes mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Fa-
milien. Kontakt allein reicht jedoch nicht aus, son-
dern braucht eine Ergänzung mit Offenheit für 
Wahrnehmungen durch die Professionellen und Eh-
renamtlichen sowie etablierter Anlaufstellen, mög-
lichst mit persönlicher Kenntnis, an welche die Betei-
ligten aus den Familien weitervermittelt werden 
können.736 Dies wird gefördert, wenn eine Fortbil-
dung und fallübergreifende sowie einzelfallbezogene 
Beratung der Einrichtungsträger und deren Fachper-
sonal durch die Expert*innen aus der Kinder- und 
Jugendhilfe gesichert ist. Bei der Umsetzung in der 
Einrichtung durch die Einrichtungsträger ist wichtig, 
dass auf allen Ebenen Angebote für ein Anvertrauen 
und entsprechend vertrauensgeschützte Räume und 
Gelegenheiten geschaffen werden und dass hierfür 
ggf. die Dienste von Sprachmittler*innen zur Verfü-
gung stehen. So können sich geflüchtete Kinder, Ju-
gendliche, Mütter oder Väter mit ihrer Not und ihren 
Sorgen öffnen und die ins Vertrauen Gezogenen 
gleichzeitig das Zutrauen haben, sich der schwierigen 
Themen anzunehmen und die Anliegen an jeweils 
fachkompetente und mit den notwendigen Ressour-
cen ausgestattete Stellen und Fachkräfte weiterver-
mitteln zu können. Eine etablierte Zusammenarbeit 
zwischen Jugendamt bzw. Trägern der freien Jugend-
hilfe und den Einrichtungen, in denen geflüchtete 
Familien leben, ist hierbei der Schlüssel zu einer Ko-
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operation zum Wohl der begleitet geflüchteten Kin-
der und Jugendlichen.737

7.2 �Datenschutz und Koopera-
tion mit und bei der  
Beratung, Unterstützung 
und Versorgung 

7.2.1 Grundlage für die Arbeit mit geflüchte-
ten Kindern, Jugendlichen und Familien
Forschung zu und mit geflüchteten Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien hat gezeigt, dass elemen-
tare Grundanforderung für die Beratung und Unter-
stützung der Abbau von Misstrauen ist, auch 
gegenüber helfenden Stellen, und dass somit dem 
Aufbau von Vertrauen in Hilfe- und Behandlungsbe-
ziehungen entscheidende Bedeutung zukommt (sie-
he oben 5.2.1). Auch haben Studien immer wieder ge-
zeigt, welche Bedeutung eine Rückgewinnung von 
Selbstbestimmung, des Gefühls der Selbstwirksam-
keit und der Selbstbemächtigung hat (siehe etwa 
oben 4.3.1, 4.4, 5.1, 5.3.3). Das Bedürfnis nach Selbstbe-
stimmung betrifft dabei insbesondere auch das nach 
informationeller Selbstbestimmung in helfenden Be-
ziehungen (siehe oben 5.3.5).

Vertrauensschutz als Bestandteil des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 
GG; Art. 8 Abs. 1 EU-Grundrechtecharta) in der Arbeit 
mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Familien 
ist daher auch mit Blick auf die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse besondere Beachtung zu schenken. Die 
Betroffenen haben grundsätzlich das Recht, selbst zu 
entscheiden, ob, wann und welche Informationen sie 
über sich gegenüber Dritten offenbaren möchten 

737	� Plafky 2018, S. 625.

738	� BVerfG 15.12.1983 – 1 BvR 209/83, 1 BvR 269/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 440/83, 1 BvR 484/83.

739	� Zur notwendigen Grundhaltung gegenüber dem Datenschutz als nicht behinderndes, sondern wichtiges Element sozialpädagogischer 
Beziehungsarbeit Hundt 2019, S. 22; Münder & Trenczek 2015, Rn. 622, 625.

740	� Schönecker 2009.

(sog. Recht auf informationelle Selbstbestimmung).738 
Vor dem Hintergrund, dass bei der Registrierung 
nach der Einreise im asyl- und aufenthaltsrechtli-
chen Verfahren ihre informationelle Selbstbestim-
mung nicht die prägende Erfahrung der geflüchteten 
Menschen ist (siehe etwa das Gesetz über Ausländer-
zentralregister [AZRG] und die dazugehörige Durch-
führungsverordnung [AZRG-DV]), erscheint umso 
wichtiger, dass die geflüchteten Kinder, Jugendlichen 
und Eltern mit den helfenden und unterstützenden 
Personen sowie Institutionen die Erfahrung machen, 
dass sie ihnen vertrauen können.

Dem trägt der gesetzliche Schutz von Vertrauensbe-
ziehungen in der Hilfe Rechnung (vgl. z. B. § 203 StGB, 
§§ 67 ff. SGB X, §§ 61 ff. SGB VIII, kirchlicher Daten-
schutz). Er spiegelt die gesetzgeberisch gestützte, 
fachliche und ethische Erkenntnis, dass hilfreiche 
Beziehungen nur dort aufgebaut und erhalten wer-
den können, wo zwischen Helfer*innen und Adres-
sat*innen bzw. Patient*innen ein grundsätzlich in-
formationsgeschützter „Hilferaum“ besteht.739 Die 
Achtung des Bedürfnisses nach Vertraulichkeit, also 
die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben, er-
füllt mit Blick auf Wirksamkeitspotenziale von Hilfe 
eine eigene Funktion (sog. funktionaler Schutz von 
Hilfebeziehungen).740

7.2.2 Einwilligung als Achtung der informati-
onellen Selbstbestimmung
Da im Lichte der informationellen Selbstbestimmung 
Datenverarbeitungen grundsätzlich verboten sind – 
es sei denn, sie werden gesetzlich erlaubt – sind die 
Regelungen zum Datenschutz keine Verbots-, son-
dern vielmehr Erlaubnisvorschriften. Sie regeln, un-
ter welchen Voraussetzungen Daten in befugter, 
eventuell sogar verpflichtender Weise verarbeitet 
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werden dürfen bzw. müssen.741 Seit Mai 2018 gilt mit 
den Regelungen der europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO), die in Deutschland als unmittel-
bar geltendes Recht anzuwenden ist, im Ausgangs-
punkt und im Kern eine einheitliche Grundlage. Auch 
die DSGVO basiert auf dem Verhältnismäßigkeitsprin-
zip und hebt daher die Datenverarbeitung mit Ein-
willigung als größtmögliche Verwirklichung von in-
formationeller Selbstbestimmung hervor.742 Mit 
rechtswirksamer Einwilligung der betroffenen Person 
kann grundsätzlich jeder datenverarbeitende Vor-
gang legitimiert werden.743 Die DSGVO versteht 
hierunter
„jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbe­
kundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die be­
troffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verar­
beitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist“. (Art. 4 Nr. 11 DSGVO)

Freiwillig ist sie, wenn die betroffene Person „eine 
echte oder freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die 
Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne 
Nachteile zu erleiden“ (Erwägungsgrund [EW] 42 Satz 5 
DSGVO).

Als Grundlage für die Praxis quer über die Akteurs-
gruppen in der Arbeit mit geflüchteten Kindern, Ju-
gendlichen und Familien könnte die Arbeitshilfe des 
Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) „Schwei-
gepflichtentbindung kommunizieren – Sprachbarrie-
ren überwinden“744 dienen. Sie erläutert praxisnah, 
wie sowohl die Angebote der Frühen Hilfen als auch 
die Schweigepflicht bzw. die Entbindung hiervon kul-

741	� DIJuF 2015, S. 8 mit Ergänzungen zur DSGVO DIJuF 2019.

742	� Münder & Trenczek 2015, Rn. 641.

743	� Ausführlich zu den Voraussetzungen Riekenbrauk 2018, S. 148 f.; Hoffmann 2017.

744	� NZFH 2019.

745	� Beim vorliegenden Zitat handelt es sich um Transnationale Grundlagen für eine ethische Praxis bei Interventionen  
wegen Gewalt gegen Frauen und Kinder, Kelly & Meysen 2016.

746	� Kelly & Meysen 2016, S. 10.

tur- und migrationssensibel vermittelt werden kön-
nen. Sie enthält eine Formulierungshilfe für Schwei-
gepflichtsentbindungen. Übersetzungen in mehrere 
Sprachen sind in Vorbereitung.

7.2.3 Informationsweitergabe ohne Einwilli-
gung
Auch wenn das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung soweit wie möglich gewahrt bleiben sollte, 
kann es beim Schutz von (Frauen oder)745 Kindern vor 
Gewalt Situationen geben,
„in denen Vertraulichkeit nicht angeboten oder garantiert 
werden kann. In diesen Fällen sollten Ehrlichkeit und 
Transparenz die oberste Richtschnur bilden. Die Grenzen 
der Vertraulichkeit müssen von Beginn an benannt und 
die voraussichtlichen Folgen einer Informationsweiterga­
be müssen klar und ausdrücklich aufgezeigt werden. 
Frauen, Jugendliche, Eltern und, soweit angemessen, Kin­
der haben ein Recht zu erfahren, mit wem Informationen 
ausgetauscht werden. Das gibt den Frauen, Jugendlichen, 
Kindern und Eltern die Kontrolle zurück, darüber zu ent­
scheiden, wie viel sie wem erzählen und welches Vertrau­
en sie Professionellen entgegenbringen. Ehrlichkeit und 
Transparenz sind insbesondere dann, wenn Handlungen 
im Raum stehen, denen gegenüber Frauen, Jugendlichen, 
Kinder oder Eltern misstrauisch sind, auch ein Weg, sich 
Vertrauen zu verdienen. Es ist entscheidend, sich zu ver­
gegenwärtigen, dass Informationsaustausch eine Hand­
lung sein kann, die helfen oder schädigen kann. Sie muss 
daher in jedem Einzelfall sorgfältig durchdacht werden. 
Der Informationsaustausch ist nicht die schützende 
Handlung selbst, sondern es ist das, was mit Informatio­
nen getan wird, was den Unterschied ausmachen 
kann.“746
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Die datenschutzrechtlichen Vorgaben für eine Infor-
mationsweitergabe ohne Einwilligung unterscheiden 
sich je nach handelndem Akteur.747 Um den Fachkräf-
ten in der Praxis eine einheitliche Grundlage zu ge-
ben, empfiehlt der Deutsche Verein – auch wenn die 
Vorschriften nicht unmittelbar einschlägig sind – 
eine Orientierung an der Konstruktion einer Infor-
mationsweitergabe bei gewichtigen Anhaltspunkten 
für eine Kindeswohlgefährdung in Anlehnung an § 8a 
Abs. 4 SGB VIII (zu vergleichbaren Vorgaben siehe § 4 
Abs. 1 bis 3 KKG).748 Hiernach gilt: Werden Fachkräften 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-
fährdung bekannt, haben sie die Gefährdung einzu-
schätzen, hierbei eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ 
zur Fachberatung hinzuziehen und die Erziehungs-
berechtigten, das Kind oder den/die Jugendliche*n in 
die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und die 
Situation mit ihnen zu erörtern (§ 8a Abs. 4 S. 1 
SGB VIII; siehe auch § 4 Abs. 1 u. 2 KKG). Wenn sie dies 
für erforderlich halten, ist auf die Inanspruchnahme 
weitergehender Hilfen hinzuwirken. Das Jugendamt 
ist zu informieren (§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII) bzw. darf 
zulässig auch ohne Einwilligung informiert werden 
(§ 4 Abs. 3 KKG), wenn die Gefährdung nicht anders 
abgewendet werden kann.749 Wechselt der gewöhnli-
che Aufenthalt der geflüchteten Kinder und Jugendli-
chen bzw. ihrer Familie in einen anderen Jugend
amtsbezirk, hat das bisher zuständige Jugendamt im 
Kontext von Fällen mit gewichtigen Anhaltspunkten 
für eine Kindeswohlgefährdung dem neu zuständi-
gen Jugendamt die relevanten Informationen mitzu-
teilen. Beide sind zu einem Übergabegespräch unter 
Beteiligung der geflüchteten Kinder, Jugendlichen 
und deren Eltern verpflichtet (§ 8a Abs. 5 SGB VIII). 
Nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, aber in der 
Praxis erfolgen sollte insbesondere auch die Weiter-
gabe entsprechender Informationen, wenn Täter*in-

747	� Zu einem Kurzüberblick unter Einbezug der DSGVO siehe Schönecker et al. 2019.

748	� Deutscher Verein 2016, S. 5.

749	� Näher hierzu, insbesondere zu den Abwägungsvorgängen siehe DIJuF 2015.

750	� Münder et al./Meysen 2018, § 8a SGB VIII Rn. 76.

751	� Münder et al./Meysen 2018, § 8a SGB VIII Rn. 76.

nen die Einrichtung bzw. den Aufenthaltsort wech-
seln, damit das ungeschützte Zusammentreffen mit 
Kindern und Jugendlichen bei der Unterbringung 
möglichst vermieden werden kann. Zu einem ideal
typischen Ablauf siehe das Ablaufdiagramm im 
Folgenden:750

Ablaufdiagramm 1:  Umgang mit gewichtigen  

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung  

außerhalb des Jugendamts751
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Weitere Klärung mit der Familie 
(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 3 u. S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 KKG)

– nur soweit Fachlichkeit ausreichend und eigener Kontext dazu geeignet –
• Klärung der Situation und gemeinsame Problemkonstruktion

• ggf. Nutzung des eigenen Zugangs zur Abwendung der Gefährdung
• ggf. Hinwirken auf Inanspruchnahme weitergehender Hilfen

Information des Jugendamts, falls Gefährdung nicht anders abwendbar
(§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 3 KKG)

– nur soweit Fachlichkeit ausreichend und eigener Kontext dazu geeignet –
• vorherige (ausnahmsweise nachträgliche) Information der Familie über  

Einschätzung einer Notwendigkeit, weitere Hilfe durch das Jugendamt zu initiieren
• weitere Nutzung des Zugangs der Familie zur eigenen Hilfe – so weit möglich

Bewertung der Situation nach weiterem Kontakt mit der Familie:
(wiederholte) Gefährdungseinschätzung mit insoweit erfahrener  

Fachkraft oder im Fachteam
(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 u. 2 KKG)

• Gewährleistung des Kindeswohls? Problemkongruenz? Problemakzeptanz?
• weitere Hilfen erforderlich und Beteiligte aus Familie zur Inanspruchnahme motivierbar?

• Vorliegen eines akuten Handlungsbedarfs durch das Jugendamt?
• Dokumentation der Beratungs- und Entscheidungsergebnisse

(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 3 u. S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 KKG)
• Informieren der Familie über Gefährdungseinschätzung:  

• Ansprechen der / Konfrontieren mit den Sorgen um das Kind bzw. den/die Jugendliche*n 
• ggf. Ansprechen nur mit einzelnen Familienmitgliedern, wenn Hilfezugang bzw. Schutz sonst gefährdet

• ggf. Hinwirken auf Inanspruchnahme bzw. Vermittlung zu (weitergehender) Hilfe

Auf die Familie zugehen

Beratung mit „insoweit erfahrenen Fachkräften“ oder im Fachteam
(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 u. 2 KKG)

• Informationssichtung: Welche Wahrnehmungen gab es? Welche Tatsachen sind bekannt?
• Hypothesenbildung: Liegen nach allem, was man weiß, gewichtige  

Anhaltspunkte oder sogar ein akuter Notfall vor?
• Methodenwahl: Welche Möglichkeiten der Thematisierung mit der Familie bestehen?

• Dokumentation der Beratungsergebnisse

BEKANNTWERDEN GEWICHTIGER ANHALTSPUNKTE FÜR EINE KINDESWOHLGEFÄHRDUNG
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8.1 Anlass für Verbesserungen
Kinder und Jugendliche stellen weltweit mit rund der 
Hälfte die größte Gruppe unter den geflüchteten 
Menschen.752 Gut 90 % von ihnen flüchten in Beglei-
tung ihrer Eltern oder anderer Erziehungsperso-
nen.753 In Deutschland lag die Zahl der Asylanträge 
von Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von Ja-
nuar bis September 2019 bei genau 50 %754 von insge-
samt 110.282 geflüchteten Menschen,755 wobei nicht 
bekannt ist, wie viele hiervon eine körperliche oder 
psychische Beeinträchtigung haben. Für die Aufnah-
me ist der „Krisenmodus“ der Jahre 2015 und 2016 
nach zurückgehenden Aufnahmezahlen von einer 
Phase der Verstetigung abgelöst, der weitsichtigen 
Aufbau und eine Sicherung von Strukturen ermög-
licht.756 Die noch nicht abschließend beantwortete 
Frage ist, in welcher Weise dieser angegangen wird 
und ob hierbei auch eine stärkere Beachtung des 
Kindeswohls gelingt.

Die internationale Forschungs zum Wohlergehen von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen hat erdrü-
ckende Befunde ergeben. Die Kinder und Jugendli-
chen bringen aus der Zeit vor und auf der Flucht er-
hebliche Belastungen für die seelische und 
körperliche Gesundheit mit, haben regelmäßig länge-
re Phasen hinter sich, in denen ihre Entwicklung 
nicht ausreichend gefördert wurde, müssen regelmä-
ßig Verluste und Entbehrungen sowie Gewalt erlei-
den, miterleben und verarbeiten. Mit Blick auf die 
Gefahr späterer Schädigungen handelt es sich bei ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen um eine sog. 
Hochrisikogruppe (siehe oben 3.2, 3.3). Begleitet ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche genießen gleiche 

752	� UNHCR 2019a.

753	� Siehe Berthold 2014, S. 13.

754	� BAMF 2019, S. 8.

755	� BAMF 2019, S. 3.

756	� Wiss. Beirat für Familienfragen 2016, S. 4.

757	� Kindler 2014, S. 10.

758	� Yaylaci 2018, S. 1934; Sirin & Rogers-Sirin 2015, S. 14 f.

Rechte, aber ob sie derzeit in Deutschland auch tat-
sächlich den gleichen Schutz vor Vernachlässigung, 
Misshandlung und Missbrauch und die gleiche Förde-
rung wie alle anderen Kinder und Jugendlichen er-
fahren, ist nur begrenzt erforscht.757 Die an der Hilfe 
und dem Schutz beteiligten Regelsysteme wären je-
denfalls alarmiert und sähen sich zu erheblichen An-
strengungen aufgefordert, die Entwicklung und Ge-
sundheit der betreffenden Kinder und Jugendlichen 
zu fördern und die Familien zu unterstützen, würden 
die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien der Mehr-
heitsgesellschaft angehören. 

Es besteht allerdings Grund zur Zuversicht. Werden 
ausreichende Anstrengungen unternommen, beste-
hen gute Chancen, die düstere Aussicht zu vermei-
den, dass in den geflüchteten Familien eine „verlore-
ne Generation“ heranwächst – wie zwei grundlegende 
Studien zur Forschungslage zu geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen aus Syrien auf Grundlage der Er-
kenntnisse treffend konstatieren.758 Bei entsprechen-
der Förderung der protektiven Faktoren weisen ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche erhebliche 
Ressourcen und Resilienz auf. Vor dem Hintergrund 
der Erkenntnis, dass weitere Belastungen nach der 
Flucht im Ankunftsland noch einmal deutlich schwe-
rer wiegen als diejenigen aus der Zeit vor und auf der 
Flucht (3.4), haben Politik, Praxis und Gesellschaft 
also ebenso Verantwortung wie wesentlichen Ein-
fluss auf die Perspektiven für den weiteren Lebens-
weg geflüchteter Kinder und Jugendlicher.

8 �KINDERSCHUTZSTANDARDS –  
STRUKTURELL SICHERN,  
IN KOOPERATION LEBEN
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8.2 �Schlussfolgerungen  
für Politik, Praxis  
und Gesellschaft

1.	� Kinder haben ein anderes Zeitempfinden als Er-
wachsene. Insbesondere für ihre Entwicklungsauf-
gaben stehen ihnen nur bestimmte Zeitfenster zur 
Verfügung. Wenn sie diese verpassen, können die 
Aufgaben nicht nachgeholt werden – mit erhebli-
chen schädigenden Auswirkungen. Alle mit der 
Aufnahme und Unterbringung, Beratung, Unter-
stützung, Behandlung und Therapie befassten Ak-
teure können daher nicht – etwa mit Blick auf den 
Ausgang des Asylverfahrens – auf eine bessere Ge-
legenheit warten. Sie haben keine Zeit zu verlieren, 
ihre Beiträge zum Wohl der geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen proaktiv zu leisten (3.1).

2.	� Die Familie nimmt für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche eine Schlüsselrolle ein. Mütter, Väter 
und andere Erziehungspersonen sind daher zent-
rale Adressat*innen bei Hilfe und Schutz der Kin-
der und Jugendlichen. Die Kinder und Jugendli-
chen sind angewiesen auf zugewandt-bestätigende 
und kontinuierliche Fürsorglichkeit, auf Empa-
thie für ihre individuelle Situation, auf ausrei-
chend Entfaltung und Selbstbestimmung sowie 
Grenzen und Regeln setzende Erziehung. Um dies 
leisten zu können, brauchen geflüchtete Eltern 
Ressourcen. Sie sind nach der Flucht allerdings 
ihrerseits häufig multipel belastet. Die weitge-
hende Kontrolle des alltäglichen Lebens (Sach-
leistungsprinzip, Eingangskontrolle, Wohnsitzauf-
lagen etc.) kann zusätzlich die Wirkungen einer 
Entmächtigung haben. Kinderschutz in Einrich-
tungen für geflüchtete Menschen bedeutet daher, 
dem entgegenzuarbeiten, Räume für selbstbe-
stimmtes Familienleben zu eröffnen sowie den 
Eltern Erfahrungen als sorgende, starke, schüt-
zende Eltern zu ermöglichen. Zur Bemächtigung 
der Eltern gehört auch Hilfe und Versorgung bei 

759	� BAMF 2019, S. 3.

der Ver- und Bearbeitung der eigenen Belastun-
gen bzw. spezifische Unterstützung zur Wahrneh-
mung ihrer Elternverantwortung, wenn sie zu-
sätzlich durch eine Behinderung bei dieser 
beeinträchtigt sind (4.1, 5.3.1, 6.5).

3.	� 2019 waren im ersten Dreivierteljahr insgesamt 
21,8 % der Asylantragstellenden in Deutschland 
geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr.759 
Das System der Frühen Hilfen mit seinen flexib-
len Zugangswegen und seiner Vernetzung der di-
versen Angebote rund um die Geburt bis zum Al-
ter von drei Jahren ist für eine einfühlsame und 
fördernde Pflege und Erziehung der Säuglinge 
und Kleinkinder geflüchteter Eltern unverzicht-
bar. Die Vernetzung und die Koordination der 
Angebote sowie Beiträge zum Wohl der Kinder 
und zur Unterstützung der Familie können als 
Beispiele dienen für den Aufbau von Zusammen-
arbeitsstrukturen zwischen den Akteuren, die in 
den anderen Altersgruppen an der Unterbrin-
gung, Hilfe, Versorgung, Bildung und Erziehung 
der geflüchteten Kinder und Jugendlichen sowie 
ihrer Familien beteiligt sind (5.2.5, 6, 7.1).

4.	� Familien und ihre Mitglieder verdienen in der be-
sonders belasteten Situation nach der Flucht Auf-
merksamkeit. Geflüchtete Kinder und Jugendliche 
sind ihren Eltern häufig beim Spracherwerb und 
der Integration voraus, übernehmen familiäre 
Aufgaben, wenn Eltern sich aufgrund ihrer eige-
nen Belastungen aus diesen zurückziehen. Die 
Rollenumkehr kann Kinder und Jugendliche dar-
an hindern, sich ihren Entwicklungsaufgaben zu 
widmen. Teilhabe und Gesundheitsversorgung 
wegen einer Behinderung sind frühzeitig zu för-
dern, um Chronifizierungen zu vermeiden, Linde-
rung zu erreichen und Barrieren abzubauen. El-
tern mit Behinderungen sind bei Bedarf 
Teilhabeleistungen in Form von Unterstützung 
bei der Pflege und Erziehung zu gewähren. Kom-
men Eltern mit divergierenden Vorstellungen zur 
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Erziehung und den Rollen in der Familie in 
Deutschland an, kann dies Spannungen erzeugen. 
Fachkräfte sind gefragt, die Unterschiede, etwa 
die Anforderung einer gewaltfreien Erziehung 
oder die Rollenzuweisungen in der Familie, ins 
Gespräch zu bringen. Körperliche und psychische 
Misshandlung, Vernachlässigung und sexueller 
Missbrauch sind – wie in allen anderen Familien 
auch – Anlass, auf die Eltern und ihre Kinder zu-
zugehen, um Veränderungen zu erarbeiten und 
den Schutz sicherzustellen. Bei Hinweisen auf ge-
fährdende bzw. schädigende kulturelle Praktiken 
(z. B. weibliche Genitalverstümmelung, Frühver-
heiratung) ist in Austausch zu gehen und wenn 
solche unmittelbar drohen, ist ihnen ggf. schüt-
zend entgegenzutreten. Eventuelle Abhängigkei-
ten nach der Flucht sowie Risiken für Übergriffe 
und Ausbeutung verlangen nach Wachsamkeit. 
Die Familienmitglieder brauchen verständliche 
Informationen, um sich in der Fremde zurecht 
und in eine selbstbestimmte Gestaltung des Fa-
milienlebens (zurück) zu finden. Einen Wieder-
aufbau sozialer Bezüge und sozialer Netzwerke 
zu ermöglichen, ist wesentlicher Baustein bei ei-
ner Stärkung der Ressourcen für Pflege, Erzie-
hung und Alltagsaufgaben in der Familie (4.1, 4.5, 
5.2.4, 6.4.3).

5.	� Soziale Kontakte und Freundschaften in die Ge-
sellschaft im Ankunftsland hinein üben positiven 
Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen aus. Sie finden so Vorbilder, ihr Selbst-
wertgefühl und ihre soziale Anpassungsfähigkeit 
sind erhöht. Älteren Kindern und Jugendlichen 
bieten sich hierdurch erleichterte Gelegenheiten 
zur Selbstbemächtigung. Erfahren geflüchtete 
Kinder und Jugendliche Ablehnung, Diskriminie-
rung oder Feindseligkeit, helfen positive soziale 
Bezüge zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, 
diese ohne bleibende Belastungen zu verarbeiten. 
Inwieweit dies bei einer Unterbringung in Auf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunter-

760	� Save the Children Italia Onlus 2016a.

künften gewährleistet werden kann, ist zu hinter-
fragen. Sie können auf vielen Ebenen 
segregierende Wirkungen entfalten und die Be-
wältigung der so wichtigen Entwicklungsaufgaben 
beim Aufbau von Freundschaften, bei ihrer Posi-
tionierung in der Gleichaltrigengruppe und der 
Orientierungssuche im sozialen Umfeld behin-
dern oder gar ihr entgegenstehen (4.2.2).

6.	� Eltern kommen in Deutschland in der Regel mit 
einer hohen Bildungsaspiration für ihre Kinder 
an. Diesen mit der Eröffnung entsprechender 
Perspektiven zu begegnen, kann ein sinnstiften-
der Antrieb trotz widriger Lebensbedingungen 
sein. Wenn die Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland ankommen, haben sie häufig länge-
re Phasen ohne oder ohne geregelte schulische 
Bildung hinter sich. Diese Lücken im Zusammen-
spiel mit den Belastungen und den Sprachbarrie-
ren können zu falsch-positiven Diagnosen einer 
Lernbehinderung und in Konsequenz zu einer 
den Fähigkeiten nicht entsprechenden Beschu-
lung in Förderschulen führen. Bei gelingender 
schulischer Integration steigt das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit und sinken unter anderem die 
Risiken für Depressivität. Sog. „Willkommensklas-
sen“ können den Einstieg erleichtern, sind mit 
Blick auf das kindliche Zeitempfinden und die eu-
roparechtlichen Vorgaben aber auf eine Phase 
von maximal drei Monaten zu begrenzen. Danach 
hat das Bildungssystem eine möglichst kontinu-
ierliche Regelbeschulung zu gewährleisten. Die 
Disruptionen fordern nicht nur auf, auf internati-
onaler Ebene transnationale Schutzmechanismen 
und Zugang zu sozialen Rechten entlang der 
Fluchtrouten zu gewährleisten,760 sondern auch 
nach der Ankunft in Deutschland weitere Aufent-
haltswechsel zu vermeiden. Der Ort der Unter-
bringung hat sich an den Bedürfnissen und dem 
Recht der Kinder und Jugendlichen auf schulische 
Bildung auszurichten, was die zulässige Höchst-
dauer für den Aufenthalt in Erstaufnahmeein-
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richtungen meist auf drei Monate beschränken 
wird (4.2.3, 6.3).

7.	� Kinder brauchen anregende Räume zum Spielen 
und geflüchtete Eltern dementsprechend für sie 
zugängliche und kulturell passende Orte und Ge-
legenheiten, um ihren Kindern die Verwirkli-
chung des Rechts auf Spielen zu ermöglichen. 
Können ältere Kinder und Jugendliche ihre Frei-
zeit bzw. unausgefüllte Zeit nicht produktiv nut-
zen, empfinden sie diese oft als „verordnetes 
Rumhängen“. Der Aufbau identitäts- und sinnstif-
tender sozialer Rollen ist erschwert und damit 
die Persönlichkeitsentwicklung gestört. Die Be-
treiber von Unterkünften für geflüchtete Men-
schen, Zivilgesellschaft und die Kinder- und Ju-
gendhilfe sind aufgefordert, für alle Altersgruppen 
und in Überwindung behinderungsbedingter Bar-
rieren altersgerechte Angebote als sichere und 
einladende Orte zum Spielen sowie zu künstleri-
scher oder sportlicher Betätigung zu schaffen. Die 
Kinder- und Jugendarbeit hat besonderes Poten-
zial, Gelegenheiten für den Aufbau von Kontak-
ten und Freundschaften in die Mehrheitsgesell-
schaft zu gestalten. Werden Möglichkeiten zur 
Selbstorganisation und zum sich Mitteilen initi-
iert und unterstützt, können so wichtige Erfah-
rungen der Selbstbemächtigung angeboten wer-
den. Im Vorschulalter können Brückenangebote 
der Förderung in tagesbetreuungsähnlichen Set-
tings, nach Möglichkeit unter Einbezug der Eltern, 
den Übergang in eine Förderung im Regelsystem 
der Tagesbetreuung ebnen und kontinuierliche 
Förderung gewährleisten helfen (4.2.4, 5.3.2, 5.3.3, 
6.4.3).

8.	� Nach der Ankunft in Deutschland stehen geflüch-
tete Kinder, Jugendliche und ihre Eltern vor der 
Aufgabe, sich kulturell neu selbst zu verorten. In 
diesem Prozess der Akkulturation bringen sie ihre 
Sozialisationserfahrungen und ihr bisheriges 
Werte- und Glaubenssystem mit denjenigen im 
Ankunftsland in Beziehung. Häufig haben sie 
hierbei Identitätskrisen zu überwinden, haben 

das Empfinden, ihrer Kultur beraubt zu werden 
oder den Kontakt zu ihrem Herkunftsland zu ver-
lieren. Sie können als Überlebende und Verlas-
sende Schuldgefühle gegenüber den Zurückge
bliebenen, Ängste und vielfältige Ambivalenzen 
entwickeln. Einseitige Integrationserwartungen 
erschweren die Entwicklung positiver Akkultura-
tionsstrategien, etwa die Ausbildung einer bi- 
kulturellen Identität. Offenheit für andere ethni-
sche und kulturelle Selbstverständigung kann ge-
flüchteten Kindern, Jugendlichen und ihren El-
tern die kulturelle Selbstverortung und damit das 
Ankommen erleichtern. Beratung, Unterstützung, 
Behandlung und Therapie sind am erfolgverspre-
chendsten, wenn sie sozio-kulturell adaptiert auf 
die individuellen Gewohnheiten und Zugangswe-
ge, die Art der Verarbeitung von Vergangenem 
und Belastendem sowie die Bedürfnisse nach Ge-
meinschaft und Religiosität eingehen. Gezielte 
Unterstützung im Akkulturationsprozess ist ge-
eignet und erforderlich, um die geflüchteten Fa-
milien zu entlasten (4.3.2, 5.3.4).

9.	� Die Phase der Unsicherheit mit Blick auf die 
Bleibeperspektive ist für geflüchtete Familien be-
sonders belastend. Dabei besteht ein grundsätzli-
cher Gleichlauf zwischen dem  Interesse des 
Rechtsstaats und der Beteiligten aus den Familien 
an zeitnaher Klärung. Die Familienmitglieder zei-
gen bei sich verstetigender Vorläufigkeit höhere 
Raten an psychischer Erkrankung, ihre Anpas-
sungsfähigkeit ist reduziert. Die unsichere Zu-
kunftsperspektive führt zu größeren Schwierig-
keiten beim Spracherwerb und im Durchschnitt 
zu schlechteren schulischen Leistungen. Bei einer 
Beschleunigung des Asylverfahrens ist erforder-
lich, hierbei gleichwohl den Grundsatz „so schnell 
wie möglich, aber so gründlich wie nötig“ zu beach-
ten. Insbesondere sind etwaige Bedürfnisse der 
geflüchteten Kinder, Jugendlichen und ihrer El-
tern nach mehr Zeit zu berücksichtigen. Diese 
können sich ergeben aus möglicherweise verzö-
gerten Fähigkeiten, Zugang zu traumatischen Er-
innerungen aus der Vergangenheit herzustellen, 
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über diese zu berichten und sich dabei ausrei-
chend sicher zu fühlen, insbesondere vor Selb-
stüberwältigung. Der Frage, ob spezifisch kindbe-
zogene Fluchtgründe vorliegen, ist nachzugehen. 
Dies setzt kindgerechte Rahmenbedingungen vor-
aus, insbesondere eine verlässlich-regelhafte An-
hörung der Kinder und Jugendlichen durch ent-
sprechend geschulte Personen. Insbesondere bei 
der Durchsetzung von Ausreisepflichten sind die 
Entwicklungsaufgaben der jungen Menschen so-
wie die für deren Erledigung zur Verfügung ste-
henden Zeitfenster zu berücksichtigen. Neben 
den inlandsbezogenen sind zielstaatsbezogene 
Abschiebungs- bzw. Vollstreckungshindernisse zu 
prüfen, insbesondere ob für die Kinder und Ju-
gendlichen ein sicheres Aufwachsen im Ausreise-
land gewährleistet ist. Damit Ausländerbehörden 
die notwendigen Informationen hierzu zuverläs-
sig erhalten und einbeziehen können, bedarf es 
einer gelingenden Zusammenarbeit nicht nur mit 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), sondern auch mit den anderen Akteuren, 
die über die Situation der Kinder oder Jugendli-
chen und deren Familien Informationen beisteu-
ern können. Hierbei sind die datenschutzrecht-
lich geschützten Interessen an informationeller 
Selbstbestimmung zu wahren (4.3.1, 6.2.1, 6.2.3, 7.1, 
7.2). 

10.	� Geflüchtete Menschen erfahren in vielfältiger 
Weise Ablehnung und Feindseligkeit. Sie erleben 
strukturelle und Alltagsdiskriminierung. Haben 
sie zusätzlich eine Behinderung, verstärken sich 
die Barrieren und Marginalisierungserfahrungen. 
Professionelle und Ehrenamtliche sind daher auf-
gefordert, besonders sensibel dafür zu sein, diese 
Erfahrungen nicht zu wiederholen. Asyl- und Auf-
enthaltsrecht behandelt geflüchtete Menschen 
anders als Deutsche oder Menschen mit gesicher-
tem Aufenthaltsstatus, diskriminiert somit struk-
turell. Die häufig sozialräumlich ausquartierten 
Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsun-
terkünfte sind Orte, die diese Positionierung 
nachdrücklich manifestieren. Es ist daher beson-

ders wichtig, dass Fachkräfte in Ausländerbehör-
den, im Sozialamt, beim BAMF, das in Einrichtun-
gen tätige Personal sowie alle weiteren Fachkräfte 
und Ehrenamtlichen den geflüchteten Menschen 
mit Respekt und Wertschätzung für ihre Person 
begegnen. Bei der Unterbringung ist die grundle-
gende Frage zu stellen, ob in Erstaufnahmeeinrich-
tungen, inklusive AnkER- und funktionsgleichen 
Einrichtungen, sowie Gemeinschaftsunterkünften 
ein geschütztes, das Wohl der geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen gewährleistendes Aufwachsen 
überhaupt ermöglicht werden kann. Denn für sie 
zählen Ausgrenzung, Marginalisierung und Diskri-
minierung zu den stärksten negativen Prädiktoren 
für die psychische und sozio-kulturelle Anpassung. 
Wollen Fachkräfte unzutreffende Zuschreibungen 
und Stereotype vermeiden, sind sie darauf ange-
wiesen, mit professioneller Neugier Fragen zu stel-
len, etwa wie sich die geflüchteten Väter, Mütter, 
Kinder und Jugendlichen selbst sehen, wie sie sich 
kulturell oder religiös verorten und wie sie ihre Le-
benswirklichkeit wahrnehmen (4.2.1, 4.2.2, 6.2, 6.4, 
6.5).

11.	� Bedarfsgerechte Angebote und eine spezifisch be-
darfsorientierte Gestaltung von Angeboten sind 
Schlüssel für den Zugang von geflüchteten Famili-
en und ihren Mitgliedern zu Beratung, Unterstüt-
zung, Behandlung und Therapie und damit zu ei-
ner Verbesserung ihrer Situation. Damit 
geflüchtete Eltern, Jugendliche und Kinder den 
Weg in Hilfen finden können, bedarf es des Auf-
baus von Vertrauen. Geflüchtete Menschen haben 
regelmäßig Erfahrungen gesammelt, die sie ha-
ben vorsichtig werden lassen, anderen zu ver-
trauen. Auch kann ungewohnt sein, sich an Au-
ßenstehende mit Familienangelegenheiten zu 
wenden. Damit dies gelingen kann und um den 
geflüchteten Menschen Wege aus der passiven 
Rolle des Ausgeliefertseins aufzuzeigen, sind re-
gelmäßig adressatengerechte Informationen und 
niedrigschwellige Zugänge im sozialen Nahraum 
erforderlich. Mehrsprachige Informationsmateri-
alien sind ebenso unverzichtbar wie unzurei-
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chend. Die Chance, dass die Informationen bei 
den betroffenen Familien ankommen, können er-
höht werden über Multiplikator*innen in der 
Community geflüchteter Menschen oder über die 
Fortbildung und Schulung beispielsweise der 
Asylsozialarbeiter*innen und Sprachmittler*in-
nen mit Basiswissen über die Bedarfs- und Ge-
fährdungslagen sowie die Stellen, an die sie wei-
tervermitteln können. In der notwendigen 
Vernetzung und Koordination sind allseits identi-
fizierbare Ansprechpersonen bzw. -stellen we-
sentliche Qualitätsmerkmale für verbesserten 
Zugang. Bei der Werbung um die Inanspruchnah-
me (weitergehender) Hilfen ist darauf zu achten, 
dass die geflüchteten Kinder, Jugendlichen und 
Eltern Erfahrungen des Vertrauens und der Ver-
traulichkeit machen können und dass der Koope-
ration mit ihnen der Vorrang eingeräumt wird vor 
der Kooperation mit anderen Stellen. Kann infor-
mationelle Selbstbestimmung nicht gewährleistet 
werden, sind Transparenz und Ehrlichkeit von 
besonderer Bedeutung (5.2, 7.1, 7.2).

12.	� Die Situation geflüchteter Kinder, Jugendlicher 
und Eltern mit Behinderungen ist primär von Un-
sichtbarkeit geprägt. Ihre von der Regelversor-
gung anderer geflüchteter Menschen ggf. abwei-
chenden Bedarfe werden nicht ausreichend 
strukturell erfasst und bleiben damit auch in den 
behördlichen Abläufen (z. B. im Rahmen der Zu-
weisungsentscheidung) immer wieder unberück-
sichtigt. Die Wahrnehmung ihrer spezifischen 
Hilfe- und Unterstützungsbedarfe bleibt dem zu-
fälligen  Aufmerksamwerden im Rahmen der me-
dizinischen Erstuntersuchung oder durch die in 
den Einrichtungen tätigen Mitarbeitenden über-
lassen. Chancen, aus dieser Unsichtbarkeit her-
auszufinden, haben sie, wenn sie (nur) eine seeli-
sche Behinderung haben oder wenn Eltern 27 
Jahre alt oder älter sind, denn dann liegt die Leis-
tungsverantwortung bei den Jugendämtern. Die-
se sind als Rehabilitationsträger an die verfah-
rensrechtlichen Vorgaben zur Beratung, zu 
umfassender Bedarfsfeststellung und beschleu-

nigter Entscheidung gebunden und als Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe regelmäßig ab dem 
Grenzübertritt zur Gewährung von Teilhabeleis-
tungen an die jungen Menschen oder ihre Eltern 
verpflichtet. Fallen sie aufgrund ihrer körperli-
chen und/oder geistigen Behinderung aus der 
Zuständigkeit des Jugendamts heraus, sind sie 
vom Zugang zum Hilfesystem für Menschen mit 
Behinderungen ausdrücklich ausgeschlossen. Be-
hinderungsbedingte Bedarfe können zwar nach 
Ermessen der Behörden bewilligt werden, aus der 
Praxis wird jedoch immer wieder von restriktiver 
Gewährung berichtet. Nach Ablauf von 18 Mona-
ten erhalten geflüchtete Menschen mit Behinde-
rung Zugang zu einem den allgemeinen Teilhabe-
leistungen vergleichbaren Umfang (sog. Analog- 
Leistungen). Solange kein direkter Zugang zum 
Eingliederungshilferecht besteht, greifen dabei 
allerdings die individuell-verfahrensrechtlichen 
Sicherungen des Teilhaberechts zur Erkennung 
und schnellstmöglichen Deckung ihrer Bedarfe 
nicht. Auch wird auf struktureller Ebene über die 
Anwendbarkeit der betreffenden rechtlichen Vor-
gaben zum Verfahren und zum Sicherstellungs-
auftrag keine Wahrnehmung erzeugt, beispiels-
weise mit Blick auf die Verantwortung zu 
bedarfsgerechter Leistungsgestaltung (5.4.2, 6.4.2, 
6.5.1, 6.5.2, 6.5.4).

13.	� Die Prävalenzen von psychischen Erkrankungen 
liegen bei geflüchteten Kindern, Jugendlichen 
und Eltern um ein Vielfaches höher als in der all-
gemeinen Bevölkerung. Sie reisen nach Deutsch-
land mit einem erhöhten Ausmaß an somatischen 
Krankheiten ein. Den hohen Bedarf an Behand-
lung und Therapie ohne Pathologisierung anzuer-
kennen, erfordert barrierefreie Zugänge, die 
durch bürokratisch aufwendige Bewilligungsver-
fahren, beschränkte Bewegungsfreiheit der ge-
flüchteten Menschen und Erreichbarkeit der An-
gebote behindert werden. Abrechnungsverfahren 
mit zeitlichen Verzögerungen bis zur Zahlung ge-
ben negative Anreize für den Aufbau einer be-
darfsgerechten Versorgung. Die flächendeckende 
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Einführung der Gesundheitskarte steht aus. So-
wohl die gesetzliche Beschränkung der Versor-
gung auf akute Erkrankungen und Schmerzzu-
stände in den ersten 18 Monaten als auch die 
fehlende gesetzliche Absicherung der Finanzie-
rung von Sprachmittlung tragen zu verzögerter 
Inanspruchnahme von Behandlung und Therapie 
bei. Dies ist deshalb relevant, weil gerade bei Kin-
dern und Jugendlichen einer frühzeitigen Be-
handlung besondere Bedeutung zukommt, denn 
bei ihnen besteht vielfach in besonderem Maße 
die Aussicht, dass die psychischen und somati-
schen Erkrankungen geheilt oder gelindert und 
Chronifizierungen vermieden werden können (3.2 
bis 3.4, 5.3.5, 5.4.1, 6.6).

14.	� Verantwortung für das Wohl geflüchteter Kinder 
und Jugendlicher tragen alle mit ihrer Aufnahme 
und mit der Hilfe und Versorgung betrauten Ak-
teure. Das Recht weist ihnen klare Verantwort-
lichkeiten zu. Der Kindeswohlvorrang aus Arti-
kel 3 der UN-Kinderrechtskonvention ist auch für 
die Umsetzung des Asyl- und Aufenthaltsrechts 
gesetzlich ausdrücklich normiert. Mit der Einrei-
se geflüchteter Familien ist die Kinder- und Ju-
gendhilfe aufgrund internationaler Rechtsinstru-
mente ohne Rücksicht auf den Aufenthaltsstatus 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der 
vollen Leistungszuständigkeit nach SGB VIII. Au-
ßerhalb des Leistungsbereichs der Kinder- und 
Jugendhilfe sind – wenn auch mit bürokratischen 
Hindernisse und Einschränkungen – Teilhabeleis-
tungen wegen Behinderung zu gewähren und die 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Hilfe und 
Unterstützung sowie die Gestaltung der Lebens-
umwelt entfalten ihre Wirksamkeitspotenziale für 
das Wohl von Kindern und Jugendlichen vor allen 
Dingen dann, wenn sie auch systemische Arbeits-
weisen sowie gruppenbezogene Teilhabe und Teil-
nahme ermöglichen und die gesamte Familie 
einbeziehen können. Wird aktives religiöses En-
gagement ermöglicht, zeigen sich ein signifikant 
niedrigeres Aufkommen von Depression und 
Ängsten sowie deutlich positiver Einfluss auf das 

Selbstwertgefühl. Die Eröffnung von Zukunftsper-
spektiven, etwa durch schulische Bildung oder 
Berufsausbildung, und Unterstützung bei der Su-
che nach sinnstiftender Beschäftigung, insbeson-
dere mit der Erzielung von Einkommen, kann 
Ressourcen auf verschiedenen Ebenen aktivieren 
und positive Akkulturationsstrategien befördern. 
Erfahren Kinder und Jugendliche über Angebote 
der Tagesbetreuung, Schulbesuch und Freizeitan-
gebote eine orientierende Tagesstruktur und kön-
nen sie Zugehörigkeit erleben und spüren, ver-
spricht dies förderliche Effekte für ihre 
Entwicklung (5.3 bis 5.5, 6.2 bis 6.7).

15.	� Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die pre-
kären Bedingungen für ein gesundes und förder-
liches Aufwachsen von geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen sind ebenso breit und belastbar 
fundiert wie erdrückend. Allein die hohe Präva-
lenz psychischer Erkrankungen wäre Anlass für 
die deutschen Hilfesysteme, insbesondere die 
Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitshilfe und 
Eingliederungshilfe, sich mit erhöhter Aufmerk-
samkeit den geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen zuzuwenden. Die multiplen mitgebrachten 
Belastungen und das Wissen über negative und 
gefährdende Einflüsse auf die Entwicklung der 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen wirft weit 
grundlegendere Fragen auf, als sie in der Auf-
nahmepraxis derzeit gestellt werden. So spricht 
wenig für die Annahme, dass in Einrichtungen für 
geflüchtete Menschen das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen ausreichend zuverlässig geschützt 
und gewährleistet werden kann. Die allseitige Be-
tonung des Kindeswohlvorrangs aus Artikel 3 der 
UN-Kinderrechtskonvention, die Erarbeitung von 
Grundlagen für eine möglichst flächendeckende 
und verbindliche Etablierung von Kinderschutz-
standards und das unermüdliche Eintreten für 
die Rechte geflüchteter Kinder und Jugendlicher 
sowie ihrer Familien bewirkt zwar zweifellos 
punktuelle Verbesserungen. Es kann aber ein 
Ausblenden, dass Kinder und Jugendliche Schutz 
und Hilfe bedürfen, nicht vermeiden und scheint 
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dieses mitunter sogar ungewollt zu verstärken. Es 
entsteht der Eindruck, dass der Ruf nach einer 
Stärkung der Kinderrechte geflüchteter Kinder 
und Jugendlicher in paradoxerweise auch narko-
tisierende Effekte haben kann. Im weiteren Dis-
kurs dürfte daher lohnen, weniger die teilweise 
eindeutig konturierten Rechte und die erkannte 
Unterversorgung der geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen zu thematisieren. Vielmehr steht an, 
sich auf die Meta-Ebene zu begeben und sich für 
die Gründe für die Diskrepanz zwischen den for-
schungsbasierten Wissensbeständen zu den Be-
darfen geflüchteter Kinder, Jugendlicher und Fa-
milien und der tatsächlichen Bereitschaft in 
Politik und bei Organisationsverantwortlichen zur 
Veränderung hin zu kind-, jugend- und familien-
gerechten Strukturen zu interessieren. Auch diese 
Studie hat eindrücklich gezeigt: Politik, Praxis 
und Gesellschaft sind aufgefordert, grundlegende 
Verbesserungen für die Bedingungen des Auf-
wachsens, für das Wohl und die Teilhabe von ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung sowie ihre Familien zu 
erarbeiten. 
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